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pflegte. — Die Antwort der Gemeinde ist eine Dankesbezeugung
für die in der Messe empfangenen geistlichen Wohlthatcn. In
Todtenmessen spricht der Priester statt: „Im missa est" die Worte:
„K6gui68«mnt in PN06." „Sie mögen in Frieden ruhen!" Sic
enthalten den Wunsch und die Bitte, Gott wolle den Tobten, für
welche das heilige Opfer dargebracht worden, die Seligkeit ver¬
leihen. Das Volk stimmt in diesen Wunsch ein mit „Amen".

Das Gebet: klsoeat tibi: „Laß dir, heiliger, dreieiniger
Gott! meinen demuthvollen Sinn Wohlgefallen, und gib, daß das
Opfer, welches ich Unwürdiger deiner Majestät dargebracht habe,
dir angenehm und Allen, für welche ich es dargebrachthabe, zur
Sühne gedeihlich sei. Durch Christum n. s. w.," enthält den Kom¬
plex aller Bitten. Es findet sich schon vor dem Ende des neunten
Jahrhunderts, und war Anfangs ein Privatgebet des Priesters,
weswegen es in vielen Missalien hinter dem Segen des Prie¬
sters steht.

Der Segen ist eine schöne Äußerung der Liebe des Seelen¬
hirten gegen seine Gemeinde. Die dreifache Segnung, welche
der Bischof ertheilt, ist von Pius V. angeordnet worden.

Den Schluß bildet der Anfang des Evangeliums Jo¬
hannis t, i — 14., in welchem Jesus als der Gottmensch,
und das Opfer daher als das gottmenschliche,und darum als
das wahrhaft sühnende bezeichnet wird. Seine Anordnung rührt
ebenfalls von Pius V. her.

Zweite UllterMheitnilg.
Die heiligen Sakramente.

§ 62.
Begriff und Eintheilung.

Unter einem Sakramente verstehen wir ein von Jesus
Christus angeordnetes, äußeres Zeichen, durch welches



192

eine innere Gnade, wie angedeutet, so auch dem dazu
disponirten Menschen vermittelt wird. ')

Die Sakramente zerfallen, sehen wir auf die Eigenthümlich-
keit des Verhältnisses, in welchem das Subjekt zu Jesus Christus
steht, in verschiedene Klassen. Jenes Verhältniß ist aber mög¬
licher Weise ein doppeltes. Entweder steht es außerhalb der Ge¬
meinschaft mit demselben, oder es steht bereits in derselben. Im
ersten Falle bedarf der Mensch der geistigen Wiedergeburt oder
der Einverleibung in die fragliche Gemeinschaft, isKenerotio;im
zweiten der Bewahrung derselben oder der eonkirmMio, dieses
Wort im allgemeinsten Sinne genommen. Da nun der Zustand
der Trennung von Gott, als der Quelle des Lebens, geistiger
Tod, jener der Gemeinschaft dagegen geistiges Leben genannt
zu werden Pflegt, und wirklich auch ist, so pflegt man die Sa¬
kramente, welche für die Vernichtung des geistigen Todes bestimmt
sind, Sakramente der Todten, jene dagegen, welche dys
geistige Leben erhalten und nähren sollen, Sakramente der
Lebendigen zu nennen (saorameuia moriuorum und saoramenM
vivorum).

Die Sakramente der Todten sind selbst wieder doppelter Art,
je nach der Ursache der geistigen Trennung von Gott. Dieselbe
ist nämlich entweder eine ererbte, was bei allen Ungetansten,
oder eine durch verkehrte Selbstbestimmung hcrbeigeführte, was
bei den getauften Sündern der Fall ist. Die Trennung der ersten
Art hebt das Sakrament der Taufe, jene der letzteren das der
Buße auf.

Die Sakramente der Lebendigen anlangend, so gibt es deren
ebenso viele, als es Zustände gibt, in welchen der mit Gott be¬
reits verbundene Mensch einer besonder» Gnade bedarf. Solcher
Zustände aber gibt es fünf, nämlich:

l) Der Eintritt aus dem Zustande der Unmündigkeit in jenen
der Mündigkeit. Hier kann der Christ der besonder» Gnade nicht

l) Der Osteel,, rem. kann II. o. t. gn. 3. gibt folgende Definition:
8nernmentum est res 8e„8ibu8 sulgeetn, gune ex Osi i„8tituto
8n>,otit»ti8 et ftustitine tum niAnitioniiclae tum etNeienclse vim Imbet.
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entrathen, theils zur Befestigung des persönlichen Besitzes des

Heiles, theils zur Verwirklichung der besondern ihm innewohnen¬
den Schöpfender'. Firmung.

2) Der Austritt aus diesem zeitlichen Leben, welcher unter
Zerfall der Leiblichkeit des Menschen zu geschehen pflegt und durch

die Schmerzen der Krankheit hindurchgeht. Ölung.

3) Der Eintritt in den Stand der Ehe, zum Zwecke der

Fortpflanzung und Erziehung des Menschengeschlechtes. Ehe.

4) Der Eintritt in den Priesterstand, zum Zwecke der Fort¬
pflanzung und Regierung des Reiches Gottes auf Erden, resp.

zur Vermittlung der Erlösuugsgnade an den Menschen. Prie¬
sterweih e.

3) Welche besondere Gnade der Mensch aber immer auch

empfangen möge, der allgemeinen Nahrung seines geistigen Lebens,
der Erhaltung seiner Verbindung mit Gott kann er nicht entbehren.
Eucharistie oder Abendmahl.

Ans dem Gesagten ergibt sich von selbst, daß die Siebenzahl
der Sakramente der katholischen Kirche nichts Willkührliches sei.

Dieselbe hat vielmehr ihren Grund theils in dem Organismus des

christlichen Lebens, theils in den Beziehungen, welche der einzelne
Mensch zur Kirche Christi einnehmen kann.

Eine andere Eintheilung der Sakramente hat ihren Grund

in der Wiederholbarkeit derselben. Wie es zur eigenthümlichen
Wahrheit des Menschen gehört, daß das allgemeine, das beson¬

dere und das beide auf einander beziehende Wesen sich fortwäh¬

rend durch den über Gattung und Individualität gleich erhabenen

Gott ineinandcrsetzen, so haften auch diejenigen heiligen Hand¬
lungen, welche den Menschen in das allgemeine, besondere, und
das beide vermittelnde christliche Leben einführen, bleibend inne.

So sind Taufe, Firmung und das Sakrament der Weihe
die festen und unverlierbaren Punkte, durch die sich das mensch¬

liche Leben des Christus in der Eucharistie hinbewegt. Sie er¬

löschen darum nie, wie sie nicht wiederholbar sind; flammen, so
Fluck, Liturgik.
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oft sie mit Hemmnissen zugedcclt werden, bei deren Hebnng stets

wieder von Neuem auf und crtheilen so einen Charakter.*)

Nicht so verhält es sich mit den übrigen Sakramenten. Sie

sind wiederholbar, weil die Zustände, für die sie berechnet sind,

dem Wechsel unterliegen.

Eine dritte Eintheilung hat ihren Grund in der Eigentüm¬

lichkeit der Gnade, welche durch die einzelnen Sakramente ver¬

mittelt werden soll. Diese ist entweder allen Menschen, ohne

Unterschied des Standes, zu einem wahren christlichen Leben

nöthig, oder nur für besondere Verhältnisse. Sakramente der

ersten Art sind die Taufe, die Firmung, die Buße, das

Sakrament des Altars, die Ölung; Sakramente der zwei¬

ten die Ehe und die Priesterweihe.

Die Sakramente vermitteln die göttliche Gnade ex opeie

opeiato, d. h. sie enthalten und crtheilen dieselbe vermöge der

durch Christus erworbenen Verdienste, gewinnen daher ihre Kraft

weder durch die sittliche Qualität des Spenders noch durch jene

des Empfängers. Das Einzige, was von dem Spender zur Gül-

» tigkeit des Sakramentes gefordert wird, ist die Intention,

das Sakrament nach dem Willen Christi und der Kirche spenden

zu wollen.

8 63.

Ritus der Sakramente im Allgemeinen.

Der Ritus eines jeden Sakramentes ist etwas mehr oder

weniger Zusammengesetztes. Dem eigentlichen Kerne oder Mittel¬

punkte der Sakramente, dem gnadenvermittelnden äußern Zeichen,

oder der eigentlich sakramentalen Form gehen nämlich theils ge¬

wisse Ccremonieen voraus, theils folgen sie ihr nach. Ohne selbst

sakramentaler Natur zu sein, haben sie die Bestimmung, dem Sa¬

kramente zu dienen. Denn sie sollen theils das Subjekt dispo-

niren, daß es das Sakrament würdig empfange, z. B^ die Ab-

schwörnng bei der Taufe, das Glaubensbekenntniß u. s. w., theils

i) Schmid, der Geist des Katholiscism. Erstes Buch S. I3t.
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die G»cide»wirk»ng desselben typisch darstellen, wie z. B. bei, der
Taufe das Anhauchendes Täuflings, das Darreichen des Salzes,
das Bestreichenmit Speichel, das Salben mit Katcchumenenöl,
bei der Firmung der Backenstreich u. s. w., theils endlich dieselben
in dem Subjekte festhalten, z. B. das weiße Gewand, das den
Täuflingen angelegt, das Licht, das ihnen dargereicht wird.

Diese Einrichtung spricht faktisch ans, was die Väter des
Concils von Trient r) der häretischen Ansicht der Reforma¬
toren gegenüber, welche die Rechtfertigungüber den Menschen wie
einen Deus ox »mobiim kommen ließen, erklärt haben, daß nämlich
die Rechtfertigung angebahnt und vermittelt werden müsse.

Indem wir nun zu den einzelnen Sakramenten selbst über¬
gehen, wollen wir nur noch bemerken, daß wir bei der Behand¬
lung derselben die erste der eben angegebenenEintheilungen (Sa¬
kramente der Tobten und der Lebendigen) zu Grunde legen werden,
weil sie uüs mit dem Entwicklungsgänge des christlichen Lebens
im engsten Zusammenhängezu stehen scheint.

Erster Abschnitt.
Die Sakramente der Tobten.

Erster Artikel.
Die Taufe.

8 64 .

Begriff und E i n t h e i l n n g.

Die Taufe ist nach dem römischen Katechismus ?) das
Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser in
dem Worte.

1) 8ess. VI. or>n. 7. 9. c»p. 14. lle

2) Vars II. cnp. 2. >1». 4.: Lsptisinus est saorsinentum reAeners-
tionis per n^uain in verbo.

13 *
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Sie heißt das Sakrament der Wiedergeburt, weil durch sie
die zwischen dem Menschen und Gott in Folge der Erb- und
wirklichen Sünde bestehende Trennung aufgehoben, der Mensch
mit JesuS Christus in die innigste Lebensgemeinschaft versetzt wird.
Die Aushebung jener Trennung ist aber nicht denkbar, es sei denn,
daß die Ursache derselben, die Sunde nämlich, sowohl nach ihrer
Schuld als nach ihrer Strafe, sei sie nun bloße Erbsünde oder
auch wirkliche Sünde, beseitigt wird; die Lebensgemeinschaft mit
Jesus Christus aber ist nicht denkbar, es sei denn, daß der Mensch
nmgewandelt, aus einem Ungerechten zu einem Gerechten gemacht
werde. Darum lehrt die Kirche, daß die Taufe die Menschen
reinige von der Erb- und wirklichen Sünde, daß sie ihm die hei¬
ligmachende Gnade verleihe und mit ihr den Imbilus zu einem
gottseligen Leben. *) Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die
Taufe eine völlige Umwandlung in dem Menschen hcrvorbringe;
weshalb die Kirche sie nach dem Vorgänge Jesu Christi selbst 2)
das ssorgmonlum le^eneiotionis nennt.

8 6ö.

Subjekte der Taufe.

». Spender derselben.
Zu den Subjekten der Taufe gehören n. der Spender (mi¬

nister), b. der Empfänger derselben.
Was zuerst den Spender angeht, so erhellt aus den Worten

des Herrn: „Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie
im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,"
daß die ordentlichen Spender der Taufe die Glieder des Sacer-
dotiums, die Bischöfe und Priester, seien. Sollen die Diakonen
dazu befugt sein, so bedürfen sie der Ermächtigung der Bischöfe.
Gleichwohl hat nach der Überlieferung und der ausdrücklichen

1) tüateoli. kam. I. c. c>u. 30 — 36.
2) J°h. 3, 5.
3) Matth. 28, 19.
4) llateoli. rom. ?. II. o. 2. 9 ». 18.
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Erklärung der Kirche Christus die Anordnung getroffen, daß dieses

Sakrament im Nothsalle von jedem Menschen, ohne Rücksicht auf
Glaubensbekenntniß, Stand und Geschlecht, also selbst von Wei¬

bern, Häretikern und Ungläubigen wirksam gespendet werden

könne, i) vorausgesetzt, daß dabei die göttlich eingesetzte Form
und Materie angewendet, daß die Intention der Kirche fcstgehalten,
und endlich, daß die Häresie nicht die Trinitätslchre der Kirche

berühre, weil sonst keine Garantie gegeben ist, daß die kirchliche
Form beobachtet worden sei. Wird nach dem Grunde dieser Be¬

rechtigung, die bei keinem andern Sakramente in diesem Umfange
sich vorfindet, gefragt, so ist derselbe in dem innigen Verhältnisse

zu suchen, in welchem dieses Sakrament zu dem Scelcnheile des
Menschen steht. Es ist die Grundbedingung unsers Heiles nach

dem Ausspruche Christi: „Wenn Jemand nicht wicdcrgeboren

wird aus dem Wasser in dem heiligen Geiste, so kann er nicht
in das Reich Gottes eingehen." ?) Wenn nun aber Gott das

Heil an die Taufe, als die unerläßliche Bedingung, geknüpft hat,
so muß auch einem jeden Menschen, wo er sich immer befinden

mag, die Möglichkeit gegeben sein, dieselbe zu empfangen.

8 66 .

Fortsetzung,

n. Empfänger.

Die Taufe, als das Sakrament der geistigen Wiedergeburt,
setzt die leibliche Geburt voraus. Darum kann die Taufe auch

nur an wirklich geborenen und lebenden Menschen vollzogen werden.

Von diesen aber ist jeder, der noch nicht getauft ist, fähig, dieses

Sakrament zu empfangen, Erwachsene wie Kinder. Die Fähig¬
keit der letztem im Besondern betreffend, so spricht außer der

apostolischen Tradition auch noch der Umstand dafür, daß die

Kinder im Zustande der Erbsünde sich befinden, und, sollen sie

1) 6ono. ^isl. I. es». 8. Ooiie. Nie. o. 19. Iriä. 8sss. VII. äs

bspt. esn. 4.

2) Joh. 3,5. Ok. 6ono. 1riä. 8ess. VII. äs bspt. esu. 5.
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anders des Heiles theilhaftig werden, der Befreiung von dieser
bedürfen. Nun aber gibt es kein anderes Mittel für diese Be¬
freiung als eben die Taufe. Überdieß kann nicht gelängnet wer¬
den, daß die göttliche Gnade überall da ihre Wirksamkeit entfalten
könne, wo sie keinem aktuellen Widerstande von Seiten der mensch¬
lichen Freiheit begegnet, wie dies bei den Kindern, obgleich sie
in einer verkehrten, Gott widerstrebenden Richtung befangen sind,
der Fall ist.

Wie ein aktueller Widerstand, so fehlt auch bei den Kindern
der aktuelle Glaube. Weil nun aber doch der Glaube gefordert
wird, so ergänzt die Kirche diesen Mangel durch die Pathen,
welche im Namen des Täuflings das Bekcnntniß des christlichen
Glaubens ablcgen, das spätere unverbrüchliche Festhalten an dem¬
selben geloben, so daß der Getaufte vermöge göttlichen Rechtes
an jenes von seinen befugten Stellvertretern eingegangene
Verhältniß gebunden ist und gleich den erwachsenen Christen den
göttlichen und kirchlichen Gesetzen Gehorsam schuldet. *)

Wenn nun aber auch die Kinder weder vor noch unmittelbar
nach der Taufe einen aktuellen Glauben haben, 2 ) so werden sie
doch als Gläubige angesehen, und dies aus keinem andern Grunde,
als weil sie durch das Sakrament den habituellen Glauben em¬
pfangen, d. i. jene geistige Disposition,gemäß welcher die Seele
die übernatürlicheBefähigung und Geneigtheit zur gläubigen Er¬
greifung der göttlichen Offenbarung besitzt. Dieser habituelle
Glaube ist es auch, den die Täuflinge auf die Frage: „Was
begehrst du von der Kirche?" mit der Antwort: „den Glauben,"
verlangen. 3)

1) Oone. Dcicl. I. e. c. 14.: 8iguis clixecit, Iinsusmoä, psivulos
kmptiratos, cum ncloleverint, intecroZnntlos esse, an catum Im-
dece velint, gunä pntcini eorum nomine poNieiti sunt, etc. s. s.

2) 6one. 1'ciU. I. e. osn. 7. 8.
3) Dieringer, kath. Dogmatik §. 131. n. 5 . S. 600.
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8 67.
Taufpathen.

Die Taufpathen (patrini, susoeptoros, Sponsore«,bsptis-
nmles) hatten eine andere Bestimmung, wenn Erwachsene, und eine
andere, wenn Kinder getauft wurde». Im ersten Falle führten
sie den Taufkandidaten dem Minister des Sakramentes zu, legten
Bürgschaft ab, daß derselbe während des Katechnmenats die erfor¬
derlichen Kenntnisse in den Heilswahrheiten erlangt, und waren
Zeugen des Taufaktes. Ihre Bestimmung ist ungleich bedeutungs¬
voller bei der Kindertanfe. Denn hier sind sie die Stellvertreter
der Kinder, schließen in deren Namen den Taufbund ab, indem sie
aus der einen Seite sich vom Teufel lossagen, auf der andern
aber das Bekenntniß des christlichen Glaubens ablegen, geloben,
den Täufling im Glauben zu unterrichten und christlich zu erziehen.

Aus diesen Pflichten ergeben sich von selbst die Erfordernisse
zu einem Taufpathen, wie dieselben denn auch von der Kirche
ausdrücklich vorgeschriebe» sind. Diese Erfordernisse sind aber:

1) die Rechtglänbigkeit. Ausgeschlossen sind daher die
Ungläubigen, die Häretiker, Schismatiker, Exkommunizirtcn.

2) die Untadelhaftigkeit des Lebens. Vom Pathen-
amte sind daher alle diejenigen zurückznweiscn, welche einen schlechten
Lebenswandel führen. Deshalb nahm auch die Kirche keinen, der
der öffentlichen Buße unterworfen war, zum Taufpathen an. Wie
wäre es auch möglich, daß ein solcher seiner Pflicht, den Getauften
christlich zu erziehen, genügen könnte!

3) die körperliche und geistige Mündigkeit. Tauf¬
pathen können daher nicht werden Kinder und Geisteskranke.Endlich

4) verlangte die Kirche von den Taufpathen, daß sie in einer
Lage sich befinden, die es ihnen auch physisch möglich macht, ihre
Pflicht zu erfüllen. Ausgeschlossen waren deshalb von jeher
Äbte und Mönche.

Was die Zahl der Taufpathen betrifft, so will die Kirche,
daß es nur Einer sei, ein Mann oder eine Frau, gestattet jedoch



auch zwei, vorausgesetzt, daß sie verschiedenes Geschlecht haben, i)
Bei dieser Anordnung leitete die Kirche auf der einen Seite die

Absicht, die geistliche Verwandtschaft, welche ein Ehehindcrniß
bildet, soviel als möglich zu beschränken, aus der andern aber

gewiß auch die Rücksicht auf das Wohl des Täuflings, weil zu
erwarten steht, daß, wenn nur Einem oder Zweien die Pathen-

pflicht obliegt, dieselbe eher erfüllt werde, als wenn sie Vielen

zugleich obliegt. -)
Was endlich das Alter des in Rede stehenden Gebrauches

angeht, so scheint schon Justin d. M. ihn zu kennen. 3) Im
dritten Jahrhunderte ist er schon allgemein verbreitet. ">)

8 68 .

Zeit und Ort der Taufe.

Die apostolische Zeit wußte nichts von einer bestimmten

Tanfzeit, da die Apostel hierüber keinerlei Vorschriften hinter-
lasscn haben. Sie selbst tauften, wie aus der Apostelgeschichte

und den Dokumenten der ältesten Kirchengcschichte erhellt, zu jeder

Zeit, sobald sich die Gelegenheit und das Bedürfniß dazu ein-

stclltc», und überließen cs ihren Nachfolgern, allenfalls nöthig

werdende Anordnungen in dieser Beziehung zu treffen. Dieser

Unterschied zwischen der apostolischen und nachfolgenden Zeit spricht
der Verfasser der Commentarien über die paulinischen

Briefe (unter dem Namen des Ambrosius) also aus: „Anfangs

lehrten und tauften Alle, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten

sich immer die Gelegenheit darbot. Denn weder wählte Philippus

einen bestimmten Tag aus, um den Kämmerer zu taufen, noch

zögerten Paulus und Silas, den Gefangenwärter mit den Sei-

1) 6one. IriN. 8ess. XXIV. Ne rek. mMrim. e. 2.: Ilnns tsntum,

sive vir 8ive mulier, stixta sacroruin eanonum 8tatutL, vel rrN

summum iinus et una bsptiLatum Ne bs>rti8ino 8U8eipirmt.
2) 6k. Oste cli. r o m. I. o. qu. 20 — 25.
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lügen zu taufen, noch hatte Petrus Diakonen oder setzte er die
Taufe des Kornelius mit seinem Hanse auf einen bestimmten Tag
fest. Erst nachdem die Kirche aller Orten sich verbreitet hatte,
wurde eine feste Ordnung hierin cingeführt. ')

In der nachapostolischen Zeit der Kirche dagegen erscheinen
nach Tertullian, Ambrosius, Gregor von Nazianz,
Chrysvstomus, Augustinus n. A. als Laufzeiten haupt¬
sächlich das Oster- und Pfingstfest. Diese Einrichtung hatte
thcils einen äußern, theils einen innern Grund. Bekanntlich ging
in jener Zeit, wo inan vorzugsweise nur Erwachsene zu taufen
pflegte, der Taufe eine längere Vorbereitung voraus, welche darin
bestand, daß die Tanfkandidaten in dem christlichen Glauben so¬
wohl unterrichtet,als auch einer strengen Prüfung unterzogen
wurden, und die um Ostern oder Pfingsten zu endigen Pflegte.
Der innere Grund lag uusers Bcdünkens in der Tauglichkeit grade
dieser zwei Feste, Tauftage zu sein. Denn an ihnen treten ja
die Hauptmomente des Erlösungslebens Christi, sein Tod, seine
Auferstehungund die Geistessendung, vor unfern Geist hin, Mo¬
mente, die wie nichts Anderes das neue Leben der Getauften
gleichsam wie im Spiegelbildeihnen zeigen. Zu diesen Tanf-
tagen kamen später noch das Epiphanien- und Weihnachts¬
fest, die Gedächtnißtage der Apostel und Märtyrer,
das Geburtsfest des heiligen Johannes des Täufers,
das Kirchweihfest in Jerusalem.")

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß in Nothfällen
hievon eine Ausnahme gemacht wurde, wie aus folgenden Worten
des P. Siricius erhellt: „Alle diejenigen, welche der Gefahr,
Schiffbruch zu leiden, der Gefahr eines feindlichen Überfalles,
einer Belagerung ausgcsetzt sind, oder in Folge körperlichen Un¬
wohlseins in Lebensgefahrgerathen, können in jedem Augenblicke,
wo sie es verlangen, der Wiedergeburt theilhaftig werden." 3)

1) In L,ä>. IV.
2) kre^. Hsü. erst. 40. I, e o N- ep. 4. sä epp. 8 icil. et op. 80. sä

epp. Kamps». KrSA. Dur. Niet. Lrsne. I. VIII. e. 9- 8020 m.
Inet. eccl. I. II. e. 26-

3) Lp. sä kimer. e. 2 .
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Von dieser Praxis der alten Kirche ist man heut zu Tage,
wo fast nur Kinder getauft werden, aus nahe liegenden Gründen
abgekommen. Die Kirche tauft zu jeder Jahreszeit und an jedem
Tage, wenn nur immer Kinder ihr zur Taufe gebracht werden.
Wenn auch nirgends ein bestimmtes Gebot in Betreff der Tauf¬
zeit der Kinder gegeben ist, so muß es doch wegen der Gefahren,
die aus der Verzögerung leicht entspringen können, als eine lobens¬
wertste Sitte angesehen werden, daß die Taufe sobald als möglich
gespendet werde.

Ebensowenig wie über die Zeit, haben Christus und die Apostel
auch bestimmte Vorschriften über den Ort, wo die Taufe zu
spenden sei, hintcrlassen. In den drei ersten Jahrhundertenbe¬
stimmte» denselben die jeweiligen Umstände.

So erzählt die Apostelgeschichte von dem Kämmerer der Kö¬
nigin Kandare, daß er in einem an der Landstraße von Samaria
nach Gaza vorüberfließenden Bache, von der Purpnrhändlerin
Lydia zu Philippi, daß sie in dem nahen Flusse, von dem Hanpt-
manne Kornelius, daß er in seinem Hause getauft worden sei. ')
Und der heilige Justin der M. schreibt: „Hierauf werden sie
(die Taufkandidaten) dahin geführt, wo Wasser ist, und auf eben¬
dieselbe Weise wiedergeborcn, wie auch wir." ?)

Nachdem aber die äußern Verhältnisse der Kirche sich gün¬
stiger gestaltet hatten, nachdem es den Christen gestattet war, Tempel
zu erbauen, so lag es nahe, daß man dieselben, wie zur Ver¬
richtung der übrigen gottesdienstlichen Verrichtungen, so auch zur
Spendung der Taufe gebrauchte.Sie fand von dieser Zeit in
der sogenannten Taufkapelle (baptisterium)statt, die mit der Kirche
in Verbindung stand.

Heut zu Tage wird die Taufe theils in der Kirche, theils in
Privathäuscrn gespendet. Erstere ist, wie vorgeschrieben, so un¬
streitig auch der passendste Ort. Eine Ausnahme sollte nur dann
gemacht werden, wenn die physischen Verhältnisse des Täuflings,

1) Apg. 8, 3«,.; 10, 48.; 16, 13 — 15.
2) -Ipol. I. II. 61.



oder die rauhe Jahreszeit, oder endlich örtliche Umstände ein
Anderes gebieten.

8 69.
Taufritus. Vorbemerkung.

Indem wir nun zur Erklärung des Taufritus übergehen, be¬
merken wir noch, daß wir, um der Wissenschaft die gebührende
Rechnung zu tragen, folgenden Gang —und dies gilt von allen
übrigen Sakramenten — einhalten werden. Zuerst werden wir
den sakramentalen Akt selbst, d. i. jenen Bestandtheil des
Taufritus, durch welchen die Taufgnade in den Täufling hinüber¬
geleitet wird, sodann die dem sakramentalen Akte vorausgehen¬
den und zuletzt die demselben nachfolgenden Ceremonieen
behandeln.

8 70.
I. Der sakramentale Akt der Taufe.

Der sakramentale Akt der Taufe besteht in der Abwasch u n g
des Täuflings mit Wasser, während welcher der Taufende
die Worte spricht: N. 6§o to baptiöo in nomino patris
ot kilii et Spiritus saneti. ^.men. „Ich taufe dich im
Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes. Amen." In diesem Akte bieten sich drei Gegenstände
unsrer Betrachtung dar:

t) das Wasser, womit die Abwaschung erfolgt;
2) der Akt der Abwaschung selbst, und
3) die denselben begleitenden Worte.
sä i) Das äußere Zeichen dieses Sakramentes ist das all¬

gemeinste natürliche Leben, das Wasser, und zwar muß es na¬
türliches Wasser, ohne alle fremdartige Beimischung, sein
sMeer-, Fluß-, Sumpf-, Brunnen- oder Quellwasserj.^ Sein

I) 6 st. ro m. I. o. yu. 6.: tVlstei ism sive etementum MHus 8aerL-
menti est sinne nsturzlis Aenus, sive es maris sit, sive
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Gebrauch ruht auf einer ausdrücklichen Anordnung Jesu Christi.
Denn er sagt: „Wer nicht wicdergeboren ist aus dem
Wasser und dem heiligen Geiste, kann nicht eingehen
in das Himmelreich." *)

Die Wahl dieses Elementes hat ihren Grund darin, daß es
die Wirkungen des Sakramentes, wie kein anderes Naturobjekt, am
Vollkommensten symbolisirt.Denn gleichwie das Wasser den Leib
und die Kleider vom materiellen Schmutze reinigt, also reinigt
die Taufe die Seele des Menschen vom Schmutze der Sünde;
gleichwie das Wasser drn Boden, den es tränkt, fruchtbar
macht, ebenso befruchtet die Taufe auch die Seele des Menschen,
indem es ihr die unendlichen Verdienste Jesu Christi zuwendet
und sie dadurch in den Stand setzt, ein gottgeweihtes Leben zu
führen; gleichwie das Wasser das Feuer anslöscht, so löscht die
Tanfgnade das Feuer unlauterer Begierden; gleichwie das Wasser
den Müden stärkt, ebenso kräftigt die Taufgnade den durch die
Sünde geschwächten Willen. ?)

all 2) Die Spendung der Taufe geschieht durch Abwaschung
(Mutio) des Körpers des Täuflings, welche dem Zeugnisse der
Geschichte zufolge nach Verschiedenheitder Länder und Diöcesen
von jeher ans verschiedene Weise erfolgte, nämlich bald durch Un¬
tertauchung (immkwsio), wobei entweder der ganze Leib, oder
nur der vorzüglichste Theil desselben, das Haupt, untergetaucht
wurde. Sie war nach dem Zeugnisse des Apostels Paulus in
der apostolischen Zeit üblich, und erhielt sich bis zu den Zeiten
Gregors d. Gr. 3) Sie ist aber jetzt im ganzen Occident, die
Kirche von Mailand ausgenommen, außer Gebrauch gekommen.
Eine zweite Art war die Ausgießung (inkusio), wobei das
Wasser über die Haupttheile des Körpers, besonders über das Haupt
des Täuflings, ausgegossen wurde. Sie ist jetzt die gewöhnliche

Nuvü, sive peluclis, sive pntei aut lentis, c>u»e sine »Ile sHunetione
»cjus liici seiet,

1) Joh. 3, 5.
2) OuvsiiU. ketionLie 6ivin. oklie. lib. VI. e. 83. n. 2.

3) I^ib. VIII. ep. 1.



Weise, zu taufen. Die dritte Art ist die Besprengung (aspersio),
wobei der Taufende mit den Fingern, oder mit einem Wedel, oder
einem andern Werkzeuge der Art das Wasser an die Täuflinge
spritzt. Man vermuthet, daß die dreitausend Menschen, welche
sich am ersten Pfingstfeste zu Jerusalem auf die Predigt des
Apostels Petrus bekehrten, aus diese Weise getauft worden seien.
Heut zu Tage ist dieser Modus ganz außer Gebrauch gekommen.

Die Abwaschung,welche bei der Taufe stattfindet, ist aber,
ihrer Bedeutung nach, nicht etwa eine blos symbolische Handlung,
sondern sie ist vielmehr als der Kanal anzusehcn, wodurch die
Tanfgnade in den Täufling hinübergeleitetwird. In dem nämlichen
Momente, wo derselbe äußerlich abgewaschen wird, findet auch die
innere, die geistige Reinigung und Kräftigung statt, so daß der alte
Mensch aus - und der neue, nach Christus gebildete, angezogen wird.
Was insbesonderedie Untertauchnngbetrifft, so sah man darin,
nach dem Vorgänge des Apostels Paulus, eine Hinweisung auf
den Kreuzestod und das Begräbniß Jesu Christi, sowie eine Er¬
mahnung an den Täufling, der Sünde abzusterben, und in einem
neuen Leben zu wandeln, i)

Die Abwaschung, mochte sie nun in Form der Untertauchung
oder der Ausgießung oder der Besprengung stattfinden, erfolgte
in der Regel, sowohl im Occidente, als im Oriente, dreimal,
um dadurch das Bekenntniß an den dreieinigen Gott abzulegen,
durch den die Taufgnade verliehen wird. ?) Eine Ausnahme hie¬
von machten die Eunomianer und die Spanier, welche nur
Einmal abluirten; jene um ihrer Irrlehre, daß man nicht die
Trinität anrufen, sondern einfach auf den Tod Christi taufen solle,
dadurch mehr Nachdruck zu geben; diese, um nicht in Verdacht
des Arianismus zu kommen, dessen Anhänger den dreimaligen

1) Oonstit. Lpost. lib. III. o. 17.: Oum ineroimur, commvrimiir,
cluin emerßfimur, con8U8oitamur.

2 ) Bei Dur andus (lib. VI. o. 82 . n. 12 .) findet sich noch folgende wei¬
tere Deutung: Vrinn quo^ne 6t immer8io, c,u!n in baptisirw a tri-
plioi peccnto, 8e. coaütst!oni8, Ioe»tioiii8 et operntio„i8 muiidn-

et n triplici tran8^re88ione lexis, 8e. IeK,8 naturae, leaüs
lVIo8aicae et leofis Lvsn^elicae.
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Jmmersionsritus zur Verbreitung ihrer Häresie mißbrauchten. Sie
wollten nämlich dadurch andenten, daß eine Verschiedenheit der
Naturen in den Personen der Trinität enthalten sei. Während
die Kirche diesen Ritus den Eunomianern verbot, gestattete sie
ihn den Spaniern, ') ja die vierte Synode von Toledo
(a. 0s3) schrieb sie gradezu vor, als ein Theil der spanischen
Geistlichen die dreimalige Ablution wieder einführcn wollte, sich
dabei auf die Autorität Gregors d. Gr. und die von diesem
gegebene Erklärung der einmaligen stützend, weil ja bei der
Taufe mit einmaliger Immersion Beides, sowohl die Einheit Gottes
durch die einfache Untertanchung, als auch die Trinität durch die
dreifache Anrusungssorm bezeichnet werde.

Die dreimalige Abwaschungwurde von jeher in Kreuzes-
sorm vorgcnommen, um anzudeuten,daß die Taufgnade eine
Frucht des Kreuzestodes Christi sei. Dieser Gebrauch soll apo¬
stolischen Ursprungs sein.

all 3) Während und mit der Abwaschung spricht der Taufende
die Worte: „dl. di. L^o to baptiLO in nomine ?atris et
kilii et 8piritu8 8. hinein" Diese Formel ist ihrem Wesen
nach von Jesus Christus selbst angeordnet worden, wie aus Matth.
28, 19. erhellt. Sie soll, was die symbolischeHandlung an dem
Täufling bewirkt, verdolmetschen. Kürzer und doch zugleich voll¬
ständiger hätte die Wirkung der Taufe kaum ausgedrückt werden
können, als es in diesen Worten geschieht. Denn sie sagen, daß
der Täufling durch die Taufe zu einem Bekenner des dreieinigen
Gottes berufen sei, daß er Begnadigung erhalte von dem Vater
durch die Entsündigung des Sohnes und die Heiligung des hei¬
ligen Geistes.

§ 71.
II. Die dem sakramentalen Akte vorausgehenden

Cer emo nie an.

Der bisher beschriebene sakramentale Akt ist mit einem reichen
Kranze von Ceremonieen umgeben. Auch nur ein flüchtiger Blick

1) OreA. ÜI. lib. I. ep. 43 aä I-oanlli'mn.
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auf dieselben überzeugt uns, daß dieser Taufritus aus einer Zeit
kommen müsse, in welcher noch Erwachsene getauft wurden. Dieß

war aber die erste Zeit der christlichen Kirche. Und in der That

begegnen wir demselben auch schon in den apostolischen Kon¬
stitutionen fast in denselben Ausdrücken und in derselben

Reihenfolge; desgleichen in den Katechesen Cyrills von Jeru¬
salem. 2 ) Sein ehrwürdiges Alter mochte wohl ein Hauptgrund

gewesen sein, daß er auch dann noch beibehalten wurde, als nur
Kinder getauft zu werden pflegten. Weil er aber ein seiner Geistes¬
kräfte bereits mächtiges Subjekt voraussetzt, so mußten Stellver¬
treter der Kinder (Taufpathen) gewählt werden, die in deren
Namen die an diese gerichteten Fragen beantworten.

Wir betrachten nun den Ritus, wie er in dem vorgeschrie¬

benen kirchlichen Rituale enthalten ist, und zwar in der oben an¬

gegebenen Reihenfolge, also zuerst die Ceremonieen, welche dem
sakramentalen Akte vorausgehen. Zu ihnen gehören:

>) der Empfang des Täuflings an der Kirchen-

thüre, wobei derselbe um seinen Namen und sein Begehren ge¬

fragt wird. Noch steht der Täufling außerhalb der Gemeinschaft

mit Christus; noch darf er darum die heilige Stätte nicht betreten,

wo Christus seine Wohnung aufgeschlagen.

2) die Namensbeilegung. Diese Sitte ist, wenn auch

nicht apostolischen Ursprungs, doch sehr alt. So nahm Cyprian
von seinem Lehrer im Christenthnme den Beinamen Cäcilius an.

Der heilige Petrus Balsamus, von dem Statthalter Severus um

seinen Namen befragt, gab zur Antwort: „Nach meinem Vater

heiße ich Balsamus, der geistliche Name aber, den ich in der Taufe
erhalten, ist Petrus." Sie soll eine Hinweisung sein ans die

gänzliche Umwandlung, welche die Taufe in dem Neophyten her¬

vorbringt. Mit dem alten Menschen wird daher auch der Name,

welcher an denselben erinnert, abgelegt und mit einem neuen

vertauscht. Die Kirche wünscht, daß es der Name eines Heiligen

sei, damit der Täufling darin ein Vorbild und einen Sporn zu

1) INK. VII. o. 40 sec>c>.
2) Lsteoli. m^8t. 1 sec>lj.
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einem frommen Leben haben und eines besonder« Beschützers sich

erfreuen möge. *) Wie wenig heut zu Tage, wo man nur die
Wahl schöner und wohlklingender Namen, und mögen es auch
selbst heidnische sein, zu sehen pflegt, diesem Wunsche Nachkomme,

ist bekannt.

3 ) die Frage nach dem Begehren des Täuflings.
Noch immer am Eingänge der Kirche stehend, fragt der Priester:
„Was begehrst du von der Kirche Gottes?" Die Kirche will mit

dieser Frage andeuten, daß der Eintritt in die christliche Kirche

das Werk freier Entschließung sein müsse. Und der Täufling ant¬

wortet: „Den heiligen Glauben." Es könnte ausfallcn, warum

derselbe nicht sogleich die Taufe verlangt. Das Auffallende ver¬
schwindet aber, wenn man diese Frage in ihrem ursprünglichen

Zusammenhänge auffaßt. Sie wurde nämlich an den Täufling

gestellt, wenn er sich zum Katechumenate, d. h. zum Unterrichte
in dem Christenthume, meldete. Die Frucht dieses Unterrichtes

aber sollte der Glaube an Christus und die von ihm geoffenbarte

Wahrheit sein. An diese Frage reiht sich die andere: „Was ge¬

währt dir der Glaube?" eine Frage, die wohl gleichbedeutend ist
mit der: Warum begehrst du den Glauben? Und der Täufling

antwortet: „Das ewige Leben," d. h. weil er das ewige Leben

bewirkt. Der Glaube ist die erste Bedingung zum ewigen Leben,

aber nicht die einzige. Zu ihm muß noch die Erfüllung der Ge¬
bote Gottes kommen. Daher spricht die Kirche: „Willst du zum

ewigen Leben eingehcn, so halte die Gebote." Der Inbegriff aller

Gebote aber ist die Gottes- und Nächstenliebe, weshalb beide

auch besonders genannt werden.-

4) die dreimalige Anhauch ung des Täuflings in

das Angesicht. Ein treffendes Sinnbild der Wirkung der hei¬

ligen Taufe. Sowie Gott dem Menschen ans diese Weise das

Leben, Christus seinen Aposteln den heiligen Geist mittheilte,

1) Itit. kein.: Ouret 8»eei'llo8, ne olisooena, tabulogs, viclioila, vel

iiiLllium äeoiuni, vel impioi-mn etlinieoi »m nomina im>)onantui-,

seU potius, cj»Ltenu8 Neri pote8t, 8Liietoi-um, Quorum exemplis

Iiäele8 aä pie vivenvum exeiteiitur et petroeinii8 prote»r»ntur.
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ebenso, will sie sagen, empfängt der Täufling durch die heilige
Taufe ein neues Lebensprinzip, während das alte, das böse, hin¬
ausgestoßenwird. Von diesem Gebrauche reden schon der heilige
Augustinus, ') Cyrill von Jerusalem, -) das Concil
von Konstantinopel s:;8is?) u. v. A.

5) die Einweihung des Taufadspiranten zum Tauf-
kandidatcn. Sie ist im Orient und Occidcnt gebräuchlich und
erfolgt durch die Bezeichnung der Stirne und der Brust des
Täuflings mit dem Kreuzeszeichen, welche mit Handauflegung
und Gebet verbunden ist. Das Kreuzeszeichenwill dem Täuf¬
ling andcuten, daß er in die Kirche dessen eintrcte, der am Kreuze
für uns gestorben, daß der Weg des Christen ein Weg des
Kreuzes sei, weil Christus auf ihm uns vorangegangcn, daß der
Glaube an den Gekreuzigten im Herzen bewahrt und vor der Welt
bekannt werden müsse; die Handauflegung,daß der Täufling,
nachdem er in die Kirche eingetrelen, unter dem besondern Schutze
Gottes stehen werde, und daß er die durch das Kreuzeszeichen
angedeutetc Aufgabe mit dessen Beistände aussühren könne. Diese
Bedeutung spricht in prägnanter Kürze das mit ihnen verbundene
Gebet aus, das da heißt: „Ich bezeichne dich mit dem Zeichen
des heiligen Kreuzes auf deiner Stirne und deiner Brust. Nimm
au den Glauben an die himmlischen Gebote und betrage dich so
in deinem sittlichen Wandel, daß du würdig seiest, Gottes Tempel
zu werden."

<i) die Darreichung des Salzes. Aus den damit ver¬
bundenen Worten: „Nimm hin das Salz der Weisheit, es ge¬
deihe dir znm ewigen Leben," ersehen wir, daß die Kirche damit
das Charisma der Weisheit andeuten will, als welches die heilige
Taufe verleihe. Sie nennt diese Weisheit ein Salz, weil sie eine
ähnliche Wirkung ans die Seele auSübt, wie das Salz ans die

1) Oe 8)mbol. seim. I. ad Luteeli.
2) Lut. 2. et procuteoli.

3 ) 6 . 17 .
Fluck, Liturgik. 14
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Speisen. Sie macht sie vor Gott wohlgefällig und bewahrt sie

vor der Fäulniß der Sünde.
7) der Exorcismus oder die Beschwörung Satans.

Er geschah im Orient und Occident durch mehrmalige feierliche
Aufforderung desselben, den Täufling zu verlassen. In ihm spie¬

gelt sich das Dogma von der Erbsünde ab. Er schließt sich
paffend an das Vorangehende an. Denn nachdem Zweck und

Wirkung der Taufgnade, wenn auch noch in unbestimmten Um¬

rissen, angedeutct worden sind, geht die Kirche daran, die Hin¬
dernisse derselben, die noch in dem Täufling vorhanden sind, zu

entfernen. Unter diesen aber ist zweifelsohne das bedeutendste,

daß der Täufling, in Folge des Sündenfalles unsrer Stammcltern,
nicht Gott, sondern dem Feinde des Menschengeschlechtes, der auch

jene verführt, dienstbar ist. Wie dieses Hinderniß das bedeutendste
ist, so ist es ans der andern Seite auch das erste, welches beseitigt

werden muß, da eine Vereinigung mit Gott unmöglich ist, wenn

nicht die Hörigkeit gegen Satan aufgehört hat. Darum muß
seine Herrschaft in den Täuflingen gebrochen werden. Sowie nun

Christus die Macht über die bösen Geister besaß, wie aus der Hei¬

lung der Besessenen hervorgeht, so hat er auch seinen Aposteln, -)

ja Allen, die an ihn glauben würden, ?) dieselbe verliehen. Das
Mittel, dessen sich die Kirche dazu bedient, ist die Beschwörung

(oxoroisiinm von Die Beschwörung wurde von jeher

mehrmals wiederholt. Die nächste Veranlassung dazu lag wohl
in den mehr oder weniger großen Zwischenräumen, welche zwischen

den einzelnen während des Katechumenats vorgcnommencn Skrn-
tinien lagen. Bei jedem derselben fand auch ein Exorcismus statt,
um die Macht, welche Satan möglicher Weise wieder gewonnen

hatte, zu brechen. Die öftere Beschwörung hat aber unsers Er-

1) Ours ncl. I. e. ». !>.: Oer 8»I t^cheum, >. e. ÜAurutivum ssplen-

tise 8»>e conditim inicMtstis koetore csret, i. e. csrere ni^ni-
ticatur.

2) Matth. 10 , 1. 8. Lut. 6, 13.; », 1.

3) Mark. 16, 17.: „In meinem Namen werden sie Teufel austreiben."



achtens auch einen innern Grund. Es soll dadurch der Täufling

ans den gefährlichsten Feind seiner Seele aufmerksam gemacht und
ermahnt werden, den Kampf gegen denselben sein ganzes Leben

hindurch sortznsetzen und stets ans seiner Hut zu sein. Die
sicherste Schutzwaffe gegen ihn ist der Glaube an den Gekreuzigten.

Deshalb bezeichnet die Kirche die Stirne des Täuflings mit dem

Zeichen des heiligen Kreuzes.

8) die Einführung des Täuflings in die Kirche.
Dieselbe findet dadurch statt, daß der Priester das äußerste Ende
seiner Stole, des Zeichens seiner pricstcrlichen Würde, auf den

Täufling legt und denselben so in die Kirche cinführt. Er spricht
dabei die Worte: „Tritt ein in die Kirche Gottes, damit dein

Thcil sei mit Christus zum ewigen Leben."
9) das feierliche Abbeten des Glaubensbekennt¬

nisses und des „Vater unser", was von Priester und Täuf¬
ling gemeinschaftlich geschieht. Diese Ceremonie ist uralt und

galt ehemals für einen sehr wichtigen Akt. Beide Formularien

gehörten nämlich früher zur ciiseiplino orooiii. Die Kirche theilte

sie den Katechumcncn erst gegen Ende des Katcchumenates mit,

nachdem sie sich von der Aufrichtigkeit ihres Verlangens, in die

Kirche ausgenommen zu werden, überzeugt hatte. Sonach war
diese Mittheilung, traditio genannt, ein Beweis ihres Vertrauens

auf dieselben. Sie erfolgte für die Katechumeuen, welche zu Ostern
die Taufe empfingen, meistens am Palmsonntage. In Nom wurde

das Gebet des Herrn mit dem Symbolum zu gleicher Zeit, in
Afrika acht Tage später übergeben. Die Rückgabe oder das Her¬

sagen beider Formularicn, roclllitio genannt, geschah im Orient

für die Ostcrtaufe am grünen Donnerstage, im Occident, namentlich
zil Rom, am Charsamstage. Die Absicht der Kirche bei diesem

Vorgänge ist unstreitig folgende: Sie will damit audeuten, daß

sie dem Täufling, nachdem er die Taufe empfangen, die Schätze
der göttlichen Wahrheit öffnen werde. Die göttliche Wahrheit ist

aber doppelter Art: die Glaubens- und Sittenlehre. Jene reprä¬
sentier das Symbolum, diese das Gebet des Herrn. Dann aber

will die Kirche damit auch sagen, daß nur derjenige, welcher an
Jesus Christus glaubt, ein Glied der Kirche werden könne.

14 *



212

I») die Salbung der Ohren und Nase des Täuf¬
lings mit Speichel. Es geschieht dies nach dem Vorgänge
Jesu Christi, welcher aus diese Weise einen Blindgcborncn heilte.
Es soll dadurch augcdcutet werden, daß die geistigen Sinne geöffnet
sein müssen, wenn sie das Wort Gottes aufnehmen, und daß die¬
jenigen, welche cs ausgenommen haben, durch einen heiligen Wandel
ein Wohlgeruchvor Gott werden sollen.

Es ist eine bekannte Sache, daß die Sinneswerkzenge für
das sittliche Leben des Christen von hoher Bedeutung sind. Denn
wie die von Außen kommenden Antriebe zum Guten ihren Weg
durch die Sinne nehmen, so auch die Versuchungen zum Bosen.
Hieraus ergibt sich ans natürliche Weise, daß jene Bestreichung
der Ohren und Nase, welche die Stelle aller übrigen Sinneswcrk-
zcuge hier vertreten, auch die Aufforderung an den Täufling ent¬
halte, daß er von nun au dieselben den von Außen kommenden Ver¬
suchungen zum Bösen verschließen und nur für die Einwirkungen
zum Guten offen halten müsse.

11) die feierliche Lossagung vom Teufel. Die
Sinne des Täuflings werden, wie wir eben gehört, durch die Tauf¬
gnade geheiligt, daß sie nur den Einwirkungen der Gnade offeu-
stehen. Soll nun diese Heiligung nicht zwecklos sein, so muß
derselbe seinerseits sic auch nur zu dem fraglichen Zwecke zu ge¬
brauchen entschlossen sein. Darum richtet jetzt die Kirche an den
Täufling die Fragen: „Widersagst du dem Satan?" „Und allen
seinen Werken?" „Und aller seiner Hoffart?" Da die Bejahung
dieser Fragen die nothwendige Bedingung für die Erlangung der
Tanfgnade ist, so steht er nicht an, sie mit Ja zu beantworten.

Diese Abschwöruug findet sowohl in der orientalischenals
occidentalischen Kirche statt und ist uralt. Schon Tcrtnllian
erwähnt ihrer, und der heilige Basilius nennt sie eine apo¬
stolische Überlieferung.

12) die Salbung des Täuflings mit dem Kate-
chumeuenöl. Auch diese Ceremonie ist beiden Kirchen gemein¬
sam; sie unterscheiden sich nur dadurch, daß die abendländische
Kirche den Täufling ans Brust und Schultern, die morgenlän¬
dische dagegen am ganzen Leibe salbt. Sie enthält eine Hinwei-



sung auf die Wirkung der Tanfgnade, als welche sowohl das

durch die Sünde verhärtete Herz des Menschen erweicht, daß es

den Herrn mit reiner und ungehencheltcr Liebe umfasse, als auch

den Wille» kräftigt, daß er das Joch des Herrn auf sich nehme
und in seinen Fußtapfen wandle.

13 ) das Bekenntniß des Glaubens an den drei¬

einigen Gott von Seiten des Täuflings. Der heilige

Augenblick, in welchem der Täufling wiedergeboren werden soll aus
dem Wasser und dem heiligen Geiste, ist herangckommen. Ehe
die Kirche aber die Taushandlnng vornimmt, glaubt sie noch einmal

sich vergewissern zu sollen, ob der Täufling auch wirklich an den
drcicinigcn Gott glaube, weil ohne diesen Glauben die Taufe
weder empfangen, noch gespendet werden darf. Darum richtet
sie an ihn die Fragen: „Glaubst du an Gott den Vater?" u. s. w.

Nachdem nun der Täufling laut und feierlich das Bekenntniß seines

Glaubens abgelegt und noch einmal sein Verlangen nach der Taufe
ausgesprochen hat, empfängt er das heilige Sakrament selber.

8 72 .

III. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonieen.

i) Unmittelbar an die sakramentale Handlung der Abwaschung
schließt sich die Salbung des Täuflings auf dem Scheitel

mit Chrisam an. Sie erfolgt in Krcuzessorm unter Ausspre-

chnng folgenden Gebetes: „Der allmächtige Gott, der Vater
unsers Herrn Jesu Christi, welcher dich ans dem Wasser und dem

heiligen Geiste wiedergeboren und dir alle Sünden nachgelassen
hat, salbe dich mit dem Chrisam des Heiles durch eben diesen
Jesum Christum, unfern Herrn, zum ewigen Leben. Amen."

Das Alter dieses Gebrauches anlangend, so reicht er bis

zu den ältesten Zeiten der Kirche hinauf. Denn seiner erwähnen

schon Papst Jnnocenzl. *) und der Ambrosiaster. ?) Nach

1) ^cl Oeeent. o. I.

2) De 8k>oi am. I. III. o. l.
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der Angabe des Bibliothekars Anastasius *) hätte ihn Papst
Silvester I. cingeführt. I» der griechischen Kirche kennen ihn
nur die Maronitcn.

Was seine Bedeutung betrifft, so ist er eine thatsächlichc

Erklärung, daß der Täufling jetzt mit Recht den Namen eines

Christen trage, weil er ein Gesalbter (--olnrox) sei und die Fülle

der göttlichen Gnaden empfangen habe, welche durch den Chrisam,
eine Mischung von Öl und Balsam, angedcutct wird. Nack-

Dur and ns 3) liegt darin die Ermahnung ausgesprochen, daß
der Getaufte bereit sein solle, Jedem, der es verlangt, Rechen¬

schaft über seinen Glauben abznlegen, weil unter dem Haupte
die Seele verstanden werde, — oder daß er an der Herrschaft

Christi, dem als dem Haupte des mystischen Leibes der Kirche

er als Glied eingefügt worden sei, Theil nehme, selbst königlichen
Geschlechtes geworden sei nach dem Ausspruche des Apostels:

„Ihr seid ein auscrwähltes Geschlecht, ein königliches Priestcr-

thum." 4) Erweist sich der Getaufte als ein lebendiges Glied

Jesu Christi, herrscht er über seine Leidenschaften und bringt er

sich selbst Gott als Opfer dar, dann ärndtct er als Frucht das

ewige Leben. Wenn die Salbung in Kreuzcsform geschieht, so
soll damit ans die Quelle der Taufgnade, den Kreuzestod Christi,

hingcdentet werden.
2) Die Bekleidung des Neugetauften mit einem

weißen Gewände (obrismalo, voslis camlicla, Taufhcmd ge¬

nannt). Die Veranlassung hiezu gab zweifelsohne die in der äl¬

testen Kirche übliche Jmmersionstaufe. Sie findet in der grie¬

chischen und römischen Kirche statt. Wenn diese Ceremonie

auch heut zu Tage noch beibehalten wird, so geschieht dies theils

1) Dil,. Dontilre.

2- N88emun. evil. lit. Iil>. III. p. 187.

3) I,. e. I!b. I. c. 8.: De eo»8eorrrtion,I,u8 et unetionilirm 6 — 9-
4) 1 Petr. 2,9.
5) Hugo von St. Victor hält dafür, daß diese Salbung deswegen ein-

geführt worden sei, um solchen Neophyten, die wegen der Abwesenheit
eines Bischofes nicht gestrmt werden konnten, gleichsam ein Surrogat
her Firmung zuzuwcnden. Oe 8 acrum. lili. II. e. 3 .



zur Erinnerung an jenen alten Gebrauch, theils auch, um den
Nengetausten eine ernste Mahnung auf den Lebensweg mitzugebcn.
Das weiße Kleid sinnbildet nämlich die Keuschheit, Unschuld und
Reinheit des innern Menschen, welche der Getaufte durch das
heilige Sakrament empfangen, und die er nach der Beseitigung
der alten Makeln bewahren soll. -) Deshalb spricht die Kirche
bei der Überreichungdesselben:„Empfange dieses weiße Kleid
und bringe es unbefleckt vor den Richterstuhlunsers Herrn Jesu
Christi, damit du das ewige Leben habest."

Da in der heiligen Schrift die weißen Kleider als Sinnbilder,
wie der Unschuld, so auch des Verklärungsglanzes, in welchem
die Leiber der Gerechten dereinst nach der Auferstehung gleich dem
Herrn auf Tabor leuchten werden, Vorkommen, §) so sehen die
mittelalterlichenLiturgiker, und gewiß nicht mit Unrecht, darin
auch eine Hinweisung aus den Vcrklärnngsglanzder Aufer¬
standenen.

Die Neugetauften mußten dieses weiße Kleid ehemals eine
ganze Woche (sieben Tage) hindurch tragen, um anzndcutcn, daß
die in der heiligen Taufe erlangte Unschuld während des irdischen
Lebens bewahrt werden solle, gemäß dem AussprncheSalomo's:

1) Offenb. 3, 4. 5.; 7, 9. Ekkle. 9, 8.

2 ) Ovrill. Outecb. in^st»^. 4.: Dxutin ventibun »»tchuin ün^ue, cjuae
8unt necundum npirituin, indutin, perpetuo sein i» »Ibin incedere
oportet. l^on boo ideo diciinun, ljuani alb» neinper te bubere ve-
ntluient» 8>t necenne, ned cjuod bin qu»e vere alb», nplendid» et
npiritualia nunt, ventiri te oportet. In ähnlicher Welse läßt D u-
randus hllb. VI. e. 82. n. 16.) sich vernehmen! Lbrimnale neu ventin
eandid», sagt er, gu»e super eaput bsptl^ati pvnitur, ni»nllicat
necunduin Ubabanum interiorin et exteriorl8 boininin crintitatem

et innocentism et pnritatem eliristisnain, guain post »bl»t»8 ve-
teren maeulsn ntudione nervare debet.

3) Matth. 17, 2 .; 28, 3. Apg. i, io. Offenb. >9, 8.
4) Durand. I. o.: Ilenati »Ibin induuntur V08tib»8 »d deni-rnsndum

mynterium eeelesiae renur^entin. Oenitznatur eniui per boe eor-
poruin et »nimarum futur» renurrectio x-Iorion» et etialn renur-
reetio » peeeatin st(;ue sn^elieus sitor,
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„Zu jeder Zeit seien deine Kleider weiß und nie fehle deinem
Haupte das Öl." *) Am achten Tage aber legten sie es ab, weil
wir in der Ewigkeit von den Werken des gegenwärtigenLebens
ausrnhcn werden. -) Bekannt ist, daß von dieser Gewohnheit
der erste Sonntag nach Ostern den Namen „weißer Sonntags
erhalten habe. An einigen Orten wurden den Getauften neben
dem weißen Kleide auch Schuhe gegeben. Dnrandus findet
darin eine Hindeutung auf den Tod Jesu und eine Ermahnung,
daß die jungen Christen nach dem Beispiele desjenigen,welcher
für uns gelitten hat und gestorben ist, ihr Fleisch den Lastern und
Lüsten kreuzigen sollten.

3) Die Darreichung einer brennenden Kerze unter
den Worten: „Nimm diese brennende Kerze, bewahre als ein
Untadelhafter deine Taufe; halte die Gebote Gottes, damit du
dem Herrn, wenn er zu seiner Hochzeit kommt, mit allen seinen
Heiligen entgcgengehcn kannst und das ewige Leben erhältst. Amen."
Auch dieser Gebrauch ist sehr alt. Seiner gedenken schon Am¬
bro sin s,^) Cyrill von Jerusalem, §) Gregor von Na-
zianz "s u. A. Was die Kirche damit sagen will, ergibt sick-
leicht, wenn wir den biblischen Sprachgebrauchbezüglich des Wortes
„Licht" in's Auge fassen. Hier erscheint dasselbe als ein Symbol
Christi selbst. „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt,
der wandelt nicht in Finstcrniß, sondern wird das Licht des Le¬
bens haben." 7) Nicht minder bedeutet das Licht aber auch die
Wirkungen dieses von Christus anSstrahlcndcn göttlichen Lichtes
der Wahrheit, nämlich den heiligen Wandel des Christen: „Lasset
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und den Vater preisen, der im Himmel ist." s) Sonach

1) EMc. 9, 8.
2) Durand. I. o. n. 18.
3) D. e. n. 21.
4) De I»s>s. virA. e. 5.
3) Drveateck.
6) Oral. 40.
7) Joh. 8, 12.
8) Matth. 5, 16, Vgl. Matth. 25, 1 — 12.
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liegt also in jener Cercmonie die doppelte Aufforderung an die

Nengetauftcn, im Lichte des Evangeliums zu wandeln, an der

von Jesus Christus uns verkündigten göttlichen Wahrheit unver¬

brüchlich festzuhalten und ein dieser Wahrheit entsprechendes Leben

zu führen, um dereinst den klugen Jungfrauen gleich bei dem
Gerichte mit brennender Lampe, d. h. geschmückt mit guten Werken,

erfunden zu werden. *)

In frühem Zeiten enthielt der Tansritus außer der bisher¬

genannten noch verschiedene andere Ccremonieen, die zum Theile

noch in einzelnen Landern bestehen. Dahin gehören:
1) der Fricdenskuß, welcher dem Neugetanften zum

Zeichen der Freude und brüderlichen Liebe gegeben wurde und
woran wohl die Schlußworte: „Gehe hin in Frieden, und der

Herr sei mit dir," erinnern. ?)

2 ) die Darreichung von Milch und Honig, die

thcils ein Sinnbild der in der Taufe erlangten Unschuld, wie
Hieronymus, ?) theils aber auch, wie Klemens von Ale¬

xandrien §) bemerkt, eine Hinweisung auf das himmlische Je¬

rusalem sein sollte, wo Milch und Honig fließt und wohin der
Getaufte zu gelangen hoffen dürfe. Sie ist noch heute bei den
Äthiopiern im Gebrauch. H

3) die Übergabe einer Kopfhaube (m^sticum volu-

msn. mitra). Sie ist nach Rhabanus Maurus ein Sinn¬

bild der königlichen und priesterlichen Würde des Christen.
4) die Fnßwaschung. Sie enthält theils eine Ausfor-

1) Duranll. I. e. n. 22.: Datur liuoc>uo eanllela illuminata in

manum baptir.ati, »t, eum Dominus all nuptias venerit, sit semper
paratus ei in aula eoelesti ooeurrere cum luminarüs virtutum et

bonorum oporum.

2) ep. 59- all kill.
3) ^<lv. Ducik. c. 8-

4) kaella^OA. lib. I. o. 6.
5) ^sseman. eoll. lit. 1.3.

6) De Institut, clorie. lib. I. e. 29. 6t. Donor, ^»t. ^-emin. anim,
lib. III. e. 111.



derung zur Demnth, thcils eine solche zur Wachsamkeit gegen die
Nachstellungen des Teufels. *)

5) die Schenkung eines wächsernen Lammes.-)

Hierdurch sollten die Nengetauften ermahnt werde», daß sie nie
des Lammes ohne Makel, das sich für sie anfgeopsert hat, ver¬

gessen, daß sie sich selber Gott zum Opfer darbringen sollten, wie
sie denn auf der andern Seite als eine Verheißung zu betrachten
war, daß sie unter seinem Schutze allen Gefahren des Leibes und

der Seele entgehen würden.

Zweiter Artikel.

Die Buße.

8 73 .

Von dem Sakrament der Buße im Allgemeinen.

Das zweite Sakrament, wodurch die Trennung des Menschen

von Gott wieder aufgehoben, wodurch der geistige Tod des erstem
entfernt und an seine Stelle ein neues Leben wieder erzeugt wird,

ist die Buße. Sie ist dasjenige Sakrament, durch welches dem

getauften, durch eigne Schuld dem geistigen Tode
wieder verfallenen Menschen unter gewissen Be¬

dingungen von dem dazu befugten Priester die Sün¬
den nachgelassen und die Kindschaft Gottes wieder

erth eilt wird. Mit Recht nennt daher der heilige Hiero¬

nymus dieses Sakrament das zweite Rettungsbrctt für die Schiff¬

brüchigen auf dem Meere dieses Lebens.

Das Sakrament bewirkt, wie gesagt worden, auf der einen

Seite die Nachlassung der aktuellen Sünden, welche nach der

Taufe begangen worden sind, und auf der andern die Erneuerung

1) RIi8saI. kotli. apud IVladi». de lit. tie». >>. 249. kseudo-
^mbi' 08 . de 8aerLM. iib. III. e. 1-

2) Oräo liom. 1,
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der Kindschaft Gottes, indem es den Menschen auch innerlich

heiliget, mit Einem Worte, die heiligmach ende Gnade.
Schon hieraus ergibt sich, daß das fragliche Sakrament eine

göttliche Institution in Anspruch nehmen müsse. Dieselbe kommt
ihm aber auch in der That zu. Denn Jesus Christus ertheilte

die Vollmacht, Sünden zu vergeben und zu behalten, in folgenden
Worten: „Wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie

erlassen, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten,"*)

wie denn auch von jeher die Kirche nie anders geglaubt hat.

Da nicht die Unmündigen, sondern nur die Erwachsenen der
Buße bedürfen, so hat Christus die Ansspendung dieses Sakra¬

mentes nur dem Sacerdotium übertragen, den Nothfall ausge¬

nommen, wo ein Priester nicht vorhanden ist. Hier genügt zur

Erlangung der obengenannten Gnade die vollkommene Reue. Das

Sacerdotium reicht indessen nicht allein aus. Es muß dazu auch
noch von dem Bischöfe die Jurisdiction crtheilt worden sein, deren

Nothwendigkcit in dem Richteramt begründet liegt, das der Mi¬
nister des Bnßsakramentes ausüben muß. In dem Rechte der

Jurisdictionserthcilung liegt nothwcndig auch das der Juris¬

diktionsbeschränkung, sei es bezüglich bestimmter Klassen von Per¬

sonen, sei cs bezüglich bestimmter Sünden, eingcschlossen. Die

Anwendung der letzten Befugniß erzeugt die sogenannten Rcser-
vatsälle, die entweder in der Eigcnthümlichkeit der Personen

und der daraus resnltircnden höheren Anforderungen an die Spen¬
der des Sakramentes, oder in der Größe der Sünden ihren Grund
haben, und entweder päpstliche oder bischöfliche Reservat¬
fälle sind.

Als Subjekt dieses Sakramentes ist jeder Mensch anzu¬
sehen, der nach der Taufe wieder in Sünden — seien es nun

läßliche oder Todsünden — gefallen. Nothwcndig ist es indessen
nur für die letzteren. Würdiges Subjekt ist aber nur der¬

jenige, welcher die theils von Christus und der Kirche vorgeschrie¬

benen, theils in der Natur der Sache liegenden Bedingungen erfüllt.

Welches aber diese Bedingungen seien, wird der folgende tz zeigen.

1) Ich. 20, 22. 23. Vgl. Matth. 1», 19,; 18, 18.
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8 74 .

Ritus des Bußsakramentes.

i. Der sakramentale Akt desselben.

Zu dein sakramentalenAkte des Bußsakramcntes gehören:
1) die Thätigkeiten des Pönitenten oder die sub¬

jektiven,
2) die des Priesters oder die objektiven Bedin¬

gungen des Bußsakramentes.
!) Die subjektiven Bedingungen schließen sich in folgen¬

den drei Thätigkeiten des Büßers ab: in der Reue, in der
Beichte und in der Gcnngthuung. ^

a. Die Reue. Sic ist eine aus tiefem Schmerze hervor-
gegaugcuc Verabscheuung der Sünde, verbunden mit dem Vorsatze,
sic nicht wieder zn begehen, beruhend auf einem übernatürlichen
Motive —. übernatürliche Reue, im Gegensätze zu der natürlichen,
welche in der Furcht vor zeitlichen Übeln ihre Wurzeln treibt. Das
übernatürliche Motiv soll aber nicht blos die göttliche Strafgerechtig¬
keit (übernatürlich unvollkommene, atli-itio), sondern auch die gött¬
liche Liebe (übernatürlich vollkommene Neue, oontritio) sein. Jene
nennt die Kirche eine auf den Empfang des Sakramentes zube¬
reitende Gnade des heilige» Geistes, während sie dieser, insofern
sie das Verlangen nach dem Empfange des Sakramentes einschließt,
auch ohne denselben — vorausgesetzt, daß er unmöglich ist — die
Sündenvergebung selbst znspricht. -)

b. Die Beichte. Sie ist ein offenes, freiwilliges und spe¬
zielles Bekenntniß unsrer Sünden vor Gott in seinem Stellver¬
treter, dem Priester. Die Nothwcndigkeitder Beichte liegt thcils
in der Natur der wahren Reue, als welche, wie jeder tiefgefühlte
Schmerz, zur Manifestirnng ihrer Ursache drängt, theils aber
auch in dem richterlichen und medicinalen Charakter des Priesters

1) 6nteoli. rom. ?. II. o. 5. qu. Ifi.: In oorrie oontritio, in oro eon-
ko8sio, in opere sntisknotio. 6k. Oono. I^rid. 8o88. XIV. cop. 3-

2) 6ouo. tkriä. I. v. eop. 4-
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begründet. Als Richter nämlich soll er die Begnadigung entweder
ertheilen oder vorenthaltcn. Das Eine und das Andere aber

vermag er offenbar nur dann, wenn er über den Thatbestand ver¬
gewissert ist. Als Seelcnarzt soll er die geeigneten Arzneimittel
verschreiben, theils um die durch die Sünde verwundete Seele

zu heilen, theils um sie vor dem Rückfälle zu bewahren. Ist das

aber möglich ohne genaue Kenntniß der geistigen Krankheit des

Pönitenten? Was Wunder daher, daß wir schon im apostolischen

Zeitalter dem speziellen Sündenbekenntnisse renmüthiger Gläu¬
bigen begegnen, ') für welches aus den spätern Jahrhunderten
leicht eine Wolke von Zeugnissen sich ausführen ließe. -)

o. Die dritte und letzte unter den subjektiven Bedingungen

ist die Genngthuung, d. i. die bereitwillige Übernahme der

durch die Sünde verwirkten zeitlichen Strafen, die dem Pönitenten

entweder Gott oder der Priester oder er selbst sich auferlcgt,

sowie die Wiederanfhebung der Sündenfolgen an sich und Andern.

Daß letzteres von dem Sünder zu geschehen habe, liegt in der
Natur der Sache. Die Nothwcndigkcit des erstem basirt auf der
Wahrheit, daß durch das Sakrament der Buße wohl die Sünde

mit der ihr gebührenden ewigen Strafe, nicht aber auch zugleich
die zeitliche getilgt werde. 3) Entsteht aber die Frage, warum

mit der ewigen nicht auch zugleich die zeitliche Strafe erlassen

oder warum der gefallene Gläubige unter andern Bedingungen in

die Kindschaft Gottes ausgenommen werde, als der Ungläubige,
so antworten wir: weil die Stellung beider eine verschiedene ist.
Der gefallene Gläubige ist ungleich strafbarer, als dieser, und

bedarf einer gründlichen Heilung, um vor dem Rückfall bewahrt

zu werden; überdies hat er die Aufgabe, dem leidenden Heilande

gleichförmig zu werden, und dies um so mehr, als er ihn durch

seine Sünden zum Öfteren gekreuzigt hat; endlich ist er der Kirche

1) Apg. Ul, 18.

2) Man vergl. Seitz, Darstellung der kath. KirchendlSclpIin §. 27.
S. 71 — 73.

3) Loire. I r i cl. I. o. errp. 8.
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für seinen Wandel verantwortlichnnd nmß sich ihren für heilsam
erachteten Bußwerken unterziehen,i)

Diese Genugthunng mußte in der alten Kirche, solange die
öffentliche Bnßanstalt noch bestand, vor der Wiederaufnahme des
Sünders in die Gemeinschaft der Kirche, i-osp. der Lossprechung
desselben, geleistet werden und verlief sich in den bekannten vier
Bnßstationen (7?ouc7-!).ttU!7lc,«xoocöE, und <7r)<7r«<7i§,
tleutos, ouclieutos,^onullootontos und oousistoutes).

Die Bußwerke selbst anlangend, so bestehen dieselben in
Gebet, Fasten und Almosengcben, diese Worte in ihrem
weitesten Sinne genommen. Sie erscheinen als höchst geeignet
für den Zweck der Genugthunng,mag man nun sehen ans die
Ursachen der Sünde oder auf das Subjekt, gegen welches dieselbe
begangen wird.. Im ersten Falle erscheinen sie als Heil-, im zwei¬
ten als Sühnungsmittel. Die drei Ursachen der Sünde sind aber
die Fleisches-, Angenlnst und die Hoffart der Seele. (> Joh. 2, 16.)
Die erste wird geheilt durch das Fasten, die zweite durch das
Almosengcben,die dritte durch das Gebet. Das Subjekt, gegen
welches wir uns zu versündigen pflegen, ist entweder Gott, oder
wir selbst, oder der Nächste. Gott aber versöhnen wir durch Ge¬
bet, uns selbst durch Züglung des Fleisches (Fasten), den Nächsten
durch Liebe sAlmosenj. -)

2) Der sakramentale Akt zerfällt nach seiner objektiven
Seite in zwei Theile. Diese sind:

o. die Auflegung der Bußwerke. Daß der Priester
hiebei thcils auf das Genus der Sünden, theils auf ihre Größe
und Zahl, thcils aus die Individualität des Pönitenten sehen
müsse, um nicht nur die geeigneten Bußwcrke zu wählen, sondern
auch um das rechte Maaß derselben zu treffen, versteht sich
von selbst.

I). die Lossprechung (absolutio). Nachdem der Priester
sich von dem Vorhandensein der subjektiven Bedingungen für die

1) 6at. ro m. k. II. e. 5- gu. 55. Vgl. Di ering er a. a.O. §. 154.

n. 0. S. 621 ff.

2) 6-rt. roi». k. II. e. 5. gu. 59.
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Vergebung der Sünden in dem Pönitenten überzeugt, willfahrt
er seiner Bitte um die Lossprechung, welche je nach dem
Ermessen der Kirche entweder eine deprekatorische oder eine ka¬
tegorische ist. Jene lautet: to absolvo a poooalis tuis in
nomino kstris ot llili! et 8piriius siuioti. ^mon." Thomas von
Aqnin und mehrere Synoden des dreizehnten Jahrhunderts
kennen diese Formel der Hauptsache nach. Eugen IV. -) und
das Eon eil von Trient 3) haben ihren Gebrauch feierlich
sanktionirt. Diese dagegen: „Dominus nostor dosus Lbiislus to
sbsolvat, et e§o auotorilnto ipsius to absolvo ab omni vineulo
exoommunioationis lsusponsionis, wenn der Pönitent ein Geist¬
licher ist) ot interdioli, in gurmlum possum et tu indigos, in no-,
min6 llalris oto." Die letztere ist heut zu Tage üblich. Sie ist
eine Absolution aus Vorsicht (absolutio ad oautolam). Sie wird
bei jedem Pönitenten ohne Ausnahme gesprochen, um einem
Gläubigen den Empfang der heiligen Sakramente nicht dadurch
gefährlich zu machen, daß er sich in einer Censnr befindet, an die
er sich, wenigstens zur Zeit der Beichte, nicht erinnert. Damit
aber der Beichtvater sich keine Gewalt anmaße, die er über ge¬
wisse Censurfälle nicht hat, und um seine Absolution bei denen,
die ihrer nicht bedürfen, soviel als nicht gesprochen erkläre, fügt
er den Zusatz bei: Onantum possum ot tu indi^os. Diese
Formel verdankt der großen Zahl von oensurao lgtao sontentiao,
womit im Mittelalter gewisse Sünden belegt waren, ihre Ent¬
stehung. §)

,) I>. III. l,u. 84. urt. 3.

2) Deoi'et. n<I Ximen.

3) 8es». XIV. cap. 3. 6k. Outecli. rom. k. II. e. 3. cp>. >3.
4) Schmid, Liturgik. B. III. S. 133.
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8 ^ 5 -

Fortsetzung.

II. Die dem sakramentalen Akte vorangehenden
Ceremonieen.

1) Bevor der Priester sich in den Beichtstuhl begibt, spricht

er in Anbetracht der erhabenen Würde des Amtes, das er ver¬

walten soll, der Befleckthcit, die ihm anklcbt, der Bedeutung,

welche die rechte Verwaltung sür die Pönitenten hat, ein Gebet,

in welchem er den Segen Gottes sür sich und seine Beichtkinder

zu seinem Vorhaben anflcht. Das römische Ritual fordert dieses

Gebet ausdrücklich. Es lautet also: „Domino Deus propilius esto

midi peecatvri, ot gui mo imli^uum propler tuam misorioorckiam

mimstrum looisti oklioii saoerclotalis, guiguo omnos Immiues vis

saivos llori, non mortem volens peoeatorum, secl nt oouvertantur

ot vivant; susoipe orationom meam, gusm lünclo anto oouspoctum

olomenliao tuao pro pecostis meis et pro kamulis et kamulabus tuis

all poonitontiam venionlibus, nt cles illis spirilum oompunctionis,

ut resipisoant a Isgueis ciiaboli et all to toio oorlle per voram oon-

tritionem, sineoram oonkossionem et cü^nos poenilentiae krnotus

rovertantur. Der Lliristum Dominum nostrum. vVmen. Illo nos

Domino Spiritus s. i^no inllammot, guem D. lV. ll. Obr. misit in

torram et voluit voliomentor aeoencli, gui teoum vivit otv." Die

Nothwcndigkcit und Zweckmäßigkeit dieses Gebetes leuchtet wohl

von selbst ein.

2) Der Beicht fegen, bestehend in den Worten: „Dominus

sit in oorclo tuo et in lalnis tuis, ut «li^ne et competontor ovn-

litoaris oinnia poceata tun in nomine Datris oto." „Der Herr sei

in deinem Herzen und auf deinen Lippen, auf daß du deine Sün¬

den würdig und recht beichtest im Namen des Vaters u. s. w."

Er enthält, wie der Wortlaut sagt, die Bitte, daß der Pönitent

die zum Empfange des heiligen Bußsakramcntes, insbesondere zu

der Ablegung des Sündenbekenntnisses, erforderliche Disposition

von Gott erhalten möge. Das römische Ritual kennt ihn nicht,

wohl aber findet er sich in französischen und deutschen Diöcesan-



agenden, desgleichen in den Akten der Kirche von Mailand. Wahr¬
scheinlich ist er ein Überbleibsel der alten Sitte, den Sündern,

welche znr öffentlichen Buße zugelassen wurden, unter Gebet die

Hände aufzulegen, woran namentlich das Kreuzeszeichen, welches
der Priester mit ausgestreckter Hand über den Pönitenten macht,
zu erinnern scheint.

3 ) Die Ablegung des allgemeinen Sündenbe¬
kenntnisses von Seiten des Büßers nach der bekannten Formel:

„Ich armer, sündiger Mensch u. s. w." Es dient gleichsam als
Einleitung für das nachfolgende spezielle.

4 ) Die Bitte des Pönitenten um eine heilsame
Buße und die priesterliche Lossprechung. Sie reiht

sich sehr passend an das spezielle Sündenbekenntniß an. Durch

dasselbe hat er die Krankheit seiner Seele gleichsam vor sich hin¬
gestellt. Er erschrickt bei ihrem Anblick und dem Gedanken an das

traurige Loos, welches seiner warten muß, wenn die Barmher¬

zigkeit Gottes nicht verzeihend dazwischentritt. Er fühlt sich daher

gedrungen, um diese zu flehen, wie er denn auch gerne bereit ist,

die Opfer, welche von ihm zu seiner geistigen Genesung gefordert
werden, zu bringen. Diese Bereitwilligkeit offenbart er in der Bitte

um eine zweckmäßige Buße. Dem Pönitenten wird willfahrt thcils

durch die Absolution, theils durch die Auslegung einer Buße.

8 76 .

Fortsetzung.

m. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonieen.

Hierhin gehört das Gebet: „?assio Domini noslri äosu

Oliristi oto." „Das Leiden unscrs Herrn Jesu Christi, die Ver¬

dienste der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen, Alles,

was du Gutes gethan, und Übles erduldet hast, gereiche dir zur

Vergebung der Sünden, zur Vermehrung der Gnade und zur
Belohnung des ewigen Lebens. Amen." Dieses Gebet findet

seine Erklärung in dem von den Theologen so ziemlich allgemein

angenommenen Satze, daß die durch die Sünde erstorbenen sitt-

Fluck, Liturgik. 15



226

lichen Verdienste durch die Buße, resp. die darin ertheilt wer¬
dende Gnade wieder auslebeu, oder daß die im Zustande der
Sünde verrichteten guten, aber unvcrdienstlichen Werke jetzt wieder
verdienstlich gemacht seien, sowie daß die Gnade der Sünden¬
vergebung in dem Leiden Jesu Christi und in den Verdienstender
heiligen Jungfrau und der übrigen Heiligen ihre Quelle habe.
Es enthält somit eine Beruhigung für den Sünder theils in
Bezug aus die guten Werke, was er im Zustande der Sünde
bisher gethan haben sollte, theils bezüglich der Außenwerke, die
er etwa aus eigner Wahl sich noch auflegcn dürste.

8 77 .

Der Ablaß.

Es ist oben bemerkt worden, daß dem Sünder, auch wenn
ihm die Sündenschuld und die ewigen Strafen durch das Sakra¬
ment der Buße erlassen worden, noch zeitliche Strafen übrig blei¬
ben, die er zu erstehen hat. Da nun der Kirche die Gerichts¬
barkeit über die Sünden der Gläubigen nach ihrem ganzen Ilm¬
sauge ohne alle Einschränkung von Jesus Christus ertheilt worden
ist, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen,daß ihr auch
die Vollmacht über diese Strafen zukomme. Und in der That haben
auch die Apostel wie ihre Nachfolger von dieser Vollmacht je nach
dem Bedürfnisse der Gläubigen Gebrauch gemacht, indem sie einen
Theil oder auch das Ganze derselben erlassen haben. ?) Daß sie
diese Befugniß in Bezug auf die von ihr verhängten Strafen be¬
sitze, ist, wie in der Natur der Sache begründet — denn wer
das Recht hat, Strafen zu verhängen, muß wohl auch jenes, sie

>

1) Vliom. ^< 1 ». üeocllib. 3. s. 28.: Osee sjuae piseter iissunetio-
»e», expressam (poenitenü) taoit, avcipiunt ms^orem vi'm expis-
tionis rülpse prseteritse ex i»s ^enersli instmetioiie, ss-
eerdo8 Zieit: „üuiclcjuiil voiii teeeiis ete.« 6k. OiAuorio, tlieol.
moisI. >i>r. VI. tiaet. IV. äe poenit. esp. I. club. 4. sit. 1. n. 807.

2) 2 Kor. 2, 6 ff. ; 8, 18. lertnll. SÜ Mllitvr. e. 1. 6vpr. epp. II.
12. 13. Oe lapsis.
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zu mildern oder ganz zu erlassen, haben — so auch eine dogma¬
tische Lehre. *) Nicht minder aber muß ihr diese Befugniß auch

bezüglich der von Gott selbst verhängte», hier oder im Fegseuer

abzubüßenden, zeitlichen Strafen vindizirt werden. Denn in wessen
Macht cs steht, die ewigen Strafgerichte von dem Sünder abzu-

wcnden, warum sollte ihm nicht auch jene eignen, die zeitlichen
Strafen zu erlassen, sobald der gebesserte Sünder durch seinen
Eifer den Zweck derselben ohnehin rcalistrt??) Diese Vollmacht

hat die Kirche auch von jeher in Anspruch genommen, indem sie

von ihr zu allen Zeiten Gebrauch gemacht. Die gänzliche
oder theilweise Erlassung der zeitlichen Strafen von
Seiten der Kirche nun ist es, was wir Ablaß'linclulssontia)

nennen. Indessen ist der Ablaß nicht sosehr eine Strasschenknng,
als vielmehr eine Strafmilderung und Strafumwandlung, indem

derselbe allzeit an Bedingungen geknüpft wird, welche den Begna-
dignngsakt vermöge ihrer Gottgcfälligkeit motiviren sollen und

geeignet sind, die schon bestehende Gemeinschaft mit Christus immer
fester zu knüpfen, in dessen übcrflicßendcn Verdiensten der Grund

für die zeitliche und ewige Begnadigung zu suchen ist. 3) Aus
dem Gesagten ergibt sich auch die Heilsamkeit der Ablässe, wie

denn die Kirche dieselbe auch ausdrücklich erklärt hat. 4)
Die Eintheilung der Ablässe in vollkommene und unvollkom¬

mene u. s. w. als bekannt voranssetzend, wollen wir hier nur einen

Augenblick bei dem wichtigsten aller Ablässe, dem Jubelablasse,
einen Augenblick verweilen. Er findet sein Vorbild in dem Jubel¬

jahre (kmnus jubileus) der Inden. So hieß nämlich jedes fünf¬
zigste Jahr, in welchem ein allgemeiner Nachlaß stattfand, alle

Schulden erloschen, die verpfändeten Gegenstände zurückgegeben,
die Sklaven sreigclassen wurden. §) Der Jubelablaß ist entweder

1) 6»nc. Xnc)r. e. 5. Nicaen. I. o. 12 .

2) l^eon. X. clsmiiat. propos. IVI. Imtk. Nr. 19 - I?H VI. llamiist.

prop. sv». kist. N. 40- 9.

3) Dieringer, kath. Dogmatik. S. 625. u. 026.

4) Oo»e. Iricl. 8ess. XXV. Veeret. 6e inclul^.

5) 3 Mos. 25, 27.
15 »
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ein ordentlicher oder ein außerordentlicher. Der or¬
dentliche, welcher alle fünfzig Jahre gewonnen werden konnte,
verdankt seine Entstehung, dem P. Bonifaz VIII. o. 1300.
Zum Andenken an die dreiunddreißig Lebensjahre Christi setzte
P. Urban VI. a. 1389 je das dreiunddreißigste Jahr als Jubel¬
jahr fest. Die PP. Paul II. (a. 1470) und Sixtus IV.
(a. 1473) endlich bestimmten, daß alle fünfundzwanzig Jahre ein
Jubeljahr gefeiert werden solle. Überdieß wurde das Jubiläum,
das früher nur aus Nom beschränkt war, von den PP. Bonifaz IX.
und Paul II. auf alle katholische Kirchen ausgedehnt, so daß der
Ablaß aller Orten gewonnen werden kann. Da seit dem letzten
Jubiläum, welches im Jahre 18-^- unter Leo XII. gehalten wurde,
wiederum fünfundzwanzig Jahre verflossen sind, so hat das Ober¬
haupt der Kirche auch jetzt wieder ein solches angeordnet.

Ein außerordentliches Jubiläum ist dasjenige, welches
von dem Papste bei besonderen, die ganze Kirche berührenden,
glücklichen oder unglücklichen Ereignissenausgeschrieben zu werden
pflegt. Ein solches hat bekanntlich vor mehreren Jahren der ge¬
genwärtige Papst Pius IX. beim Antritte seines Pontifikats an¬
geordnet. i)

Was nun die Bedingungen betrifft, unter denen ein
Ablaß gewonnen werden kann, so sind es in der Regel folgende:

1 ) die Ablegung einer reumüthigen Beichte; 2) die Verrich¬
tung bestimmter Gebete; 3) der Empfang der heiligen Kommunion;
4) der Besuch einer bestimmten Kirche; 3) die Spendung von Al¬
mosen; 6) die Übung des Fastens, i) Alle diese Vorschriften haben
keinen andern Zweck, als den Bußsinn zu erwecken und zu erhalten,
die Sünde zu tilgen, in der Tugend zu befestigen, weshalb auch ihre
Tauglichkeit zur Erlangung des Ablasses außer allem Zweifel steht.

Ein besonderer Ritus ist mit der Ablaßcrtheilungnicht ver¬
bunden. Wer die oben angegebenen Bedingungen gewissenhaft
erfüllt, hat ihn so ipso gewonnen. Eine Ausnahme hievon macht
nur jene Ablaßertheilung, welche in srtioulo mortis stattfindet,

1 ) Seitz a. a. O. §. 35. S. 89 ff.

2) Schmid, Liturgik. Bd. III. S. 206 ff.
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und unter dem Namen Generalabsolution (absolutio Zene-
rslis, benedietio apostoliea) bekannt ist. Die von P. Bene¬
dikt XIV. dafür vorgeschriebene Formel*) lautet also:

Xchutorium nostrum in nomine Domini.
8/-. Oui keeit eoelum et terram.
Xnt. Xe reminiscaris Domine, delicta kamuli lui (aneillao

tune), negue vindiolumsumas de peeeatis «ssus.
D^rie eleison. Obriste eleison. Il^i'ie eleison, kater

noster. . . .
Dt ne nos indueas in tentationem.

8^. 8ed libera nos a malo.
8alvum (am) kao servum tuum (aneillam tnam)-
Deus mens sperantem in te.
Domine exaudi orationem meam.

8f. Dt clamor "mens ad te veniat.
Dominus vobiseum.

8^. Dt eum spiritu tno.

0 r e m u s:

Dlementissime Deus, pater miserieordiarum et Deus totius
eonsolationis, gui neminem vis perire in te eredentom atgue
sperantem, seeunduin multitudinem miserieordiarum warum re-
spiee propitius kamulum tuum (lsmulam tusm) X., guem (guam)
tibi vera üdes et spes cbristiana oommendant. Visita eum (eam)
in salutari tun, et per Dnigeniti tui passionem et mortem omnium
ei delietorum suorum remissionem et veniam olementer indul§e,
ut chus anima in bora exitus sui te stidieem propitiatum inveniat
et in sanAuine e)usdem Dilii tui ab omni maoula abluta transire
ad vitam mereatur perpetuam. Der Dbristum Dominum nostrum.
Xmen.

Nachdem hierauf die offene Schuld (Donüteor ete.) von dem
Kranken oder im Namen desselben von dem Ministranten gebetet
worden ist, fährt der Geistliche also fort:

I) LuIIa: kia mster L. 1747 non. ^piilis.
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Niscreatur wi etc.

Inllul^cutigm etc.
Dominus noster .Icsus Okristus, filius Dei vivi, gui desto

Petro, ^postolo suo, «teclit potcslgtcm li^sucli atguc solvcncli, per
susm püssimam miseiicorcligm recipist conkcssionem tusm et re-
stitust tidi slolsm priluam, gugm in daptismste reeepisti, et e^o
kscullatc midi sb gpostolicg 8ecle tridutn, inclulKentism pte¬
il nri gm et remissionem omnium pecostorum tidi concollo. In
nomine f kutris et f Dilii et 1- 8piritus sancti. ^men.

Der sscrossnets duinsnae repgrstionis mMeris remittst tidi
omnipotens Deus omnes prsesentis et iuturge vitse pocuas, pg-
rallisi portss sperist et all pnuclig sempiterng perclucst. ^men.

Denecliest te omnipotens Deus, ?nter et dilius et 1- 8piritus
ssnctus. ^men.

Diese Formel ist nicht nur ein getreuer Ausdruck der katho¬

lischen Lehre über die Ablässe, sondern auch ein Beweis der zärt¬
lichsten Sorgfalt der Kirche für ihre Kinder. Wie sie im Leben

als eine zärtlich liebende Mutter sich erwiesen, so will sie es auch

im Tode noch thun. Da das Recht der Ablaßcrtheilung nur der

Kirche als solcher znsteht, so kann die Generalabsolutio» nur der¬
jenige crthcilcn, welchem die Fakultät dazu von dem Oberhaupte
der Kirche mittelbar oder unmittelbar ertheilt worden ist. Unmit¬

telbar pflegen sie die Bischöfe, welche darum nachsuchen, zu er¬
halten; mittelbar erhält sie jeder Priester, dem sie von diesem
übertragen wird. Damit nun Niemanden dieser Trost im Sterben

fehle, so pflegen die Bischöfe die deßfallsige Fakultät dem Knrat-

klcrns zu übertragen, wie dieß jüngst von dem hochwürdigstcn

Bischof von Mainz an den Klerus seiner Diöcese geschehen ist.
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Zweiter Abschnitt.
Die Sakramente der Lebendigen.

Erster Artikel.

Die F i r m u n g. Z

8 78 .

Allgemeine Bemerkungen.

Die Firmung ist dasjenige Sakrament, in welchem

der getaufte Christ durch die mit Gebet und Sal¬

bung verbundene Händeauslegung des Bischofes
die Fülle des. heiligen Geistes empfängt, um in Be¬
kenn tn iß und That sich als einen vollkommenen

Streiter Christi bewähren zu können. ?)
Die Firmung erscheint somit als eine Ergänzung und Vollen¬

dung der Taufe. In der alten Kirche wurde dieß damit ange-
deutct, daß dieselbe in der Regel sogleich nach der Taufe gespendet

wurde, 3) was in der griechischen Kirche noch heute geschieht.

Daß sie aber mit der Taufe nicht consundirt werden dürfe, mag

daraus erhellen, daß sie da, wo sie zum ersten Male in der hei¬

ligen Schrift vorkommt, gesondert von der Taufe gespendet wird. §)

Ganz in derselben Weise verfuhr mau auch in spätem Zeiten.
Daß dieses auch heut zu Tage geschehe, ist bekannt. Die Ver¬

schiedenheit beider Sakramente wird auch aus Folgendem ersichtlich.

1) Welz, das heilige Sakrament der Firmung. Eine dogmatische Ab¬

handlung für gebildete christliche Leser. Breslau 1847.

2) 6 nt. ro m. k. II. c. 3 gu. 2-

3) Apg. IV, 5. 0. 1'eituII. äe bnptism. e. 8. 61- Ournml. I. o.
' Iil>. VI. c. 84.

4) Apg. 8, 14—17.

5) 6^pr. op. 74. 76. 6 an eil. bllili. a. 38. 37-
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Durch die Taufe werden die Menschen zu einem neuen Leben ge¬
boren; durch die Firmung aber werden diejenigen, welche schon
geboren sind^ zu Männern, indem sie ablegen, was kindisch ist
(I Kor. >3, II.). Sie stehen also in demselben Verhältnißzu
einander, wie die natürliche Geburt zu dem Wachsthnme.^

Als zwei verschiedene Sakramente erscheinen beide auch, wenn
wir sehen auf das äußere Zeichen, durch welches die resp. Gnaden
vermittelt werden. Bei der Taufe ist es das Wasser, bei der
Firmung die Händeauflcgung und die Salbung mit Chrisam.
Auch das Subjekt ist in beiden verschieden, sowohl der Spender
als der Empfänger. Der ordentliche Spender der Taufe ist der
Priester, jener der Firmung der Bischof, wiewohl dieser auch in
besondern Fällen sein Recht an einen einfachen Priester übertragen
kann. Was den Empfänger angeht, so wird die Taufe den Sün¬
dern gespendet, um sie der Kirche einzuverleiben, die Firmung
dagegen den bereits in die Kirche Aufgenommenen, die sich im
Stande der Gnade befinden.

Die Firmung ist ein wahres Sakrament. Läßt sich seine gött¬
liche Einsetzung auch nicht mit solcher BestimmtheitNachweisen, wie
jene des Sakramentes der Taufe, so kann sie doch keinem Zweifel
unterliegen, da auf der einen Seite die Gnade, welche sie vermit¬
teln soll, nicht blos im N. T., sondern sogar schon im A. auf
das Bestimmteste in Aussicht gestellt war, aus der andern die
Apostel wirklich gefirmt haben, was sie, ohne einen göttlichen
Befehl dazu erhalten zu haben, gewiß nicht gethan haben würden.

Welches ist nun aber die Gnade, die das Sakrament der
Firmung vermittelt? Es ist, wie schon angedeutet worden, der
heilige Geist und in ihm die Fülle der Gnaden, deren der
Christ bedarf, um die Aufgabe, die ihm als einem besondern
Gliede des mystischen Leibes der Kirche znkommt, erfüllen, na¬
mentlich um seine eigne Gerechtigkeit im standhaften Bekenntniß
des Glaubens und im unerschrockenen Kampfe für die Sache des
Erlösers bewähren zu können; sie ist die mit einer übernatürlichen,

-begeisternden und stärkenden Gnade verbundene feierliche Ejn-

1) 6a,t. ro m. I. e. c)». 4.



233

weihung und Eingliederung in die Reihen der streitenden Kirche.
Hierin haben wir auch den Grund dafür zn suchen, daß die Fir¬
mung gleich der Taufe einen unauslöschlichen Charakter ihren Em¬
pfängern ausdrückt. ^

Aus dem Ebengesagtcn ergibt sich auch die Noth Wendig¬
keit der Firmung. Zwar kommt ihr nicht, wie der Taufe, das
Merkmal absoluter, wohl aber relativer Nothwendigkcitzu,
d. h. wer immer die Gelegenheit, cs zu empfangen, erhält, muß
cs empfangen, wenn er der Seligkeit theilhaftigwerden will.
Es ist also ex neeessilate praeoepti nothwendig.

Was die Zeit, in welcher dieses Sakrament gespendet wer¬
den soll, angeht, so war diese in der alten Kirche glcichgiltig.
„Als die Apostel Petrus und Johannes vernommen,daß Samaria
das Wort Gottes angenommen, eilten sie dorthin und legten den
Einwohnern die Hände ans, daß sic den heiligen Geist empfingen." 3)
Aus gleiche Weise verfuhren der Apostel Paulus zu Ephesus §)
und die Bischöfe späterer Zeiten. Die Firmung wurde zu jeder
Jahreszeit, wenn immer das Bedürsniß dazu sich einstellte, ge¬
spendet. Wurde sie mit der Taufe verbunden, so war die Zeit
der Taufe natürlich auch jene der Firmung. Aus Rhabanus
Maurus und Wilhelm Durand» s entnehmen wir,

1) Di erlüg er a. a. O. 8 . 132. S. 6«ni ff. n. 3.

2) Dboin. Xgn. ?. III. g». 73.: Oinnin ssersinenta svnt nligna-
liter necessnrin »d snlntein; sed gnsedam sunt, sine guibus non
est solus; guaednin vero sunt, guse coopernntur ud perkectionein
sslntis. Lt bov modo Lontirinstio 08 t de noeessituto sniutis,
gnoinvis sine eu possit esse snlus, dum tnmen non prneterinit-
tntur ex eonteinptu snersmenti.

3) Npg. 8, 14. 15.

4) Apg. 19.

5) Oieron. sdv. I-neif. n. 9. Ore^. Ml. lib. X. ep. 45.
<>) Oe i»8tit. cleric. lib II. e. 39-

7) kittion. lib. VI. o. 84. : Luptirntns eontirinuii non polest, nisi
demum post septem dies post Laptisinuin propter septein donn
8piritus suneti, gune reeipiuntur.



234

daß im Mittelalter die Firmung acht Tage nach der Taufe ge¬
spendet worden sei.

Auch die heutige Praxis kennt keine stehende Firmungszeit.
Man pflegt indessen da, wo es die Umstände gestatten, gerne die
Pfingstzeit für diese Spendung zu wählen, weil sie als die pas¬
sendste dafür erscheint. *)

Das Lebensalter der Firmlinge betreffend, so findet sich
auch darüber nirgends eine bestimmte Vorschrift. Sie kann daher
in jedem, wenn nur die Taufe vorangegangen ist, empfangen
werden. Weil aber das Sakrament zum Kampfe für den Glauben
gegen die inncrn und äußern Versuchungen den Christen befähigen
will, so begreifen wir leicht, wie sich die Praxis allmählich für
jenen Zeitpunkt entschieden hat, in welchem dieser Kampf zu be¬
ginnen Pflegt, also für die Gränze des Kindes- und Jüng¬
lingsalters. 2)

Ebensowenig, wie an eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes
Lebensalter, ist die Mittheilung des heiligen Geistes auch an einen
bestimmten Ort gebunden. Der Tausort war in der Regel auch
der Firmort. Dieser war die Kirche, sobald sich eine solche vor¬
fand. Ulid so ist es heute noch.

Wie bei der Taufe, so stand auch bei der Firmung den Firm¬
lingen ein Pathc zur Seite. Er hatte eine ähnliche Bestimmung,

1) Ost. rom. I. o. cju. lg.: Illuci cjuvkjus 8vilsinni reli^ione in
Leelesia Oei servstum est, nt in kentecu8te pisecipue Noo 8n-
ei-smentum nMninisti'Li-etur, cjuoä Iioo innxirue Nie ^postoli 8pi-
iiti>8 8. viitnte rodornti et contiiinati 8int.

2) Lat. roni. I. c. cjn. 14.: Ot>8e> vnnrlum S8t, oinnit»u8 czniäem
po8t bapti8inn>n contii'mstioni8 8»ei sinentuin po88e sclinini8tenii,
8eN >ninu8 tnmsn expeclire live tieei, sntecjurnn pueii >ationi8
U8nm Iinbuerint, cjnnre 8i cluolleei>nu8 annu8 non expect->nclu8
non videntui', ii8ljne nc> 8eptimuin ceete live 8ne> »nientinn lliikei-ee
mexiine eonvenit; ne^ue conNi >nationi8 nci 8nluti8 neee88itate>n
institutn e8t, 8eci nt eju8 vietnte optinie in8teucti et pninti inve-
nieennir, eum nobi8 pro Llii'isti NNe pn^nanclum e88et, sc> c>uoä
ssne pn^nae ^en»8 pnero8, <^ui nliline U8U r»tioni8 eseent, nemo
L^t 08 e8,8e iuäieerit.
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wie die Tanfpathen, und cs wurden daher auch dieselben Anfor¬
derungen an ihn gestellt. Zuweilen erhielten die Firmlinge auch
einen besondern Namen von ihnen.

8 7S.
I. Der sakramentale Akt der Firmung.

Der sakramentale Akt der Firmung umfaßt
1) die Handauflcgung;
2) die Salbung mit Chris am;
3) das Gebet.

1) Die Handauflegung besteht darin, daß
der firmende Bischof die vier Finger der rechten Hand auf dem
Haupte des Firmlings ruhen läßt, währenddem er mit dem Daumen
derselben Hand die Salbung vornimmt. Sie stnnbildet den jetzt
über den Firmling hcrabkommendcn und ihn gleichsam überschat¬
tenden heiligen Geist, der Wohnung in dessen Seele nimmt, um
dieselbe mit der Fülle der Gnade ausznrüstcn, ') auf der andern
Seite ist sie aber auch eine faktische Versicherung, daß der Ge¬
sinnte des Schutzes des heiligen Geistes von nun an sich erfreuen
werde. Die Handanflegung ist apostolischen Ursprunges?) und
war zu allen Zeiten üblich. 3)

2) Die Salbung. Sie geschah in der römischen Kirche
auf der Stirne, und zwar in Krenzcsform; in der griechischen an
mehreren Körperthcilen. Das Salbnngsmaterial ist in der rö¬
mischen Kirche Chrisam d. i. eine Mischung von Oli¬
venöl und Balsam; in der griechischen werden verschiedene Ingre¬
dienzien (Kräuter, Gewürze, Wein und verschiedene Arten von
Öl) mit einander gekocht und dann als Salböl gebraucht. Die
alte Praxis der Kirche anlangend, so bediente man sich in den

1) 2'ertuII. Iib. cle reüini'. esin. c. 8.: Osi'v »>»n»8 iinpositioiie a<I-
umlirstui-, ut sniin» 8piriN> suiieto illnininstui'.

2) Apg. 8, 14-17; 5. 6.
3) 6vpr. ep. 33. »6 3ubAs. k s o » N om k i-v s. <Ie sacram. Iib. III.

v. 2. 2?bom. ^czu. ?. III. cju. 72. a?t. 7. OuriiiiN. I. c.
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ersten Jahrhunderten nur des Olivenöls, Gregor von Tours

zeugt zuerst für den Chrisam in der abendländischen, Pseudo-
Dionysius in der morgenländischen. Der Balsam war in der

Regel palästinensischer. Die PP. Paul III. und Pius IV. ge¬
statteten den Gebrauch des spanischen.

Was nun die Bedeutung der Salbung anlangt, so liegt diese
in der Eigcnthümlichkeit beider Bestandthcile des Chrisams aus¬

gesprochen. Das Öl erweicht bekanntlich das Harte, ist eine Arznei

für die Wunden, ein Stärkungsmittel für die Schwachen, und

ertheilt den Körpertheilen, die damit eingerieben werden, eine be¬

sondere Gelenkigkeit, weshalb auch die heidnischen Wettkämpfer

sich mit Öl zu salben pflegten. Ähnliches nun will der heilige

Geist an jedem würdigen Firmling bewirken. Das erkaltete und

erstorbene Herz entzündet er mit der heiligen Flamme reiner Liebe

zu Gott; er tilgt die Überreste der Sünde, er stärkt und befestigt
den Willen im Glauben und gläubigen Leben. Der Balsam

ist wegen seines Wohlgcrnches das Sinnbild der aus dem Grunde

heiliger Gesinnung und fleckenlosen Wandels sich erbauenden Gott¬

gefälligkeit, welche gleichfalls eine Frucht des heiligen Geistes ist.
Er enthält aber ebensosehr auch eine Mahnung an den Firmling,

durch die Gnade des heiligen Geistes den Wohlgeruch guter Werke

fortwährend zum Himmel emporsteigen zu lassen.

Wenn Olivenöl und Balsam gemischt werden, so liegt darin

eine Aufforderung für die Firmlinge, nicht blos die eine und die
andere, sondern alle christlichen Tugenden zu üben, und so ge¬

wissermaßen einen Strauß von geistlichen Blüthen Gott zum Opfer

darzubringen.

Die Salbung erfolgt in Kreuzesform auf der Stirne.
Dadurch wird dem Firmling das Heereszeicheu der Streiter Christi

aufgedrückt. Er empfängt es auf die Stirne, damit mau ihn
sogleich als Streiter Christi erkenne. Es liegt darin aber auch

die Ermahnung ausgcdrückt, daß er von nun an als Kämpfer

für die Religion des Kreuzes sich bewähre, sich ihrer nicht schäme,
vielmehr sic vor aller Welt, wenn cs die Ehre Gottes und

das Heil der Brüder erheischen sollte, in Wort und That offen
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bekenne. *) Um dieser Bezeichnung mit dem Kreuze willen heißt
unser Sakrament auch schlechthin „sissnum". Gewiß aber findet

die Salbung in Kreuzessorm auch um deswillen statt, weil die

Kirche den Firmlingen eine Hinweisung auf die Quelle der Firm¬
gnade, welche der Kreuzestod Christi ist, geben will.

3) Das Gebet. Wenn in der heiligen Schrift die Rede

von der Firmung ist, so wird immer nur des Gebetes ganz im
Allgemeinen erwähnt; eine bestimmte Form ist nirgends angegeben.

Während die griechische Kirche einer von dem dritten allge¬
meinen Concil von Konstantinopel ( 381 ) vorgeschriebenen

sich bedient, gebraucht die lateinische die von Eugen III. vorge-"
schriebcne: „di. 8igmo lo 8i§no vrueis et oonlirwo to olmmmsto
salutis in noininö ?. et k. et 8p. 8. ^men." „Ich bezeichne

dich mit dem Zeichen des Kreuzes und stärke dich mit
dem Chrisam des Heiles u. s. w." Diese Worte enthalten

in prägnanter Kürze die Gnadcnwirkung des heiligen Sakramen¬
tes, indem sie sagen, daß der Firmling znm Streiter Christi unter

der Fahne des Kreuzes eingewciht und zum siegreichen Kampfe

gestärkt werde.

8 8 ».

II. A u ß er w esen tl i ch e B estand th eile.

ru Solche, die dem sakramentalen Akte vorangehen.

I) Das Eingangsgebet des Bischofs, verbunden

mit der Händeausstreckung (^kloorom«). Die letztere
findet sich schon im gelasianischcn Sakramentarium, sowie im gre¬
gorianischen des Hugo Menardus, und wird mit beiden Händen

vorgenommen. Sie ist als eine Hinweisung aus das anzuschen,
was durch den nachfolgenden sakramentalen Akt erfolgen soll.

1) Lu Aen. HI. Leeret, in Trinen.: Iiieo in krönte, ulii vereeuncliue

seites est, eonkirnianllu 8 inuiiAitur, ne LIiri 8ti nonien eonkiteri

erut>e80ut, et prneeipue eruceni eiii 8, gune 3 ul>sei 8 S8t 80»nlluluni,

Aentidii 8 uuteni 8tultitiu 8eeunäuni äpostoluni, propter cjuoä siAno
oruci 8 siAiiutur.



.Dafür, daß sie selbst nicht als zum sakramentalenAkte gehörig
angesehen werden müsse, spricht einmal die Auktorität des rö¬
mischen Katechismus, ^ welcher das Chrisma als die Ma¬
terie nnsers Sakramentes bezeichnet; sodann die Ansicht der grie¬
chischen Kirche, welche, ohne daß ihr von der lateinischen wider¬
sprochen wird, die Händeauflegung und folglich auch das damit
verbundeneGebet für das minder Wichtigere hält; endlich der
Umstand, daß alle diejenigen Firmlinge, welche bei dieser Hände-
ausstreckung nicht zugegen sind, die darauf folgende Salbung aber
empfangen, der Gnade des heiligen Sakramentesdennoch theil-
hästig werden.

Während der Händeausstrecknng spricht der Bischof, nachdem
er einige Verstkel gleichsam als Einleitung vorausgeschickt, ?) fol¬
gendes Gebet: „Lasset uns beten! Allmächtiger, ewiger Gott!
der du dich gewürdiget hast, diese deine Diener aus dem Wasser
und dem heiligen Geiste wiedergcboreu werden zu lassen, und
ihnen die Nachlassungaller Sünden verliehen, sende auf sie die
siebenfachenGaben deines heiligen Geistes, den Tröster vom Him¬
mel herab. Amen. Den Geist der Weisheit und der Einsicht.
Amen. Den Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit. Amen.
Erfülle sie mit dem Geiste deiner Furcht und bezeichne sie nach
deiner Barmherzigkeit mit dem Zeichen des Kreuzes Christi zum
ewigen Leben. Durch denselben Jesum Christum, nnsern Herrn,
der mit dir n. s. w. Amen." Dieses Gebet ist der Kommentar
zu der bischöflichen Händeausstrecknng:denn es enthält die Bitte
an Gott, daß er, wie seine Hände jetzt über die Firmlinge aus¬
gestreckt seien, den heiligen Geist mit der Fülle seiner Gnade
über sie ausgießen möge.

1) I,. o. gu. 6-
2) V. „Der heilige Meist komme über euch und die Kraft des Allerhöchste»

bewahre euch von Sünden, U. Amen.
V. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. U. Der Himmel und

Erde gemacht hat.
V. Herr! erhöre mein Gebet, k. Und laß mein Rufen zu dir

kommen.
V. Der Herr sei mit euch. k. Und mit deinem Geiste."
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§ 81.

Fortsetzung.

b. Solche, die dem sakramentalen Akte Nachfolgen.

Diese sind:

1) Der Backenstreich, bestehend in einer leisen Berüh¬

rung der linken Wange des Firmlings. Diese Ceremonie wurde
erst im Mittelalter in den Firmnngsritus ausgenommen. Er scheint

dem damaligen Militärwesen entlehnt zu sein. Denn im Mittel-

alter pflegte derjenige, welcher in den Kriegsdienst eines Fürsten
eintrat, einen Backenstreich zum Zeichen seiner Unterthänigkeit und

Hörigkeit zn erhalten. ^ Indem nun die Kirche diese Sitte in
dem Firmungsritus einverleibt, will sie dem Firmling sagen,
daß von nun an zwischen ihm und Jesus Christus ein ähnliches

Verhältniß stattfinde, wie zwischen einem Hörigen und seinem
Fürsten.

Wilhelm Durandns, welcher unter den Liturgikern zuerst
dieses Gebrauches Erwähnung thut, findet darin eine Viersache

Bedeutung: t) soll der Backenstreich dazu dienen, daß der Firm¬
ling den Empfang des Sakramentes sich ties in's Gedächtniß ein¬

präge; 2) damit derselbe wisse, dieses Sakrament werde ihm zur

Befestigung des in der Taufe empfangenen Glaubens gegeben;
3) rcpräsentirt derselbe die Händcauflegung, womit die Apostel

dieses Sakrament zu spenden pflegten; endlich 4) werde er ge¬
geben, um den bösen Geist zu schrecken, ans daß er fliehe und
nicht wieder zurückkehre. ")

Die einfachste und natürlichste Erklärung indessen scheint uns

der römische Katechismus, womit auch der heilige Karl

Borromäus Z übereinstimmt, zu geben. Er sagt nämlich:

1) Binterim, Denkwürdigkeiten. Bd. I. Thl.t. S. 217.
2) iki. o. e. 84. v. 6-

3) L.ct. ec eie 8. Neäiol.: Hüne rituin psroekius its äocebit, ut

seist Iioino oliristisnus, 8e isvi militem esse, elßus pug^ns et

vietoris elueest in patieväis ivjuriis, von in illis inkerenüis;
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„Der Gefilmte erhält von dem Bischof einen leichten Backenstreich,

um ihm anzndeuten, daß er wie ein tapferer Streiter bereit sein
müsse, mit unbesiegtem Muthe nm des Namens Christi willen

alle Unbilden zu ertragen." -) Wir möchten ihn außerdem eine

faktische Wiederholung der Prophezeihung nennen, welche schon
Jesus seinen Aposteln gegeben, wenn er sagt: „Ihr werdet von

Allen gehaßt werden um meines Namens willen." -)
2) Der Friedenswunsch, bestehend in den Worten:

„?sx teeum." „Der Friede sei mit dir." Er ist mit dem Backen¬

streich verbunden und älter als dieser. Denn ihn kennen schon

das gelasianische Sakramentarium und die ältesten Pontifikalbücher.
Statt seiner bedienen sich die Griechen nach dem Zeugnisse Cy¬

rills von Jerusalems) und des heiligen Hieronymus §)
der Worte: „Uesti guoruin romissss 8unt miguitatss." „Selig

diejenigen, welchen ihre Ungerechtigkeiten nachgelassen worden find."
Der Friedenswunsch enthält für die mit der Ceremonie des Backen¬

streiches der Seele des Firmlings geschlagene Wunde eine köstliche

Arznei. Es ist, als wenn der Bischof zu demselben spräche:
Siehe! du wirst zwar Vieles um deines Glaubens willen dulden

müssen, aber getrost, die Welt wird dir nichts anhaben können,

Alles muß dir vielmehr zum Besten gereichen, weil du die Fülle

der himmlischen Gnade und jenen Frieden, der allen Begriff

übersteigt, erlangt hast.
3) Das Schlußgebet des Bischofs, welches also lautet:

„Besiegle, o Gott! was du von deinem Heiligthum, dem himm-

cleincle se in olrristiana militis constitutum esse, in kjns non Ingus

vitse )ncuucl!tate8 et commocls Innerst, se<1 incoinmocl» potius

ntcjue acleo mal» multa pstienter kernt; sc ;,rseteres intelli-^st
okticü sui e88e, in scie störe telac;ne nncle veniant observsre, its

nt cjusmvis illis telorum ietibus corpus, Imnor opesve Iseclsntnr,
suims tsmen null» pseto otkenclstur.

1) I,. c. c>u. 2l>. n. i.

2) Matth. 10, 22. 24. Joh. 15, 18 ff.
g) kroest.

4) ^äv. kels^. lib. III. 6k. Lueliolo^. krsee.

5) Ost. rom. I. e. hu. 20. n. 2.
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lischen Jerusalem, in uns gewirket hast! Ehre sei dem Vater,
dem Sohne u. s. w. Lastet uns beten! O Gott! der du deinen

Aposteln den heiligen Geist gegeben, und durch sie und ihre Nach¬

folger auch den übrigen Gläubigen zu geben befohlen hast, siehe

gnädig auf den Dienst unserer Niedrigkeit herab, und verleihe,

daß der heilige Geist die Herzen derjenigen, deren Stirnen wir
mit dem geweihten Chrisam gesalbet und mit dem Zeichen des

heiligen Kreuzes bezeichnet haben, überschatte und zum Tempel
seiner Herrlichkeit durch sein huldvolles Jnnewohnen vollende, der

du mit dem Vater und dem heiligen Geiste lebst und regierst
u. s. w. Amen. Siehe! so wird jeder Mensch gesegnet werden,
welcher den Herrn fürchtet. Es segne euch der Herr von Sion

herab, damit ihr die Güter Jerusalems alle Tage eures Lebens
schauet und das ewige Leben habet. Amen."

In der That, ein der hehren Feier entsprechender Schluß!

Worte, die, der väterlichen Brust des Oberhirten entquollen, zu

Gott flehen, daß er das gute Werk, welches er so eben begonnen,
auch bewahren und vollenden möge.

Unmittelbar an die Salbung schließt sich die Abtrocknung
der Stirne mit Baumwolle, einem Schwamme u. dergl., um

zu verhüten, daß der Chrisam auf die Erde fließe. Sie pflegt

durch einen dem Bischof zur Seite stehenden Geistlichen zu ge¬

schehen. Ehemals wurde die Stirne des Firmlings sogleich nach

der Salbung mit einem zwei bis drei Zoll breiten und zwei
Ellen langen weißen Bande, Firmbinde (banllelli, vitts, pannus
clirismoliy genannt, von dem Pathen umwunden, das an ver¬

schiedenen Orten bald länger, bald kürzer getragen werden mußte,

und wenn das Chrisma vertrocknet war, mit einer gewissen Feier¬
lichkeit von dem Pathen oder einem Geistlichen unter Gebet ab¬
genommen wurde, i) Zur Zeit des Durand us mußten es die

Firmlinge sieben Tage lang zur Erinnerung an die sieben Gaben

des heiligen Geistes tragen. ?) Der ältesten Spur dieser soge-

1) Schmid, Liturgik. Bd. Ilt. S. 87 ff.

2) Ouiuoä. I. e. n. 8.: Lliribmuto uutein sliguo punno slbo trons

8ua eircumei»<-itur, ne recens unetio äettuat nut cleleatur, et

septims äie Ueponitur.

Fluck, Liturgik, i. 16
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nannten Firmbinde begegnen wir in dem handschriftlichen Ponti¬
fikate des im achten Jahrhundert lebenden Bischofs Egbert von
Jork. Da sowohl das römische Pontisikal, als auch die
Synode von Kulm (a. 1745), ^ Benedikt XIV., ?) das Ri¬
tual von Augsburg (r>. 1765) u. s. w. dieser Biude noch erwäh¬
nen, so scheint dieselbe erst am Ende des vorigen oder zu Anfang
des gegenwärtigen Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen zu sein.

Zweiter Artikel.
Das Sakrament des Altars.

8 82.

Allgemeine Bemerkungen.

Das Sakrament des Altars erscheint in dem Kultus in dop¬
pelter Weise, als Opfer und als Seelenspeise oder Kom¬
munion. Da das Opfer, welches als die Quelle und als die
nothwendige Voraussetzung aller übrigen Sakramenteangesehen
werden muß, bereits zur Darstellung gekommen, so übrigt uns
hier nur noch, das Sakrament des Altars auch unter dem Ge¬
sichtspunkte der Kommunion oder des Abendmahles darzustellen.
Wir werden uns dabei um so kürzer fassen können, als vieles
hierher Gehörige schon in der Liturgie der heiligen Messe be¬
sprochen worden ist.

i) Begriff. Unter dem heiligen Abend mahle oder der
Kommunion verstehen wir Jesus Christus selbst, inso¬
fern er sich den Gläubigen unter den Gestalten des
Brodes und Weines zum Genüsse darreicht. Daß
Jesus Christus das heilige Abendmahl auch zu dem Ende einge¬
setzt habe, liegt auf das Bestimmteste in der heiligen Schrift aus¬
gesprochen und wird auch so wenig bezweifelt, daß der Genuß
von den Gegnern der katholischen Kirche gerade als der aus¬
schließliche Zweck angesehen und behauptet wird.

1) 6sn. 16.
2) Instit. 6-
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2) Wirkung des Sakramentes. Da in der Kom¬
munion der Leib und das Blut Jesu Christi genoffen wird, so

wird der Christ dadurch nicht etwa blos dieser oder jener Gnade

gewürdigt, sondern er tritt mit dem Urheber der Gnade selbst in
reale Lebensverbiudung. Was das Brod und der Wein für den

menschlichen Körper, das ist die Eucharistie, wird sie würdig em¬

pfangen, und zwar in einem noch viel höheren Grade für die
Seele. Sie ist die Nahrung derselben, ihr alles dasjenige zu¬

mal gewährend, was die übrigen nur einzeln gewähren. Jedoch

ist dies nicht so zu verstehen, als ob der Leib und das Blut
Christi, gleich dem materiellen Brode und Weine, in unsere Sub¬

stanz verwandelt werden, sondern wir werden vielmehr in gewisser

Weise in seine (Christi) Natur umgewandelt, i) werden lebendige
Glieder seines Leibes, was der Heiland in den Worten: „Wer

mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich
in ihm," 2 ) ausspricht.

Was nun die Früchte unsers Sakramentes im Besonder»
angeht, so sind dieselben:

s. die Bewahrung vor dem Rückfalle in die Sünde;

d. die Erhöhung unserer Liebe;

o. die Befähigung der Seele zur Betrachtung der himmli¬

schen Dinge;

ll. die Nachlassung der läßlichen Sünden;
e. die Bezähmung der niederen Begierden;
k. die Friedigung und Beseligung unsers Innern. 3)

Alle diese Wirkungen sind versinnbildet in der Form, in

welcher das Sakrament an uns herantritt, wie wir gleich nachher
sehen werden.

3) Den Ort anlangend, wo dieses Sakrament gespendet
werden soll, so ist dies in der Regel die Kirche, je nach dem Be-

dürfniß aber jeder Ort, insbesondere die Privatwohnungen, wenn
Kranke es empfangen wollen.

1) 6 st. rom. I?. II. o. 4. «zu. 39.

2) Joh. 6.

3) 6st. rom. I. v. yu. 40.
16 »
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8 83 .

Fortsetzung.

4) Elemente der heiligen Kommunion. Diese sind
Brod und Wein. Wir haben bereits oben nachgewiesen,

warum wohl grade Brod und Wein als die Symbole für das

Opfer Christi gewählt worden seien. Zum Theil dieselben, zum
Theil aber sind es noch einige andere, aus denen die Wahl auch

für die heilige Kommunion stattgefunden hat. Brod und Wein
sinnbildcn nämlich auf eine ausgezeichnete Weise die Wirkungen

des heiligen Sakramentes. Sie enthalten nämlich, wie kein an¬

deres Naturobjekt, jene beiden Nahrungsstoffe, von denen das

organische Leben bedingt ist, das Brod jene für die plastischen
Gebilde, Fleisch und Blut, der Wein jene für den Athmungs-

prozeß und die körperliche Wärme. Gleichwie nun Brod und

Wein die Grundbedingungen des körperlichen Lebens sind, also

Jesus Christus für das geistige Lebeu.
Der Geuuß des Brodes und des Weines setzt den Menschen

in den Stand, daß er die Geschäfte seines zeitlichen Berufes ver¬

richten kann; der unter den Gestalten von beiden in uns ein¬

kehrende Heiland befähigt uns, den Pflichten unseres himmlischen

Berufes nachzukommen, namentlich die schwereren Pflichten der
Selbst- und Wcltverläugnung zu erfüllen. Deshalb pflegten auch

nach dem Zeugnisse des heiligen Cyprian die Gläubigen der alten

Zeit, wenn sie von den Tyrannen zur Folter und zum Scheiter¬

haufen ihres Glaubens wegen geschleppt werden sollten, um nicht

durch die Heftigkeit der Schmerzen besiegt zu werden und in dem

heilsamen Kampfe zu unterliegen, aus der Hand des Bischofs den

Leib und das Blut des Herrn zu empfangen.
Brod und Wein erhalten aber nicht blos den menschlichen

Leib, sondern vermehren ihn auch und bereiten dem Geschmacke

täglich neue Annehmlichkeiten. Auf gleiche Weise erhält nicht

nur die Eucharistie die Seele, sondern fügt ihr auch noch neue

Kräfte hinzu, und bewirkt, daß der Geist an den himmlischen

Dingen sich immer mehr erfreut. — Gleichwie ferner die körperlichen



Nahrungsmitteldes Brodes und Weines die etwa vorhandenen
Schwächen beseitigen, ebenso entfernt der Genuß des Leibes und
Blutes Jesu Christi die täglichen Trübungen und kleinern Mängel
unserer Seele, weshalb auch der heilige Ambrosius sagt: „Jenes
Brod wird täglich empfangen, um die tägliche Schwachheit zu heilen."

5) Kommunion unter Einer Gestalt. Das heilige
Abendmahl wird heutzutage den Gläubigennur unter Einer
Gestalt und zwar unter jener des Brodes — nur der cele-
brirende Priester empfängt es unter beiden Gestalten — gereicht.
Da Christus beide Gestalten eingesetzt und sich unter beiden auch
seinen Aposteln gereicht, so fragt es sich, ob und welche Berech¬
tigung diese Einrichtunghabe, oder, da dieselbe auf einer kirchlichen
Vorschrift beruht, was die Kirche zu einer solchen veranlaßt habe.

Wenn auch der Empfang der Kommunion unter Einer Ge¬
stalt heutzutage auf einer kirchlichen Vorschrift beruht, -) so ist
derselbe doch nicht durch eine solche in's Dasein gerufen worden.
Die Kirche hat vielmehr erst dann, nachdem derselbe schon lange
Zeit als Gewohnheit bestanden, dieselbe billigend, ein Gesetz er¬
lassen. Schon in der ältesten Zeit begegnen wir nämlich jenem
Gebrauche. Denn den Kranken, Gefangenen, sowie Allen, welche
zu Hause kommunizirten, wurde die Kommunion nur unter Einer
Gestalt gereicht, wogegen allerdings die während der Messe mit
dem Priester kommunizirendenGläubigen sie unter beiden Ge¬
stalten zu empfangen pflegten.

Als Übergang von dieser anfangs gewöhnlichen Empfangs¬
weise kann man theils die von dem Orllo komnnus bezeugte Sitte
der römischen Kirche, wornach die Laienkommunionkeineswegs
aus dem blosen Blute (ex puro sanAnine) bestand (der Rest des
heiligen Blutes, welcher nach der Kommunion des Bischofs, der
Priester, Diakonen u. s. w. übrig geblieben war, wurde von dem
Archidiakon in den für das Volk bestimmten, jedoch nicht conse-
crirten Kelch gegossen), -) theils die vom zwölften Jahrhunderte an

1) 6 oiieil. Inicl. 8ess. XXI.: Voetrinn cle Loinniuiiione sub iitia-
c>ue specie et parvuloeuni, esp. 2.

2) Mlnbillon, Loninient. in Oid. Koni. e. VIII. n. 16. ln Au8.
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fast überall aufgenommene, obgleich vielfach, sowohl von einzelnen

Schriftstellern, als auch von Synoden heftig getadelte Sitte, die

heilige Hostie in den Kelch einzutunken und dieselbe so den
Gläubigen darzureichen, ansehen. Vom dreizehnten Jahr¬

hundert an sehen wir die Kommunion des Kelches allmählig ver¬
schwinden. Wie allgemein diese Sitte zu jener Zeit gewesen,

mag uns ein Schriftsteller des fraglichen Jahrhunderts, Alexan¬
der von Hales, bezeugen, der da schreibt: „Weil Christus un¬

ter beiden Gestalten ganz genossen wird, so darf man wohl be¬

haupten, daß es erlaubt sei, den Leib Christi auch nur unter der

Gestalt des Brodes zu genießen, wie es fast überall (lers

ubigue) von den Laien in der Kirche geschieht." Zunächst ge¬

schah dieses in den Klöstern, wo man sich ans frommer Scheu,

das heilige Blut zu verschütten, den Kelch freiwillig versagte.
Nachdem sodann auch einzelne Bischöfe ans demselben Grunde

den Laien den Kelch entzogen, wurde die Kommunion unter Einer
Gestalt aus dem Concil von Konstanz ( 1414 — 1418 ) zu einem

förmlichen Disciplinargesetz erhoben, indem es die Strafe der Ex¬
kommunikation denjenigen Priestern androht, welche den Laien die
Kommunion unter beiden Gestalten darreichen würden. *) Diese Vor¬

schrift hat das Concil von Tri ent bestätigt, indem es erklärte:
a. es sei weder ein göttliches Gebot, noch zum Seelenheile

nothwendig, daß alle Gläubigen die Eucharistie unter beiden Ge¬
stalten empfangen;

b. die katholische Kirche habe aus triftigen Gründen und

mit vollem Rechte die Kommunion der Laien und nicht celebri-

renden Priester nur auf die Brodsgestalt beschränkt;
o. wer die Kommunion auch nur unter Einer Gestalt ge¬

nieße, empfange doch den ganzen Christus, den Urheber und die
Quelle aller Gnaden.

Indessen sollte diese Vorschrift keine unabänderliche Norm für

alle Zeiten sein. Dem Papste blieb es vielmehr Vorbehalten, in

1) 8e88. XIII. inki-L ean. 1.: ki-seeipimus sub poena exeonimunioa-

tionis, imllus piesv^ter eommunicet populum sub utrayue
specie panis et vini.



gewissen Fällen einzelnen Nationen oder Reichen den Kelch zu ge¬
statten, ein Recht, von dem auch schon das Concil von Basel inso¬

fern Gebrauch gemacht hatte, als es den sogenannten Kalixtinern die
Kommunion unter beiden Gestalten gestattet hatte, vorausgesetzt, daß

sie glaubten, unter jeder Gestalt sei der ganze Christus vorhanden
und es werde das Sakrament nicht alterirt, wenn man es auch nur

unter Einer Gestalt empfange. Und grade diese Überzeugung, daß

das Sakrament sowohl unter zwei als unter Einer Gestalt gültig

empfangen werden könne, war cs, was zu allen Zeiten maßgebend
für die Verordnungen der Kirche in der fraglichen Sache war. In

ihr besitzen wir den Schlüssel zur Lösung der scheinbaren Wider¬
sprüche, welche die kirchliche Gesetzgebung über diesen Gegenstand
in den verschiedenen Jahrhunderten an sich trägt. Wo immer sich

eine verkehrte Auffassung Geltung zu verschaffen suchte, da trat

sie mit einer dieselbe negierenden Vorschrift entgegen. Dies ge¬

schah z. B. den Manichäern gegenüber, welche, weil sie den Wein
als eine Kreatur des bösen Prinzips ansahen, sich der Kom¬
munion des Kelches enthielten. Hier verordneten die Päpste Leo

der Große und Gelasius dem kirchlichen Glauben ganz ent¬

sprechend, man müsse das heilige Abendmahl unter beiden Ge¬

stalten empfangen. Als aber die Reformatoren des sechzehnten

Jahrhunderts die Behauptung aufstellten, daß zu einer würdigen
Kommunion beide Gestalten unerläßlich seien, so schrieb sie ihren

Gliedern den Empfang der Kommunion unter Einer Gestalt vor

oder sie bestätigte vielmehr die bereits bestehende Vorschrift.

Zu der eben angegebenen Überzeugung der katholischen Kirche
kommen dann noch andere Gründe, welche, wenn sie auch nicht

den Ausschlag gegeben, doch gewiß nicht ohne Einfluß auf die frag¬

liche Verordnung geblieben sind, Gründe, die dem universellen

Charakter der Kirche ebenso entsprechen, als sie den Bedürfnissen

des Menschen die gebührende Rechnung tragen.

Diese Gründe sind nach dem römischen Katechismus

folgende:

l) Müßte der Kelch gereicht werden, dann könnte bei einer

großen Menge von Kommunikanten die Verschüttung, rosp. Pro-

fanirung des heiligen Blutes kaum vermieden werden.



2) Da die Eucharistie für die Kranken immer in Bereitschaft
gehalten werden muß, so wäre zu befürchten, daß die speeies
vini, wenn sie länger aufbewahrt würde, versäuerte;

3) überdies gibt es sehr Viele, welche eine angeborene Ab¬
neigung gegen den Genuß des Weines haben, so zwar, daß sie
nur mit der größten Gefahr für Gesundheit und Leben des Kel¬
ches sich bedienen würden; endlich

4) gibt es Örtlichkeiten,wo der Wein gar nicht oder doch nur
mit den größten Schwierigkeiten beschafft werden kann. *) Bestünde
nun das Gesetz, das heilige Abendmahlnur unter beiden Gestal¬
ten zu empfangen, so wäre natürlich ein großer Theil der Mensch¬
heit ohne seine Schuld dieses Gnadenmittels beraubt. Wie ein sol¬
ches Loos aber mit der Idee eines gerechten Gottes zu vereinbaren
sei, mögen die Vertheidiger der entgegengesetzten Ansicht uns sagen.

8 84.
Fortsetzung.

6) Spender der heiligen Kommunion. Die Spen¬
dung der Eucharistie erfolgte in der ältesten Zeit der Kirche theils
durch die Bischöfe und Priester, -) theils durch die Diako-
n e n, 3) namentlich lag es den letzteren ob, dieselbe denen zu übcr-
bringen, welche außerhalb der Kirche kommunizirten,den Kranken
und Gefangenen nämlich. 4) Zuweilen geschah dieses Überbringen

1 ) Lat. kam. ?. II. e. 4. qu. 50.
2) lertnll. äe eoron. milit. o. 3.: LucNarmtiae 8aoramentum nee

ile aliorum manu c,uam praesiäentium 8umimu8. Lf. Llir^oat.
Nom. 48. in Alattli.

3) 4nstin. N. ^polog'. I. n. 65.: kimthusm >8, Hui praee8t, prec«8 aN-
solvit, popul»8 0MNI8 acelsmavit, c>ni spucl N08 llicuntue Uiaconi,
panem et vinum et ayuam, in cjuibu8 ^eatias aotse, unieui()ue
peae8entium partioipando clietriduunt. 6one. 6artli. IV. c. 38.:
Oiaeonu8, prae8ente pre8N)'tero, eucNarmtism eorpoiia 6Nei8ti po-
puio, 8i neev88it»8 oogat, ;v88U8 ero^et.

4) 4 » 8 tin. ^pol. II.: Oiaconi cli8tribuunt unieuicjus pi ae8enti et aä
al>8ente8 perkerunt.
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selbst durch Laien. -) Heutzutage spendet nur der Priester, resp.
der Bischof die Kommunion sowohl an Gesunde als an Kranke
aus, und zwar vslicle jeder Priester, lieito dagegen, namentlich
was die österliche Kommunion angeht, nur der betreffende Pfarrer
oder der von diesem dazu ermächtigte Priester.

7) Empfänger der heiligen Kommunion. Die
Kommunikanten anlangend, so wird von denselben gefordert,
i. daß sie zum Gebrauche der Vernunft gekommen seien, weil die¬
jenigen, welche denselben noch nicht erlangt haben, sich außer Stande
befinden, die Eucharistie von einer profanen und gewöhnlichen Speise
zu unterscheiden, sowie daß sie die erforderlichen Kenntnisse in der
christlichenReligion mitbringen. Deshalb sind Kinder und Geistes¬
kranke von ihr ausgeschlossen. Anfangs zwar wurden auch Kinder
zugelassen. Diese Sitte hat jedoch theils aus den angeführten, theils
aus anderen mit der christlichen Frömmigkeit in enger Verbindung
stehenden Gründen schon längst aufgehört. ?) 2 . Daß sie im Ver¬
bände mit der katholischen Kirche stehen, und 3 . daß sie sich nicht im
Zustande einer Todsünde befinden, weshalb von der Kommunion zu
allen Zeiten Exkommuuizirte, Häretiker, Katechumenen und Büßer,
sowie große Verbrecher ausgeschlossen waren. Angedeutet wurde
dies ehemals dadurch, daß der Diakon vor der Kommunion der
Versammlung zurief: Saneta sanotis. Um jene sittliche Qualität
zu erlangen, ist jetzt der Empfang des Bußsakramentes vor der
Kommunion vorgeschrieben. Zu diesen Erfordernissen kommt für
die Gesunden heutzutage noch ein weiteres; dieselben müssen nämlich
von der vorangehendenMitternacht ein jejunium naturals beobach¬
ten, d. h. sie dürfen keinerlei Speise oder Trank genossen haben.

8) Zahl ihres Empfangs. Was die Zahl des Em¬
pfangs der heiligen Kommunion betrifft, so ist es durch das Zeug-
niß der Apostelgeschichte über allen Zweifel gewiß, daß die ersten
Gläubigen, welche Ein Herz und Eine Seele waren, täglich in der
Gemeinschaft des Brodbrechens verharrten, d. h. täglich kommuni-
zirten. Diese Gewohnheit dauerte mehrere Jahrhunderte lang fort,

1) Dionys. ^lex. spuit Luseti. Ii>8t. eeel. VI. 44.
2) 6 st. kom. I. e. cju. 47. 49-



wie uns Justin der Märtyrer,^ die Verfasser der aposto¬
lischen Konstitutionen, 2) Cyprian,3) Hieronymus,"')
Augustinus §) u. v. A. berichten. Aus diesen Zeugnissen geht
hervor, daß der Gebrauch der täglichen Kommunion in der occiden-
talischcn Kirche noch im fünften Jahrhundert bestanden habe. Hier
und da kam es sogar vor, daß man, wenn man mehreren Messen
beiwohnte, auch mehrere Male an Einem Tage kommuniziren zu
müssen glaubte. Diese Ansicht fand jedoch viele Gegner. Wala-
frid Strabo (im 9ten Jahrh.), welcher diesen Streitpunkter¬
wähnt, spricht sich darüber also aus: „Ich glaube, daß keine
von beiden Partheien getadelt werden dürfe, weil, wie Augu¬
stinus behauptet, diejenigen, welche seltener kommuniziren, die
Scheu vor den heiligen Dingen zurückhält, diejenigen dagegen,
welche es täglich thun, die Liebe zu den heiligen Geheimnissen
einladet, sowie denn auch der Priester, so oft er an Einem Tage
die Messe feiert, zu kommuniziren nicht unterläßt." 6)

Daß indessen die Gewohnheit der täglichen Kommunion
schon während dieser Zeit in manchen Theilen der Kirche nachge¬
lassen, geht unwiderlegbar aus der Klage hervor, die der heilige
Chrysostomus, Athanasius und andere heilige Väter der
griechischen Kirche über die geringe Zahl der Komi'nunikanten in
ihren an das Volk gehaltenen Homilien führen.

Diese Lauigkeit sehen wir vom sechsten Jahrhundert an im¬
mer mehr zunchmen. Denn schon im Jahre 506 mußte unter
Androhung der Exkommunikation den Laien vorgeschriebe« werden,
wenigstens dreimal im Jahre, nämlich zu Weihnachten,
Ostern und Pfingsten, zu kommuniziren.b) Als man aber

1) Lpvlog'. II.
2) Oid. VIII. 20.
3) Oe erst.
4) Op. 5g. all Oainmaeli.
5) Op. 118. aä Januar.
61 Oe ollie. eocl. 12.
7) La na I. c. II. 17. §. 2.
8) 6011 eil. ^.»atli. 0. Iv.: 8aecnlai es, qui in IVstali Domini,

kaselia et kenteeoste non coiniuunicaverint, oatlioliei non ere-
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auch dieser Forderung nicht nachkam, da Viele sogar so weit gin¬
gen, den Empfang der Kommunion ganz zu vernachläßigen, so
sah sich die Kirche auf dem unter Papst Innozenz III. ( 1218 )
gehaltenen Lateran-Concilium genöthigt, ihre Forderung aus
das Minimum zu beschränken und zu verordnen, daß jeder Gläubige,
sobald er zu den Unterscheidungsjahrengelangt sei, wenigstens
einmal im Jahre seine Sünden beichten und um die öster¬
liche Zeit die Kommunion empfangen solle. ^ Dieses Gebot schärft
die Kirche auf dem Concil von Trient von Neuem ein, indem
sie die Zuwiderhandelnden mit der Exkommunikation und dem
Verluste des christlichen Begräbnisses bedroht. ?)

Es ist nichts Seltenes, daß man in diesem Kirchengebote
eine Anmaßung, einen Eingriff in die persönliche Freiheit des
Menschen und in den angedrohten Strafen eine lieblose Härte
erblickt. Bei näherer und unpartheiischer Prüfung der Sache
wird man indessen gestehen müssen, daß die Kirche vollständig in
ihrem Rechte sich befinde, ja daß sie nicht anders handeln könne,
wenn sie ihrer hohen Mission nicht untreu werden will.

Man sägt, die Kirche sei nicht befugt, ein solches Gebot zu
erlassen. Wir geben zur Antwort: Ist es wahr, wie es denn
von keinem Einsichtigen geläugnet wird, daß in dem heiligen
Sakramente des Abendmahles die Fülle der Gnade niedergelegt
sei und durch den Genuß desselben uns zu Theil werde; daß der
Genuß des Leibes und des Blutes Jesu Christi die Nahrung
unserer Seele für das ewige Leben sei; ist es ferner wahr, wie
dies denn ebenfalls nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die
Kirche mit der Spendung dieses Gnadenmittelsbetraut worden,
so hat sie offenbar die Pflicht und, weil eine Pflicht nothwendig
ein Recht in ihrem Gefolge hat, auch das Recht, zu verlangen,
daß dasselbe von ihren Kindern so oft als möglich empfangen

äantur vee iuter vatNolieos Iisbesntui-, 6k. c. 16. 2l. 6one.

luron. II. e. 80.

1) 6. 12. X. äo poenit. et remi88.

2) 8ess. XIII. cle euvliarist. osn. g. XXII. 6e 8acrik>o. Ni88. esp. 6.

Ostevli. kom. I. e. <zu. 46.



werde. Kommt man aber von dieser Seite, aus welchem Grunde
es immer geschehen möge, demselben nicht nach, dann bleibt ihr
nichts Anderes übrig, als den Empfang zu befehlen.

Man wirft der Kirche ferner vor, sie mache sich mit jenem
Gebote eines Eingriffes in die persönliche Freiheit des Menschen
schuldig. Wir erwiedern: Die wahre Freiheit, dieses Wort in
seiner christlichen Bedeutung ausgefaßt, besteht darin, daß man seinen
Willen dem göttlichen konformire.Wenn es nun wahr ist, daß
der Empfang der heiligen Kommunion dem göttlichen Willen ge¬
mäß sei, wie dies aus den Worten Christi: „So oft ihr dieses
thut" u. s. w., unzweifelhafthcrvorgcht, so ist das fragliche Gebot
nicht nur kein Eingriff in die persönliche Freiheit, sondern viel¬
mehr eine Zurückführungzu derselben.

Man macht der Kirche wegen des mehrerwähnten Gebotes,
i'68p. der den Zuwiderhandelndenangedrohten Strafen endlich noch
den Vorwurf liebloser Härte. Ist derselbe begründet? Wir ant¬
worten: Wer ungeachtet dieses Gebotes, wozu die Kirche, wie
wir sehen, die Pflicht und das Recht hat, der Kommunion sich
enthält, der legt damit faktisch seinen Unglauben an den Tag,
schneidet sich von der Quelle des Lebens selber ab und erweist
sich eben damit als ein todtes Glied der Kirche. Wenn nun die
Kirche in einem solchen Fall die Exkommunikation ausspricht, so
thut sie nur formell, was der die Kommunion Vernachläßigende
bereits faktisch gcthan hat. Gehört ein Solcher aber nicht mehr
der Kirche an, dann kann er auch aus ihre Ehrenbezeugungen,
wozu das kirchliche Begräbniß gehört, vernünftiger Weise keinen
Anspruch mehr machen.

§ 85.

I. Der sakramentale Akt. Ritus der heiligen
Kommunion.

Dieser besteht in der Darreichung des Leibes Christi von Seiten
des Priesters, resp. in dem Empfange und Genüsse desselben von
Seiten der Gläubigen. Die Darreichung erfolgt heutzutage unter
Aussprechung der Worte: „Oorpus Domini nostri llosu Okristi
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cuMolligt snimsm tusm in vitsin aetsrnam. -^men." „Der Leib un-
sers Herrn Jesu Christi bewahre deine Seele zum ewigen Leben.
Amen." Sie sagen auf eine kurze und prägnante Weise den Gläubi¬
gen, theils was sie unter der Gestalt des Brodes, theils zu welchem
Zwecke sie es empfangen. Es ist nichts Geringeres als der verklärte
Leib Jesu Christi selber, der da als eine Seelenspcise dienen soll.
In frühem Zeiten war die Darreichungsformel kürzer, indem der
Geistliche während der Darreichung nur die Worte Lorpu8 LlmiMi,
und so lange der Kelch gereicht wurde, 8sn^ui8 Lllrimi, calix
vitae sprach, wobei die Gläubigen zum Zeichen ihres Glaubens
jedesmal mit Amen antworteten. Die älteste Spur einer op-
tativen Formel, ähnlich der heutigen, finden wir bei dem Bio¬
graphen des heiligen Gregor des Großen, Johannes Dia-
konus, 2 ) nach welchem jener Heilige die Hostie mit den
Worten: „Lorpu8 v. n. ä. Lim. eoimervot animgm tusm" dar¬
reichte. Seit der Zeit Alkuins und Karls des Großen
erhielt diese Formel einen Zusatz in der Weise: „Lorpu8 v. n.
ä. Lim. cu8tociiat tv in vitnm notorngm," so daß dieselbe der
heutigen bis auf wenige Worte gleichkam. —

Indem der Priester die heilige Hostie den Gläubigen dar¬
reicht, macht er mit derselben das Kreuzzeichen über den Kom¬
munikanten, um anzudeuten,daß die Gnade dieses Sakramentes
eine Frucht des Opfertodes Jesu sei.

Was den Empfang der heiligen Hostie von Seiten der
Gläubigen angeht, so war der Modus nicht immer derselbe.
Heutzutage wird sie ihnen durch den Priester auf die Zunge ge¬
legt, während sie dieselbe in der ältesten Zeit in die Hand nah¬
men und dann selbst zum Munde führten. Diese Sitte bezeugen
Tertullian, 3) welcher diejenigen Christen tadelt, die mit

1) 65. 6 uget,. 1,18t. eeol. VI. e. 43. Oonsti tt. sp. VIII. c. 13. 6 yi >11.
ostecl,. n>)>8tsA. V. n. XVIII. ^»A»8t. eontr» Vs»8t. XII. e. IO.
Hier»». ep. 62. scl H>eo>>I>iI. 6eo 1VI. 8e>>». VI. cle iei»n. 8e-
ptimi me»8>8. ?8euäo-XmI>ro8. äe 8k>ers,nent. IV. 4.

2) I-ib. II. o. 4l-
3) I>ib. Ne Iclololatr.
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denselben Händen den Leib des Herrn berühren, mit denen sie

Götzenbilder für die Heiden fertigen; Cyprian, ^ der da er¬

mahnt, die Rechte mit dem geistigen Schwerte zu waffnen, damit
sie die verderblichen Opfer verachte, da sie den Herrn selbst an-

sassen solle; Ambrosius, welcher den Theodostns nach dem

Morde der Thefsalonicher also anredet: „Wie magst du deine
noch von Blut triefenden Hände ansstrecken? Wie wagst du es,

mit solchen Händen den Leib des Herrn zu empfangen?" Daß

unter diesen Umständen die Gläubigen aufgefordert wurden, die

Hände zu waschen, ehe sie zu dem Heiligthum hinzuträten, kann

nicht auffallen. 3) Welche Haltung die Hände dabei einnehmen

sollten, beschreibt Cyrill vonJerusalemin folgenden Worten:

„Wenn du dich dem heiligen Tische näherst, so gehe nicht mit

ausgebreiteten Händen, noch mit auseinandergehaltenen Fingern

hin, sondern stütze mit der Linken die Rechte, welche den König
aufnehmen soll, und empfange, indem du das Wort: Amen, aus¬

sprichst, mit der hohlen Hand den Leib Christi." §) Das Trul-

la nische Concil sagt, daß die Hände die Kreuzesform bilden
sollten. 6)

Aus diese Weise empfingen im Anfang Alle, Männer und

Frauen, die heilige Kommunion. Seit dem sechsten Jahrhundert
indessen war es den Frauen verboten, mit der bloßen Hand die

heilige Hostie zu nehmen; sie mußten dieselbe vielmehr mit einem
reinen Linnen bedecken. §)

Mancherlei Mißbräuche, welche nach und nach bei diesem

1) Up. 58- acl Hiibaritan. ck. lib. 8e Dap8>8 i lliiocl non 8tatim Do¬

mini ooipus inl^uinatia manibu8 acoipiat, aut ore polluto Domini
aanAninem Inbat, 8acorllotibu8 saerilsAus ira8citur.

2) VpucI Ibevlloret. In8t. eool. V. 17. 08. Dionys. ^lex. apucl
Du8ob. Iiiat. eool. VII. 9. Laail. IVI. ep. 289- acl Oao8ariam

Datrio. 01>r^808t. Iiom. 2l. all pop. ^ntiook. LniAuat. oontr.
lit. Detil. II. 23.

3) ^UA»8t. 8erm. 252. cle temp.
4) Oateeb. m^8t. V.
5) 0. 101.

6) Oonoil. ^ntissioä. (a. 590) o. 36.
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Kommunionsmodus sich einschlichen, waren die Veranlassung, daß

derselbe abgeschafft und der heutige eingeführt wurde. Wann

dieses aber geschehen, läßt sich mit Bestimmtheit nicht ermitteln. *)

Vereinzelte Spuren davon kommen schon sehr frühe vor, wie denn

Gregor der Gr. -) erzählt, daß eine stumme Frau die Sprache

wieder erhalten habe, nachdem ihr Papst Agapetus den Leib des

Herrn auf die Zunge gelegt habe. Aus dem Orclo koimmiw 3)

ersehen wir, daß nur die Priester und Diakonen den Leib Christi

in die Hände nahmen, die Subdiakonen dagegen sogleich mit dem

Munde empfingen. War nun den Subdiakonen die Berührung

des heiligen Leibes nicht gestattet, so gewiß noch viel weniger

den Laien.

8 86 .

II. Die dem sakramentalen Akte vorausgehenden

Ceremonien.

Die sind

I) das allgemeine Sündenbekenntniß: „llonlltoor

voo omnipotenti ete." „Ich bekenne Gott dem Allmächtigen" u. s. w.

Es wirb von dem Ministranten im Namen der Kommunikanten

gesprochen, die während derselben das Bewußtsein ihrer Sünd¬

haftigkeit und Unwürdigkeit, mit dem Herrn in Verbindung zu

treten, erneuern sollen. Wenn wir die Heiligkeit und Erhaben¬

heit desjenigen, der bei uns Wohnung nehmen will, auf der einen,

und die Beflecktheit und Niedrigkeit unsrer selbst auf der andern

Seite in's Auge fassen, so kann es uns nicht auffallen, warum

1) Lonn, äs red. lil. II. v. 17. §. 7.

2) Dialog. III. 3.

3) kresd^teri et äineon, S8vulanäa episospum eorpus Llii-isti ab so

luanibus neeipiant, in 8in,8tra parte altaris cominunieaturi; 8ul>-

äiaconi nutem v8S»Ianäo inanuin epi8copi vre aeeipiant eorpu8

6Iiri8ti sb so. Von dieser Stelle bezeugt Morinus (äs 8se>-. oräinat.

p. 3. exorci8. 12. e. 3.), daß er sie bereits in einem 700 Jahre alten

Mänuscript des Oräo kam. gelesen habe. 61. Nnbillon, M,8. ItnI.
tow. II. Orä. kam. VI. p. 75.
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das allgemeine Sündenbekenntniß der heiligen Handlung voraus-
geschickt wird, obgleich das spezielle vorausgegangcn ist. Da nun

das fragliche Bekenntniß, wie wir bei der Erklärung der heiligen
Messe gesehen, einen integrirenden Bestandtheil des Staffelge-
bctes bildet, so wird klar, warum wir so lange dasselbe im Kom¬

munionsritus nicht antreffen, als die Gläubigen während der

Messe mit dem Priester zu kommuniziren pflegten. Erst dann,
als man auch außer der Messe die Kommunion zu empfangen

anfing, begegnen wir daher auch dort jenem Bekenntnisse, was

im dreizehnten Jahrhundert geschah.
2) Die Gebete: „M8erestur vestri ete." „Der allmächtige

Gott erbarme sich über euch und nach Vergebung eurer Sünden

führe er euch zum ewigen Leben. Amen." Und: „InclulAontisin,
sbsolutionöm eto." „Nachlassung, Lossprechung und Vergebung

eurer Sünden ertheile euch der allmächtige und barmherzige Gott.
Amen." Sie werden von dem Priester im Namen Jesu Christi

gesprochen und enthalten die Gewährung jener Bitten, welche die

Gläubigen im allgemeinen Sündenbekenntniß an ihn gerichtet
haben. Von ihrer Einführung in den Ritus gilt dasselbe, was

wir soeben von dem allgemeinen Sündenbekenntniß gesagt haben.
Nun sind die Gläubigen befähigt, mit dem Herrn in Ge¬

meinschaft zu treten. Den nahenden Herrn künden
3) die Worte an: „Loos o^nus Doi, gui tollit peeoatu

muncli." „Sehet das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt!" Es sind dies die Worte, womit Johannes,

der Täufer, seine Schüler auf den herankommenden Heiland hin-

wics (Joh. t, 36.). Welch' eine freudige Botschaft für die des

Herrn sehnsüchtig harrenden Seelen! Sie durchbringt der Gläu¬

bigen Schaar Mark und Gebein. Über dieser Freude aber ver¬

gißt sie nicht der eignen Schwäche und Befleckthcit; sie wird sich
derselben vielmehr um so klarer bewußt, je näher sie den Heiland

weiß. Darum wirst sie sich im Staube nieder, und spricht mit
dem Priester

4) die Worte: „Domino non «um äissnus sto." „O Herr!

ich bin nicht würdig, daß du eingehst unter mein Dach, sondern
sprich nur Ein Wort, so wird meine Seele gesund." Diese



Worte sind gleichfalls aus der heilige» Schrift entlehnt, wo sie

dem Hanptmann in den Mund gelegt werden, der für seinen
kranken Knecht bei dem Heilande um Hülfe nachgesucht (Matth.

8 , 8 .). Um die Tiefe des Schuld- und Unwürdigkeitsgefühls
anzudeuten, werden diese Worte von dem Priester und den Kom¬
munikanten dreimal wiederholt. Ihre Aufnahme in den Kom-

munionritns datirt wohl von derselben Zeit her, in welcher sie
für die Messe eingeführt worden sind. *)

8 87 .

Ul. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
C crem o nie n.

t) Theils um das Hinunterschlucken der heiligen Hostie zu

erleichtern, theils um das Zurückbleiben einzelner Fragmente und
deren Verunehrung, welche dadurch entstehen würde, wenn die¬

selben mit dem Speichel ausgeworfeu würden, zu verhüte», haben

verschiedene Synoden verordnet, daß den Gläubigen nach der
Kommunion mit Wasser gemischter Wein in einem Becher, der

jedoch kein zum Messelcsen bestimmter Kelch sein darf, gereicht

werde. Der den Becher Reichende hält in der Linken ein Puri-

fikatorium, womit die Trinkenden sich den Mund abwischeu.

Schon der heilige Chrysostomns gab nach seinem Biographen

Palladius 3 ) den Kommunizirenden diesen Rath, und aus der 1280
zu Köln gehaltenen Synode ersehen wir, daß diese Sitte

auch dem Mittelalter nicht unbekannt gewesen sei.
2) Nach der Kommunionspendung soll der Priester dem rö¬

mischen Rituale zufolge den Segen über die Kommunikanten

sprechen mit den Worten: „Leneäielio Uei omnipotentis, ?ntris

et kilii et Spiritus s., äeseenclut super vos et maueat semper

1) Vergl. oben §. 59.

2) Oone. IVIecliuI. I. p. II. c. 4- 3?> evir. a. l678. o. 33. — Met.

-r. 1699, tit. 5. c. 5.

3) Vita Llirysost. c. 8.
4) L. 7.

Fluck, Liturgik, i. 17
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voliiseum. ^men." „Der Segen des allmächtigen Gottes, des

Vaters u. s. w. steige auf euch herab, und bleibe allezeit bei euch.

Amen." Die gläubige Schaar hat so eben den Bund der Liebe

mit dem guten Hirten geschlossen; was ist natürlicher, als daß
sein Stellvertreter den Segen des Himmels ans das gnadenvolle

Werk der seiner Obsorge anvertrauten Seelen herabfleht und ihm

eine ewige Dauer wünscht?

tz 88.

Die Kranken-Kommunion.

Der Ritus der Kranken-Kommunion stimmt natürlich in

allen wesentlichen Punkten mit dem ebenbeschriebenen überein. Er

unterscheidet sich nur durch den Ort, wo dieselbe gespendet wird,

und durch einige besondere, damit verbundene Ceremonien. Da

er aber bezüglich dieser mit der heiligen Ölung vielfach zusammen¬
trifft, so dürfte ihre Darstellung an diesem Orte einen passenden

Übergang zu jener bilden.

Was zuerst den Ort betrifft, so ist dieser in der Regel die

Wohnung des Kranken. Wir sagen in der Regel, da es nicht
an Beispielen mangelt, wo die Kranken sich zur Kirche bringen

ließen, um hier, als dem eigentlichen Sitze des Herrn, mit diesem

in Verbindung zu treten.
Die besonderen Ceremonien betreffend, so bemerken wir, daß

die Spendungsformel, von der bei Gesunden gebräuchlichen ab¬
weichend, also lautet: „^ecipe, trstsr (soror)! vialioum Lorporis

Domini nostri äesu Olwisti, gui to oustoeligt ab Iwsto mali^no et

peräueat uä vitam seternam. ^men." „Empfange, Bruder

(Schwester)! als Wegzehr den Leib unsers Herrn Jesu Christi,

der dich vor dem bösen Feinde bewahren und zu dem ewigen

Leben führen möge. Amen." — Es ist ein ernster Gang, welcher

dem Tödtlichkranken bevorsteht, der Gang zum Tode. Nur noch

wenige Stunden sind es vielleicht, daß er auf irdischem Kampfplatze

1 ) Man vergl. Binterim, die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christ¬

katholischen Kirche, Bd. Vl. Thi. 3. S. 75. ff.



verweilt und den Angriffen Satans ausgesetzt ist. Wird dieser

daher nicht Alles versuchen, um ihn, wo möglich, noch in den

letzten Augenblicken Gott zu entfremden und dem Verderben zu
überliefern? Es müssen daher die Worte: visiieum Oorporis ll.
Oke. und: gui to oustoüiot u. s. w. als dem dcrmaligen Zustande

des Kranken ganz entsprechend erscheinen. Diese Spendungs¬
formel ist jedoch erst neueren Ursprungs. In der alten Zeit war

sie der bei der Kommunion der Gesunden ganz gleich.
Was die anderweitigen Ceremonien angeht, so mag hier

I) die eigenthümliche Weise, wie das heilige Sakrament zu

den Kranken gebracht wird, angemerkt werden. Nachdem seit dem
vierten Jahrhundert, in welchem die Verfolgungen aufhörten, der

Priester oder der Diakon ohne irgend eine Begleitung den Kran¬
ken das heilige Abendmahl gebracht, geschah dies vom drei¬

zehnten Jahrhundert an in höchst feierlicher Weise. Vor dem
Priester, der das Hochwürdige trug, *), ging ein anderer Geist¬
licher mit einer Leuchte und ein dritter mit dem Kreuze voran.

Einer von ihnen trug außerdem noch eine Schelle, welche er er¬

tönen ließ, um damit die Andacht der Gläubigen zu wecken. —

Die ersten Spuren dieses Gebrauches erhalten wir von den

Synoden zu Trier (1227. o. 7.) und Worchester (1240

cap. 9.). Eine ausführliche Vorschrift hierüber ertheilen die

Verordnungen des Erzbischofs Edmund Rich von Kanter-
bury (osp. 25.). 2 ) Im fünfzehnten Jahrhundert bildeten

sich eigne Gesellschaften, welche es sich zur Aufgabe machten, das

heilige Abendmahl, wenn es den Kranken gebracht wurde, zu be¬

gleiten. Sie hießen Oonkiolkinitntes 8. 8. 8ae>8M6nti. Wie er¬

greifend ist nicht dieser Vorgang! Der Anblick des Kreuzes, wie

erhebend muß er nicht sein für den unter der Last schwerer Leiden

1) Nach dem römischen Ritual soll der Priester das heilige Abend¬
mahl in einer p)-x>8 seu parva enatoclia, g»am proprio suo oper-
orrlo eooperit et velum serieum guperimporiit, also in einem ver¬
schlossenen und mit einem seidenen Velum bedeckten Gefäße zu dem
Kranken tragen.

2) Man vergl. Binterim, a. a. O. S. 192.



260

seufzenden Kranken! Denn es vergegenwärtigt den für ihn am
Kreuze sterbenden Heiland seiner Seele, und läßt ihn gleichsam
den Rnf vernehmen: „Fasse Muth; in diesem Kreuze ist Sieg!"
Und der Anblick des Lichtes, in welchem er den Heiland versinn-
bildet sieht, wie tröstlich muß er nicht für seine von bangen
Zweifeln geängstigte Seele sein! „Siehe!" so tönt es ihm jetzt in
dieselbe, „ich bringe Licht in das Dunkel und die Räthsel des
Lebens; ich werde dir ein sicherer Führer durch die Nacht des
Todes zu der ewigen Klarheit sein."

Die Kirche weiß es gar wohl, daß es dem Menschen heil¬
sam sei, und daß eS dem wahren Christen jederzeit eine unaus¬
sprechliche Freude gewähre, aus seinen irdischen Sorgen und Ge¬
schäften aufgeweckt und auf das Himmlische gewiesen zu werden.
Darum begibt sie sich nicht in der Stille zu dem Kranken, son¬
dern läßt auf dem Wege dahin von Zeit zu Zeit ein Zeichen mit
der Schelle geben. Andächtig werfen sich die Vorübergehenden
und die Bewohner der Straßen, durch welche der Zug sich bewegt,
auf die Kniee nieder, um den geheimnißvoll gegenwärtigen Heiland
anzubcten, und theils auf sich selber, theils aber auch auf den
kranken Mitchristen die Gnade Gottes herabzuflehen.

2) Bei dem Eintritte in das Krankenzimmerspricht der
Priester den Friedeuswunsch: „kox lulle lloinui," „Der Friede sei
mit diesem Hause," worauf der begleitende Geistliche oder Diener
antwortet: „bll eum omnibus Imbituiitibus in ea." „Und mit allen
seinen Bewohnern." ') Zieht ja der Friedensfürst ein, der uns

1 ) Den ersten Spuren einer besonderen Liturgie für die Kranke»-Kommunion
begegnen wir schon im Mittelalter. Das Pontistkale des Prudentius,
Bischofs von Troyes (im gten Jahrhundert), z. B. schreibt folgende
vor: 8i sntem inlirmns its in leeto Netentus est, ut Nil ecelemsin
vel rniüssm ire non p 08 sit, 8»eerclo8 seeipit libelluin 8scrsmen-
torum (guein kituale sppetlamus), stolsm »N eollum Iisbens, 8»mms
eum clevolione venist sN inürmum, 8»Intsn8 cuin verb>8 Nomi-
nicie. . . . Inprimis Niest Lollectsm sN «klein pertinentem et Lpl-
stolsin. ? 08 tea le^at DvsnAeliurn, «teincte Niest: 8ur8nin corNs;
^rstias s^smus Domino. 8eguitur krsekatio u8g»e sN 8snetus.
InNe Niest: Oremus! krseceptis sslutsribun cum orstione Do-
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die Verheißung gegeben, daß er uns seinen Frieden geben werde,
nicht zwar wie ihn die Welt gibt, sondern einen innerlichen, einen
Seelenfrieden, der unendlich beglückt.

Nachdem sodann der Priester die oben schon erwähnten, der
Kommunion unmittelbar vorangehenden, Gebete gesprochen und
die heilige Kommunion dem Kranken gereicht, bildet den Schluß

3) folgendes Gebet: „Heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott! wir bitten dich vertrauensvoll, daß unserm Bruder,
(unserer Schwester) der Empfang des hochheiligen Leibes unscrs
Herrn Jesu Christi, deines Sohnes, sowohl am Leibe, als an
der Seele zum ewigen Heilmittel dienen möge. Der mit dir lebt
u. s. w."

Dritter Artikel.
Die letzte Ölung.

§ 89 .

Allgemeine Bemerkungen.

Unter der letzten Ölung (saoru s. exlrema uiiotio) haben
wir dasjenige Sakrament zu verstehen, durch welches die Kran¬
ken von dem Priester mit dem heiligen Öle unter dem vorge-
schriebeuen Gebete gesalbt werden, und die Gnade Gottes zur
Wohlfahrt ihrer Seele und, so es zu ihrem Heile dient, auch jene
der leiblichen Genesung erhalten.

Dieses Sakrament wird die letzte Ölung genannt, weil
sie unter allen heiligen Salbungen, welche der Erlöser seiner
Kirche übergeben hat, zuletzt gespendet wird,

Daß die Ölung ein wirkliches Sakrament, d. h. gnadeuver-
mittelnd sei, ist ausdrückliche Lehre der Kirche, ?) und liegt in

minies nsgue per omnis sseeuls sseonlornm. kosten communieet
enm. 8ec>uitur orstio post Oommiinionem.

1) Ost. kom. k. II. o. 6. cpi. 2.
2) Oone. kricl. 8ess. XIV. Ue säen. oxtr. unct. csn. 1. 8i cpiis

äixerit, extremsin Onetionem non esse vsre et proprio sscrs-
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den Einsetzungsworten: „Ist Jemand krank unter euch, so
rufe er die Priester der Kirche zu sich, und sie sollen

über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des
Herrn: und das Gebet des Glaubens wird dem Kran¬

ken zum Heile sein, und der Herr wird ihn aufrichten,
und wenn er Sünden auf sich hat, so werden sie ihm

vergeben werden," unzweifelhaft ausgesprochen, indem hier
die Vergebung der Sünden, die Stärkung der Seele zur geduldigen

Ertragung der Leiden, ihre Ermuthigung im Hinblicke auf den
bevorstehenden Tod und endlich die Hoffnung aus die Wiederge¬

nesung als eine Frucht dieser mit Gebet verbundenen Salbung

bezeichnet wird. ?) Was indessen die Vergebung der Sünden im

Besondern angeht, so ist mit ihr nach der Lehre der Kirche nur
jene der sogenannten läßlichen, nicht aber der Todsünden gemeint,
da diese nur durch das Sakrament der Taufe und der Buße

nachgelassen werden; 3) es sei denn, daß das Sakrament der

Ölung die Stelle der Buße vertritt, was bei jenen Kranken der

Fall ist, die durch die Heftigkeit der Krankheit außer Stande
sind, das Sakrament der Buße zu empfangen.

Aus diesen Wirkungen unseres Sakramentes ergibt sich, daß
dasselbe wiederholt werden dürfe, und zwar so oft, als der Christ

mentum, n 6Iii'isto clomino nontro iinztitutum et s t>. 3scobo ^po-
8tolo promul^stum, secl ritum tnntum ueeeptum n pntribim out

ti^mentum Iiunmnum, a. 8. 6k. 6nt. ko m. I. o. czu. 3.
1) Jak. 5, 14 — 16.

2) 6k. 6onc. Iricl. I. o. csn. 2. 8i quis clixerit, 8nernm iukrmornm

Itnetionem non eonkerre Arntinm, nee remitiere peeenta, nee slle-

visre inlirmo8, 8eU jam ce 88 N880 , yun8i oliin tnntum kuerit Arntin
curationum, n. 8. 6k. cap. 2.

3) 6 nt. ko in. I. e. c>u. 14 : Ooeebnnt pn8tore8, Iioe 8neramento

^rntism tribui, cjuae peecatn, et inprimi8 cjuiclem leviora, et nt

eommuni nomine nppellsntur, veninlis remittit; exitinle8 eniin
eulpne koenitentine 8nernmento tolluntur; necjue eniin iioe 8»ern-

mentum primnrio loco nü Arsviorum criminum remi88ionem in-
8titutnm e8t; 8eä Lspti8mu8 tnntum et koenitentin vi 8un Iioe
eküeiunt.
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in die Lage kommt, der in ihm gelegenen Gnade zu bedürfen,
d. h. in jeder schweren Krankheit. In einer und derselben Krank¬
heit ist jedoch nur ein einmaliger Empfang gestattet. -)

^ Zur Spendung dieses Sakramentes sind nur die gehörig ge¬
weihten Priester der Kirche befugt. Daß nur Priester und nicht
etwa auch die Ältesten der Gemeinde, also auch Laien, wie man
die Worte des Apostels: Inllueat prosb^teros eoolesiuo hier und
da deuten will, zur Spendung befugt seien, hat die Kirche auf
das Entschiedenste im Concil von Trient erklärt. In der
griechischen Kirche herrscht die Ansicht, daß dieses Sakrament durch
mehrere, und zwar wo möglich immer durch sieben Priester ge¬
spendet werden müsse, wozu sie eine Andeutung in den Ein¬
setzungswortenfinden zu sollen glaubt. Ist ein solcher Spen¬
dungsakt bei uns auch erlaubt, so ist es doch in der Regel nur
Ein Priester, der die Salbung vornimmt; wie es denn auch ge¬
wiß in den meisten Fällen gradezu unmöglich sein dürfte, jene

' Anzahl von Priestern bei der Hand zu haben, welche die grie¬
chische Kirche verlangt.

Wenn nun aber auch im Allgemeinenbehauptet werden muß,
daß nur die Priester dieses Sakrament spenden können, so ist die
Konferirung in einem concreten Falle noch nicht jedem Priester,
sondern nur dem eignen Pfarrer, welcher die Jurisdiktion
hat, ober einem andern Priester, der von jenem den Auftrag da¬
zu erhalten hat, erlaubt. Eine Ausnahmehievon macht nur
der Fall der Noth, in welchem jeder Priester nicht blos valillo,

1) 6>it. kom. I. o. i>u. il. 6 o n e. 1° r i rl. I. c. cop. 3 : üuoilsi
iubioii post 8U8ceptnm Iiiiue unetionem coiiviilueiint, itsrum Ingu8

» 8»ers>nenti 8ub8illio suvari poterunt, cum in uliull mmilo vitrie
äiüerimen iuoiäerint.

2) 8e88. XIV. can. 4. 8i yui'8 Uixerit, pre8b)Uoro8 eccle8iiie, c>uo8
b. ^oeobu8 sill>ueeiillo8 «88e uä inkrmum iuuuKeuäum bortstur,
non v88e 8»cerUote8 sb epi8eopo oräiuuto8, 8eü uetate 8eniore8
in c>uuvi'8 eommunitste, ob illc>ue proprium extremse Ilnctioni'8
mini8trum non 088 « 8vlum 8ucorilotem, u. 8. 6k. 6at. Ito m. I. o.
qu. 13.
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sondern auch lioite das Sakrament spenden kann, während er cs
sonst nur vnliclo thut. ^

Von dem Minister des Sakramentes der letzten Ölung gehen

wir zu den Empfängern über. Diese aber sind im Allgemeinen
die Kranken, weshalb das Sakrament auch die Krankenölimg

(unctio inlirmorum) genannt zu werden pflegt. Aus den Ein¬

setzungsworten des Sakramentes erhellt jedoch, daß nicht schon
jedes leichte Unwohlsein, sondern nur eine schwere Krankheit, so

zwar, daß ein tödtlicher Ausgang zu befürchten ist, ein noth-
wendiges Erforderniß sei; wie dies denn auch die Kirche aus das

Bestimmteste ausgesprochen hat. Ausgeschlossen von dem Em¬

pfange dieses Sakramentes sind demnach alle jene Gläubigen, welche

eines gesunden und kräftigen Körpers sich erfreuen, nicht minder alle
diejenigen, welche ohne krank zu sein, einem wahrscheinlichen oder

gewissen Tode, z. B. Seefahrer, Soldaten, welche in die Schlacht

ziehen, Verbrecher, die zum Tode verurthcilt sind, entgegcngehen.
Ist ein gegründeter Zweifel vorhanden, ob das Subjekt der

Ölung noch lebe oder ob der Tod bereits eingetreten sei, so ist

das Sakrament natürlich nur bedingungsweise mit den Worten:
Wenn du noch lebst u. s. w. zu spenden. Um zu dem Empfange des

fraglichen Sakramentes befähigt zu sein, muß zu der schweren Krank¬

heit auch die rechte geistige und moralische Disposition

kommen, mit andern Worten, wer dieses Sakrament empfangen
will, muß den Gebrauch seiner Vernunft besitzen und im Stande der

Gnade sich befinden. Als ausgeschlossen sind daher zu betrachten:
1) Kinder;

2) Wahnsinnige, da weder die einen, noch die andern

Sünden begehen, deren Überbleibsel der Heilung dieses Sakra¬
mentes bedürften. Wenn indessen der Kranke nur in einem vor¬

übergehenden Jrrsein sich befindet, so darf ihm das Sakrament
gespendet werden; 3)

3) grobe Sünder, es sei denn, daß sie vorher durch das

1) 6»t. liom. I. e. kju. 13.

2) 6onc. Triä. I. e. cs>,. Z. Ot. 6r»t. kom. I. e. gu. S. ». I.
3) Ost. kom. I. o. qu. g. n. 3.
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Sakrament der Buße und des Abendmahles sich gereinigt haben.
Da nun die Schwäche des Menschen auf der einen und die große
Zahl der Versuchungen auf der andern Seite nicht leicht Jeman¬
den ohne alle Sünde leben läßt, so hat die Kirche, um den
unwürdigen Empfang dieses Sakramentes zu verhüten, verordnet,
daß die Gläubigen vor seinem Empfang sich durch die Sakra¬
mente der Buße und der Eucharistie in den Stand der Gnade
versetzen sollen. ') Eine Ausnahme hievon findet nur dann statt,
wann die letzte Ölung die Stelle des Bußsakramentes selbst
vertritt, was, wie oben schon bemerkt wurde, bei jenen Kranken
der Fall ist, die durch die Heftigkeit der Krankheit außer Stande
sind, das Bnßsakrament, resp. die Eucharistie zu empfangen.

8 so.
Ritus der letzten Ölung. I. Der sakramentale Akt.

Den sakramentalenAkt dieses Sakramentes bildet die Sal¬
bung des Kranken an den Sinneswerkzeugen mit
Öl, während welcher der salbende Priester die Worte spricht:
„kor islam sanetam unctionem et suam piissimam miserieorcliam
inclulo-est tibi Dominus kiuillguill per Visum (auclitum, olloratum,
Austum et loeutionem, laetum, Aressus) cleliguisti;" „Durch diese
heilige Salbung und seine mildeste Barmherzigkeit vergebe dir
der Herr Alles, was du mit dem Gesichte (Gehöre, Gerüche u. s. w.)
gcsündiget hast," worauf der Ministrant mit „Amen" antwortet.

Das Symbol, welches als Träger der sakramentalenGnade
hier erscheint, ist das Öl. Dasselbe muß der kirchlichen Vor¬
schrift gemäß

l) Olivenöl sein. 2) Die Wahl dieses Stoffes hat ihren

1) Ont. Itoin. I. c. rz». 12.
2) 6at. Itom. I. 0 . cju. S. Lxtiemae tlnetionis elsmentinn sive

nnrteria, cjueinadinoduni Oonoilia, ne prneoipue IHdentinuin
(8e8s. XIV. de exte. IInot. esp. i.) deorevit, est oleum ol> e^i-
seopo congeoentum, li^uor scilieet non ex Eilavis pinAui et crsssn
nnturs, sed ex olsnruin baocis tsntunnnodo expressus.
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Grund in der Tauglichkeit desselben, die Wirkungen unseres
Sakramenteszu symbolisiren. „Auf eine ausgezeichnete Weise,"
sagt darüber der römische Katechismus, ^ „deutet die¬
ser Stoff an, was durch die Kraft des Sakramentes im In¬
nern der Seele bewirkt wird. Denn gleichwie das Öl zur
Linderung der körperlichenSchmerzen sehr geeignet ist, ebenso
vermindert die Gnade des Sakramentes die Trauer und den
Schmerz der Seele. Überdies stellt das Öl die Gesundheit wie¬
der her, macht heiter nnd gewährt dem Lichte Nahrung, sowie
es endlich ein vortrefflichesMittel ist, die Kräfte deö ermüdeten
Körpers wiederum neu zu beleben. Alles dieses deutet an, was
durch die Spendung dieses Sakramentes von der göttlichen Gnade
in dem Kranken bewirkt wird."

2) Das Krankenöl muß am grünen Donnerstag von dem
Bischöfe geweiht worden sein. Ob aber diese Segnung
zum Wesen des Sakramentes gehöre, ist Gegenstand eines Schul¬
streites.

Wie gewichtig aber auch die Auktoritäten sein mögen, auf
welche sich die Vertheidiger ihrer Nvthwendigkeit berufen —
Thomas von Aquin und Bellarmin, — und wie wenig auch in
Abrede gestellt werden kann, daß sowohl Papst Eugen in seinem
Dekrete an die Armenier, als auch das Coneil von Trient
das Salböl gradezu als ein geweihtes bezeichnen, so dürfte doch
die entgegengesetzteAnsicht die richtigere sein, da die Einsetzungs¬
worte von einer Segnung nichts erwähnen und es auch wohl
nicht angenommenwerden darf, baß der sakramentaleCharakter
an die blose Segnung der Materie geknüpft sei. ?)

Sollte man die Überzeugunggewinnen, daß das Krankenöl
für das ganze Jahr nicht ausreichen werde, so ist es gestattet,
ungesegnetesÖl dazu zu gießen, jedoch nur in einer solchen
Quantität, daß das gesegnete jene des ungesegneten überwicgt. 3)

1) I,. c.

2) Schmib, Liturgik, l. S. 45S.
3) Ii.it. kam. Oleum, si torts iiikru simum sliguo moclo itu Ue-

üeiut, ut sukticere uon posse viäe-ttur, neque aliuä deveäietum
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Mit diesem Öle werden nicht alle Theile des Körpers, son¬
dern nur diejenigen gesalbt, welche die Natur gleichsam als Werk¬
zeuge für die Sinue zugetheilt hat, die Augen wegen des Ge¬
sichtes, die Ohren wegen des Gehöres, die Nase wegen des
Geruches, der Mund wegen des Geschmackes und der Rede, die
Hände wegen des Gefühles, welch' letzteres, wenn es gleich auch
über den ganzen Körper gleichmäßig sich verbreitet, doch vorzugs¬
weise seinen Sitz in den Händen hat. Hiezu kommen dann noch
die Füße, und — jedoch nur bei Personen männlichen Geschlech¬
tes, — die Lenden. *)

Entsteht die Frage, warum die Salbung an den ebengenann¬
ten Körpertheilen vorgcnommen werde, so ist zu erwiedern:Weil
sie die Organe sind, wodurch die Sünde in die Seele hinüberge¬
leitet wird. Es unterliegt keiner Schwierigkeit,zu erklären, warum
neben den Sinneswerkzeugen auch noch die Füße gesalbt werden
sollen, da dieselben, wie Jeder weiß, bald näher, bald entfernter
zur Sünde mitzuwirken pflegen. Schwieriger dürfte es sein, den
Grund für die vorgeschriebene Salbung der Lenden zu ermitteln.
Doch hier kommt uns eine kirchliche Auktorität zu Hülfe, indem
wir durch den römischen Katechismus 2 ) belehrt werden,
daß dies deshalb geschehe, weil die Lenden als der Sitz der un¬
reinen Gelüste anzusehen seien.

Da nun die Seele durch das Sakrament von der Sünde ge¬
heilt werden soll, so liegt es nahe, daß die Werkzeuge der Sünde
geheiligt, dadurch aber dieser gleichsam die Zugänge zur Seele abge¬
schnitten werden. Indessen herrscht darin, welche Theile des Körpers
gesalbt werden sollen, nicht in allen Theilen der Kirche dieselbe
Praxis; bald sind es mehrere, bald wenigere, als die von dem römi¬
schen Ritual bezeichneten. 3) Und so war es auch in der Vorzeit.

Iiabei-i yuoat, nioclieo oleo non beneclioto in niinori gusntit-rte su-
perinkuso, repnrnri poterit.

1) Kit. ko in. u. 6 nt. Koni. I. 0 . c>». 10.
2) l,. o. kenes etinin veluti voluptstis et libiäinis sedes inuii-

Auntur.
3) Das Lnjiitulare Dlieoäulpli. ^urel. schreibt nicht weniger
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Dies dürste vielleicht auch der Grund sein, warum die Väter des

Trienter Concils, statt die zu salbenden Stellen namentlich
anzuführen, nur erklärten: „ 8 i quis llixerit, extromno Ilnolionw

lilum «zl U8 nm, einem observnt 8 . k. Loolesia, repuAnare sen-
tenlino b. äneoln npostoli icieogue enm mutsnclnm p0880gN6 n

6 Ini 8 tiuni 5 gb 8 c>ue poooalo ecnitemni, r>. 8 ." ')

Für den Fall, daß dem Kranken einer der zu salbenden
Sinne fehlt, z. B. das Augenlicht oder das Gehör, so ist nichts

desto weniger das entsprechende Organ, z. B. das Auge des
Blinden, zu salben, weil, wie das Ritual von Bordeaux

sich sehr treffend ausdrückt, derartige Kranke, ob sic gleich des Ge¬

höres, Gesichtes u. s. w. sich nie zum Sündigen wirklich bedient

haben, doch das Verlangen, sie zu besitzen, hegen konnten, um
mit ihnen zu sündigen.

Bei Geistlichen erleidet der Salbungsmodus insofern eine
Änderung, als nicht das Innere, sondern nur die Außenseite der

Hände gesalbt wird, weil eine Salbung der innern Hände bereits

bei der Priesterweihe durch den Bischof stattgefundcn hat.

Haftet Gefahr ans dem Verzug, so zwar, daß, wenn die

Salbung an allen vorgeschriebcnen Stellen vorgenommen würde,

der Kranke, ehe dieselbe vollendet wäre, sterben könnte, so erfolgt
die Salbung nur an Einem Sinne oder auch nur, wofür Bene¬

dikt XIV. r) sich ausspricht, an dem Haupte unter Aussprechuug
einer allgemeinen Formel.

als fünfzehn Salbungen ver. Ngl. Binterim, Bb. Vl. Thl. III.
S. 267 ff.

1) I,. o. ean. g.

2) Oe 8^ ne 6. Oioeo. VIII. e. 3. Huoni'am äe bae l>nae8tione —

utruni 8uI6ci»t n actio nniu8 tantuni 8en8U8 — c^nac 8aii(! »aa-

vi88ima e8t, neque ulla bactenu8 ab apont. 8eüe prolliit 8e»ten-

tia, non liebet blpi8eoj>u8 in 8»a 8)'noclo sliljuicl lle illa üecernere,

8ec1 üuntaxat Varocbo8 nionebit, ntruni z>rullenter timent, ae^ro-
tum l>ece88»rum, priu8ljuan> an,ne8 sbaolvantur rzuinczue sensnuai

unetionen, nnieuin 8en8vm innn^ant, lorinam nniver8alem pio-
nuntianüa: ljuiniinino in praeüicto eventn con8ultiu8 e88e, nt

eaznit, e rzuo oinniuin 8en8uuin nervi cle8cen6unt, 8ub «allein lorma
uvivernali inuiiAatur.
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Während der Salbung der Sinneswerkzeuge spricht der
Priester die bereits oben angeführten Worte: „?er islam sun-
ctam unotionem eto." Diese Worte bilden den Kommentar zu
der sic begleitenden heiligen Handlung, indem sie sagen, daß die
BarmherzigkeitGottes des äußern Aktes der Salbung sich be¬
diene, um den Kranken mit der Vergebung aller Sünden, die
in den Sinneswerkzeugcn ihren Ursprung oder ihre Nahrung ge¬
funden haben, zu erfreuen.

Da diese Formel mit den zu salbenden Stellen des Körpers
Hand in Hand geht, diese aber nicht überall dieselben waren und
find, so darf zum Voraus angenommenwerden, daß diese Ver¬
schiedenheit sich auch in der begleitenden Formel selbst geltend
mache. Und so ist es auch.

Ausfallen dürfte es, daß die eben genannten Worte nicht,
wie dies bei den übrigen Sakramenten der Fall ist, die indika¬
tive, sondern nur eine dcprckatorische Form haben. Der
römische Katechismus führt folgende Gründe dafür an:
„Da dieses Sakrament außer der Verleihung der geistigen Gnade
auch den weitern Zweck hat, daß die Kranken von ihren Krank¬
heiten wiedcrgenesen, die Wiedergcnesungaber nicht immer erfolgt,
so wird es durch die deprekatorische Form deshalb vollzogen, da¬
mit wir von der Barmherzigkeit Gottes dasjenige erlangen, was
die Kraft des Sakramentes nicht allzeit (cormlanti et perpeluo
oicline) zu bewirken pflegt." 2) Die deprekatorische Form war
jedoch nicht ausschließlich im Gebrauche. Sehr viele Kirchen be¬
dienten sich vielmehr der indikativen: „Un§o oculos (um-es)
luo8 in nomine kstiis ele." Die meisten Scholastikerschreiben
sie dem heiligen Ambrosius zu, während Gregor I. der Ur¬
heber der deprekatorischen sein soll. 3)

1 ) Schmid, Liturgik, I. S. 454, wo verschiedene Formeln angegeben
werden.

2) Id. o. gu. 7.
3) Binterim, a. a. O. S. 340 ff.
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§ SI.

II. Die dem sakramentalen Akte vorausgehenden
Ceremonien.

1) Den Ritus dieses Sakramentes eröffnet der Friedens¬
wunsch: „kax Iniio llomui." „Der Friede sei mit diesem
Hause," worauf der Ministrant im Namen der Anwesenden ant¬

wortet: „6t Omnibus Imbitantilius in öS." „Und allen Bewohnern

desselben." Wie erhaben und zugleich wie ergreifend ist nicht dieser

Gruß! In dem Krankenhanse herrscht tiefe Trauer; der Kranke zit¬

tert bei dem Gedanken an den nahen Tod; die Angehörigen wei¬
nen wegen des bevorstehenden Verlustes. Wie ist da die Tröstung so

nothwendig! Gleichwie die gespaltene Erde nach Regen, so sehnen

sich alle Herzen nach Trost. Und siehe! ihre Sehnsucht soll ge¬
stillt werden. Denn es kommt der Priester und verkündet ihnen
im Namen Jesu Christi, des Friedenssürsten, den Frieden. Dieser

Wunsch ist uralt; denn er ist von Jesus Christus selbst vorge¬
schrieben. i) Hier und da wurde er noch mit einer Oration er¬
weitert.

2) Dem Friedenswunsche von Seiten des Priesters folgt die

Besprengung des Krankenzimmers mit Weihwasser,

welche mit einem angemessenen, jedoch nicht an allen' Orten

gleichen Gebete verbunden ist. Auch diese Ceremonie reicht bis

in das höchste Alterthum hinauf. Sie will andcuten, daß zur

Erlangung des heißersehnten Friedens der Thau der göttlichen
Gnade auf der einen und die Bußthränen der Reue auf der an¬

dern Seite unerläßliche Bedingungen seien. Das Haupthinderniß
für den Seelenfrieden bildet das Bewußtsein der Sünde. Ehe

diese ans der Brust hinausgestoßen, kann jener nicht wiederkehren.

Darum reiht sich sehr passend an die vorausgegangenen Cere-
monien

3) der Empfang des Bußsakramentes;

4) die Belehrung über die Bedeutung und Wirkung des

1) Matth. 10, 12.
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Sakramentes von Seiten des Priesters, verbunden mit der Auf¬

forderung an den Kranken zur Hoffnung und zum Vertrauen
auf Gott, i) In welcher Weise dieses zu geschehen habe, darüber

hat die Kirche keine Vorschrift erlassen, indem sie von jedem

Priester voraussetzt, daß er dazu eine Weise wähle, welche der
Bildungsstufe und der jeweiligen sittlichen Beschaffenheit des
Kranken am Meisten entspricht. Um diese Belehrung und Er¬

mahnung möglichst eindringlich zu machen, wurde im Mittelalter
der Kranke mit Asche bestreut und auf ein Bußkleid gelegt.

5) Nachdem der Priester hierauf die Versikeln und Respon-

sorien: „Unsere Hülfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und

Erde gemacht," und: „Der Herr sei mit euch, und mit deinem

Geiste," vorausgeschickt hat, spricht er mehrere, fromme Wünsche
für den Kranken und die übrigen Hausbewohner enthaltende,
Gebete. Sie lauten:

u. „O Herr Jesus Christus! mit dem Eintritte unserer

Niedrigkeit kehre in dieses Haus die ewige Glückseligkeit, die gött¬

liche Wohlfahrt, die heitere Freude, die fruchtbringende Liebe, die

dauernde Gesundheit ein; es fliehe von diesem Orte der Zutritt

der bösen Geister; es seien gegenwärtig die Engel des Friedens,

und es verlasse dieses Haus jede boshafte Zwietracht. Mache

groß, o Herr! deinen heiligen Namen über uns und segne unfern

Besuch; heilige den Eintritt unserer Niedrigkeit, der du heilig

und barmherzig bist, und lebst mit dem Vater und dem heiligen

Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."

b. „Laßt uns beten und unfern Herrn Jesum Christum bitten,

daß er seinen Segen über dieses Zimmer und über Alle, die

darin wohnen, ausgieße, und ihnen den guten Engel als Wächter

gebe, und sie durch die Betrachtung der Wunder seines Gesetzes

zu seinem Dienste tauglich mache; daß er alle feindseligen Mächte

von ihnen abkehre, sie von jeglicher Furcht und Verwirrung be¬

freie, und ste gesund in diesem Zimmer bewahre. Der mit dem

1) Kit. Korn.

2) Or<l. Hom. X. u. 35- bei iVleebillon, lVlns. ltsl. toin. 2- p. 115.
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Vater und dem heiligen Geiste lebt und regiert, Gott von Ewig¬

keit zn Ewigkeit. Amen."
o. „Erhöre uns, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger

Gott! und würdige dich, deinen heiligen Engel vom Himmel
herabzusendcn, der alle Bewohner dieses Hanfes bewache, pflege,

beschütze, besuche und vertheidige, dnrch Christus, unfern Herrn.
Amen."

6) Das allgemeine Sündenbeken ntniß, welches im

Namen des Kranken von dem Ministranten gesprochen wird.
Hierauf folgt

7) die Erfüllung der am Schluffe des Bekenntnisses vorge¬

tragenen Bitte um Vergebung durch die bekannten zwei Ge¬
bete: „Der Herr erbarme sich deiner u. s. w.," und: „Nachsicht,
Lossprechung u. s. w."

8) Das Gebet der Umstehenden für den Kranken.

Als Gebetsformular empfiehlt dazu das römische Ritual die

Bußpsalmen sammt der Litanei und einigen Gebeten. Die Litanei

ist die abgekürzte Allerheiligenlitanei. Sowohl diese, als auch

die ihr nachfolgenden Gebete haben einen auf den Kranken Be¬

zug nehmenden Inhalt, indem nach Anrufung der triumphireuden

Kirche für denselben Gott angefleht wird, er möge ihm die Ge¬

sundheit des Leibes und der Seele wiederschenken, Ergebung in

seinen Willen verleihen, alle Versuchungen von ihm fernhalten,

ihn mit Glauben, Hoffnung und Liebe ausrüste», im Todes¬

kampfe stärken und mit dem ewigen Leben belohnen. Diese Sitte

ist sehr alt. Es prägt sich darin so recht deutlich der Geist der
katholischen Kirche aus, der ein Geist der Gemeinschaft ist, weil

sie sich als Einen großen mystischen Leib betrachtet, in welchem

kein Glied leidet, ohne daß die übrigen mitleiden, und ihm mit

ihren Fürbitten zu Hülfe kommen.
Nachdem auf diese Weise der Kranke in jene Disposition

versetzt worden ist, welche zu einem würdigen und darum wirk¬

samen Empfang des Sakramentes erfordert wird, tritt der sakra¬

mentale Akt, die Salbung selber ein.
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8 92 .

III. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonien.

Hierhin gehören

l) die Händeauflegung von Seiten des Priesters.

Ihren Ursprung verdankt diese Ceremonie ohne Zweifel der Vor¬
schrift, welche Jesus Christus bei seinem Scheiden den Seinigen

in den Worten gab: „In meinem Namen werden sie den

Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund
werden." (Mark. >6, 18.) Ebendeshalb aber begegnen wir ihr

auch schon im höchsten Alterthum. Ihre Bedeutung anlangend, so

will sie dem Kranken sagen, daß er nun unter dem Schutze Gottes
stehe und darum guten Muthes sein solle. Das römische Ri¬
tual schreibt dafür folgende Gebete vor:

„Herr, erbarme dich unser! Christc, erbarme dich unser!

Herr, erbarme dich unser! Vater unser u. s. w. Rette deinen

Diener, der aus dich hofft. Sende ihm Hülfe, o Herr! von deinem

Heiligthum, und von Sion herab beschütze ihn! Sei ihm, o Herr!

ein Thurm der Stärke vor dem Angesichte des Feindes. Nichts

vermöge über ihn der Feind, und nichts wage ihm der Sohn
der Bosheit zu schaden. Herr! erhöre mein Gebet u. s. w."

„Lasset uns beten: Herr Gott! der du durch deinen Apostel

Jakobus gesprochen hast: Ist Jemand krank unter euch u. s. w.,

heile, wir bitten dich, unser Erlöser! durch die Gnade des hei¬
ligen Geistes die Schwächen dieses Kranken, heile seine Wunden,

verzeihe ihm die Sünden, und verbanne alle Schmerzen der
Seele und des Körpers von ihm, und gib ihm nach deiner
Barmherzigkeit innerlich und äußerlich die volle Gesundheit wie¬

der, auf daß er, durch die Hülfe deiner Barmherzigkeit wieder¬

hergestellt, seinen früheren Geschäften wiedergegeben werde, der
du mit dem Vater u. s. w."

„Siehe, o Herr! wir bitten dich, deinen durch die Krankheit

>eines Körpers erschöpften Diener an, und erquicke seine Seele

die du geschaffen hast, aus daß er, durch deine Züchtigungen
Fluck, Liturgik, r.
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gebessert, sich durch deine Hülfe gerettet fühle. Durch Christus
u. s. w."

„Heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott! der du,
mittelst der Ausgießung deiner Segeusgnade über die kranken
Körper, dein Geschöpf mit deiner reichen Liebe bewachest, höre
gnädig die Anrufung deines heiligen Namens und richte deinen
von der Krankheit befreiten und wiedcrgenesenen Diener mit dei¬
ner Rechten auf, stärke ihn mit deiner Kraft, beschütze ihn mit
deiner Macht und gib ihn mit der ersehnten Gesundheit deiner
Kirche wieder. Durch Christus, unser» Herrn. Amen."

2) Die Darreichung eines Kruzifixes. Wer diesen
Gebrauch eingeführt habe, und seit wann er bestehe, ist unbe¬
stimmt. Schon die dem heiligen Augustinuszugeschriebene Schrift:
„Von dem Besuche der Kranken" empfiehlt den Kranke», ein Kru¬
zifix zur Hand zu haben; sie weiß indessen noch nichts von einer
Darreichung desselben durch den Priester. Die älteste Spur hie¬
von findet sich in zwei über sechshundert Jahre alten Ordines
bei Martene. Der nächste Zweck dieser Darreichung bestand
darin, daß der Kranke es küssen und den Erlöser anbeten solle;
der entferntere war und ist unstreitig, den Kranken zu veranlassen,
baß er das Leiden Jesu Christi recht lebendig sich vergegenwär¬
tige, um einerseits dadurch zur Nachfolge Christi auf dem Wege
des Kreuzes sich zu ermuthigen, andererseits im Hinblicke auf den
Opfertod Christi der Stunde der Rechenschaft getrost entgcgen-
zugehen. Diesen Zweck deuten die Gebete an, welche der Priester
nach den obenerwähnten Ordines bei der Darreichung spricht;
denn er sagt: „Loee vullum salvatoris, gui te 8vi sanguinis
pretio, penclens in cruee, reclemit. ^clora 6t osoula, reeoAiio-
566 to oulpnbilem." „Siehe bas Angesicht deines Erlösers, der
dich für den Preis seines Blutes am Stamme des Kreuzes er¬
löset hat! Bete ihn an und küsse ihn, und erkenne dich als
Sünder;" oder: „Loco traten Mysterium recleinlionis »oslrae.
Celera et eonlitere reclemtorein." „Siehe, mein Bruder! das
Geheimniß unsrer Erlösung! Bete ihn an und bekenne ihn als

I) 0,(1. 2l. u. 22 .
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den Erlöser!" Das römische Ritual schreibt jedoch kein be¬

sonderes Gebet vor, sondern sagt nur, daß man das Kruzifix dem
Kranken darreichen solle, damit er es von Zeit zu Zeit anschauen

und küssen möge.
3) Der Schlnßsegen. Der Priester spricht denselben,

indem er mit der Hand, hier und da auch mit dem Ölgefäße,

oder mit dem Kruzifixe das Kreuzzeichen über den Kranken macht.

Wenn derselbe auch den einzelnen Worten nach an verschiedenen
Orten verschieden ist, so ist er in dem Wesen überall gleich, in¬

sofern der Priester Gottes Segen für den Kranken erfleht, aus
daß derselbe durch die Gnade des Sakramentes innerlich und

äußerlich, an Leib und an Seele gestärkt werden möge. Was

sein Alter betrifft, so kann zwar auch seine Entstehungszeit nicht

ermittelt werden, jedoch ist so viel gewiß, daß er sehr alt sei, da
die ältesten Ordines ihn bereits kennen. Hiezu kommt endlich

4) noch die Schlußermahnung des Priesters. Dieselbe

soll, wie das römische Ritual vorschreibt, den eigenthümlichen

Verhältnissen des Kranken angemessen sein. Ebendeshalb kann
aber auch keine bestimmte Form für dieselbe als maßgebend an¬

gegeben werden.

Vierter Artikel.
Die Priesterweihe.

8 »3.

Allgemeine Bemerkungen.

Die Priesterweihe ist dasjenige Sakrament, welches durch

die Händeauflegung und das Gebet, sowie durch mehrere andere
sichtbare Handlungen des Bischofs gewissen Personen die Voll¬

macht, die kirchlichen Ämter zu verwalten, sowie die Gnade, sie

recht zu verwalten, verleiht, oder welches mittelst gewisser sicht¬

barer Zeichen in die Stellvertretung Christi auf Erden einglie¬
dert. Diese Eingliederung prägt der Seele des Ordinirten einen

unauslöschlichen Charakter ein, weshalb die Priesterweihe

so wenig, wie die Taufe und Firmung, wiederholt werden kann.
18 *
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Obgleich weder die Zeit noch der Modus der göttlichen
Institution dieses Sakramentes in der heiligen Schrift nach¬
gewiesen werden kann, so kann doch dieselbe keinem Zweifel un¬
terliegen. Für ste spricht hauptsächlichder Umstand, daß die
Apostel durch Handauflegungund Gebet die dazu Vorberei¬
teten in den Dienst der Kirche eingeführt, und diesen Akten eine
Gnadenvermittelung zugeschrieben haben, wie aus folgenden Wor¬
ten erhellt: „Vernachläßige nicht die Gnadengabe in
dir, welche dir gegeben worden durch die Prophe¬
zeiung mit Handanslegung der Priester. ')" Diese
Überzeugung theilte auch die Kirche zu allen Zeiten, ?) wie ste denn
auch die Weihe ausdrücklich für ein Sakrament erklärt. 3)

Die Spendung dieses Sakramentes erfolgte zu allen Zeiten
durch den Bischof, was auch heute noch geschieht. Mit Recht.
Denn da dem Bischof die Obhut über die Kirche anvertraut ist,
so ziemt es sich auch, daß durch seine Vermittelung die Hierarchie
fortwährend sakramentalisch sich rcintegrire. Aber auch hier muß,
wie bei allen andern Sakramenten, zwischen gütiger (valilla) und
erlaubter (lioils) Spendung unterschiedenwerden. Valille kon-
ferirt dieses Sakrament ein jeder konsekrirte Bischof, lioite aber
nur ein solcher, welcher im Verbände mit der katholischen Kirche
steht, also weder exkommunizirt, noch suspendirt ist, und welcher
der zuständige Bischof des Ordinanden ist.

Bezüglich des Ordinanden wird gefordert, daß derselbe

1 ) männlichen Geschlechtes;

2) ein Glied der Kirche sei, also die Taufe empfangen habe;
3) daß er gefirmt sei;

1) 1 Tim. 4. >4. Lk. 2. Tim. 1 , 6.

2) 6onüt. Lpo8t. VIII. c. 46 . ^u^ust. lle bono consuA. c. 24 .
I.eo M. ep. g.

3 ) 6one. Tri 6. 8e88. XXIII. csn. 3 .: 8i 9UI8 clixemt, Oi'llinem
vel 8»cesm Oi-llinstionem non e88e veie et peoprie üLeimmentum
a Lkr. vom. i,i8titutum, s. 8.
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4) daß er seine Einwilligung dazu gegeben;

5 ) daß er im Stande der Gnade sich befinde;

6) daß er unbescholtenen Wandels;

7) frei von Irregularitäten sei.

Was insbesondere den letzten Punkt angeht, so versteht

man unter einer Irregularität einen Mangel, welcher den damit

Behafteten zum Empfange, resp. zur Ausübung der kirchlichen

Weihen zwar nicht unfähig macht, wohl aber daran hindert. Ihrem

Umfange nach unterscheidet man eine insssulgiiiag totalis,

welche vom Empfange aller, und partislm, welche nur von ge¬

wissen Weihen ausschließt; ihrer Dauer nach eine irrossulsritas

perpelua, wenn das Hinderniß die betreffende Person ohne Dis¬

pensation niemals verläßt, und eine irress. tempororio, wenn es

nur eine Zeitlang dauert; mit Rücksicht auf den Dispensa-

tionsbe fugten eine irress. mafor, von welcher nur der Papst,

und eine irress. minor, von welcher auch der Bischof dispensiren

kann; endlich ihrer Quelle nach eine irress. ex llelieto, welche in

einem Verbrechen, und eine irress. ex cteleeiu, welche in einem

sonstigen Mangel ihren Grund hat. Zu den Irregularitäten

ex clelieto gehören der Mißbrauch der Taufe, der Ordination,

eines Ordo, die Häresie, Tödtnng oder Verstümmlung; zu denen

ex cleleelu der Mangel gewisser geistiger Vermögen und der er¬

forderlichen wissenschaftlichen Ausbildung; der Mangel einer eh-

lichen Geburt und eines gnten Namens; körperliche Mängel, z. B.

Verunstaltung, Abgang eines zu den priesterlichen Verrichtungen

nothwendigen Gliedes oder Sinnes; der Mangel des kanonischen

Alters; die Bigamie, d. h. wenn Jemand successiv mit mehreren

Weibern verheirathet war; der Mangel der Sanstmuth und endlich

jener der Freiheit, was z. B. bei Sklaven und Leibeignen, Ver-

ehlichten n. s. w. der Fall ist. ^

Zu dem eigentlichen Sakramente der Weihe gelangt man nur

stufenweise. Der Grund davon liegt in der Wichtigkeit des

1) Man vergl. hierüber die ausführliche Darstellung bei Seitz: Katho¬

lische Kirchendisciplin in Ansehung der Verwaltung der Sakramente.
S. 200 — 244.
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geistlichen Standes. „Da der Dienst eines so heiligen Priester¬
thums," sagt das Concil von Trient, *) „in dieser Beziehung
eine göttliche Sache ist, so war es, damit dasselbe desto würdiger
und andächtigerverwaltet werden möchte, angemessen, daß in der
vollkommen geordneten Einrichtung der Kirche mehrere und ver¬
schiedene Stufen der Diener da seien, die pflichtgemäß dem Prie-
sterthume Dienste leisteten." Solcher Stufen, orllinss genannt,
zählte man von altersher sieben: die der Ostiarier, der Lek¬
toren, der Exorcisten, der Akoluthen, der Subdiako¬
nen, Diakonen und Priester, von denen die vier ersten die
niederen (orclinss minorss), die drei letzter» die höheren (or-
ciin68 inkstoi-68) genannt werden. Die erste Nachricht von ihrem
Vorhandensein gibt uns Papst Kornelius (o. 250.) in einem
Briefe an Fabian, Bischof von Antiochien. ?) Als Vorstufe für
alle ist die Tonsur oder die Abscheerung des Haupthaaresanzu¬
sehen, wodurch man unter die Zahl der Weihekandidatenausge¬
nommen wird.

Es ist unzweifelhaft,daß die Ordinationder Priester eine
sakramentaleKulthandlung sei; 3) wie viele von den übrigen Or-
dines aber an dem sakramentalenCharakter partizipiren, das hat
die Kirche unentschieden gelassen. Ziemlich allgemein ist die An¬
nahme, daß dieses noch bei dem Diakonate und Episkopate
der Fall sei. Zur Begründung derselben beruft man sich, und
gewiß mit Recht, auf die unläugbare Thatsache der göttlichen
Einsetzung des Episkopates, Presbyteratesund Diakonates, sowie
darauf, daß die Kirche grade diese drei Stufen als Bestandtheile
der göttlich instituirten Hierarchie bezeichnet. §) Was den Epis¬
kopat im Besonder» anlangt, so dürste der sakramentaleCha¬
rakter seiner Ordination kaum einem Zweifel mehr unterliegen,

1) 8e8s. XXIII. clo oril. csp. 2.
21 Luset». Hi8t. eccl. lib. VI. c. 43.
3) 6one. triä. I. o. esp. l. 3- 4. cs«. 4. 6st. koin. ?. II. c. 7.

qu. 7. 8qq.
41 6onc. tri 3. I. c. es«. 6.: 8i c>u>8 Zixerit, i« ecelesis non S88e

Iiiersreliisiu llivins orüinstione in8titutsin, cjuse con8tst ex epi-
8eop,8, presd^teris et ininistriü, s. 8.
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wenn man bedenkt, daß erst durch sie die volle geistliche Gewalt,
sowohl bezüglich der Gnadenspeudung, als auch der Lehre und
Jurisdiktion verliehen wird, indem sie thcils die Bcfugniß er-
theilt, alle Sakramente zu spenden und alle Benediktionenvor-
zunehme», theils jegliche lokale Beschränkung in Bezug ans das
prophetische und königliche Amt, wie sie noch bei dem Pricster-
thum besteht, aufhebt. Für den sakramentalen Charakter des
Diakonates spricht außer den obenerwähntenGründen unserer
Ansicht nach auch noch der Umstand, daß von jeher die Vornahme
eigentlich priesterlicher Funktionen, z. B. zu taufen, die Kommu¬
nion zu reichen und zu predigen, ihm gestattet waren.

Ebensowenigwie über den Umfang unseres Sakramentes hat
die Kirche sich auch über das gnadevcrmittelndeäußere Zeichen,
oder, um mit der Schule zu reden, über die Materie und
Form desselben bestimmt ausgesprochen. Daß die Händeauf-
kegung mit Gebet, wenn nicht ausschließlich, doch vorzugs¬
weise dazu gehöre, erhellt unzweifelhaft aus dem Umstande, daß
ihrer in der Schrift (i Tim. a, -1. Tit. 22.) ausdrücklichge¬
dacht wird, und daß sie auch zu allen Zeiten in der Kirche ge¬
braucht worden ist. Gehören aber nicht auch die Darreichung der
heiligen Gefäße und die damit verbundenen, bevollmächtigenden
Worte und die Salbung dazu? Der römische Katechis¬
mus i) ist dieser Ansicht. Hieraus hat sich die unter den Theo¬
logen ziemlich allgemeine Meinung gebildet, daß Beides, nämlich
die Händeauslegung mit Gebet einer- und die Darreichung der
heiligen Gefäße und die Salbung andererseits das gnadenver¬
mittelnde äußere Zeichen seien, so zwar, daß jene die allge¬
meine, diese dagegen die spezielle Befähigung und Ermäch¬
tigung zu den einzelnen Funktionen des Pricsterthums geben.
Und diese Ansicht haben auch wir unserer Darstellung zu Grunde
gelegt.

Die Zeit der Spendung unseres Sakramentes anlangend,
so ist die Verleihung der Tonsur an keine Zeit gebunden. Die
oiäines mmorös werden an den allgemeinen Ordinationstagen,

1) I>. II. e. 7. q». 10.
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aber auch an allen Sonn- und Feiertagen gespendet. Zur Er-
theilung der orciinos missoi'os sind die Quatembersamstage, der
Samstag vor dem Passionssonntage und der Charsamstag be¬
stimmte ^ Von der Einhaltung dieser Zeit können indessen die
Bischöfe im Nothfalle vermöge der Quinquennalendispensiren.
Die Konsekrationder Bischöfe kann an allen Sonn-, Feier- und
Aposteltagenvorgenommenwerden. ?) In Betreff der Tages¬
zeit ist zu bemerken, daß die Spendung des Vormittags und
zwar während der Feier der heiligen Messe stattfinden soll.

Darin, daß diese verschiedenen Oräines die Vorstufen zum
Priesterthume genannt wurden, liegt schon indirekte ausgesprochen,
daß sie nicht auf einmal, sondern nur in gewissen Zwischen¬
räumen (interstitia) verliehen werden sollen. Es liegen darüber
aber auch bestimmte kirchliche Vorschriften 3) vor, namentlich in
Bezug auf die Ertheilung der höheren Weihen, indem zwischen
den niederen und dem Subdiakonate,«) desgleichen zwischen je
zwei der höhern immer ein Kirchenjahr als Jnterstitium be¬
obachtet werden soll, während die Einhaltung von Jnterstitien bei
den niedern Weihen dem Ermessen des Bischofes anheimgegeben
ist. Sollte die Noth oder der Nutzen der Kirche die Nicht¬
beobachtung dieser Jnterstitien räthlich machen, so besitzt der Bi¬
schof die Dispeusationsbesugniß, die indessen nicht so weit ausge-

,) c->,,. 3. x.
2) 6an. I. V. I.XXV. kenecliot. XIV. 6 oii 8tit. In P08trenio §. 20.
3) 6onoil. Xlosen. I. csn. 2 . 8»iclie. 0 . IO- dreist. IV.

0 . 1 . 2 . Aurelian. III. c. 0. -lurel. V. c. 7. Lrsoksr.

1. 0 . 38. Trident. 8e88. XXIII. de retorm. 0 . it. 13- 14-

4) 60 ne. Ird. I. 0 . osp. il. Hi vero nonnisi >>08 t snnuin s
8U8ceptione postremi ^>adu8 minorum ordinuin sd 8»er 08 ordineü
proniovesntur, n>8i neoe88its8 aut ecolesise utilita8 judieio Lpi-
8copi sliud expo8eat.

5) 6onx. ^ r i d. I. e. 0 . 13. Vroinoti »6 8acruin 8ulicliseonatu8
ordinein, 81 per snnuin 8altein in eo non 8int ver8sti, sd altiorem
ß^rsäuw ni8i aliud Lp, 80 opo videatur, S8een(lere non permit-
tantur. 6. 14. Hi (kresb^tersndi) 8int, cpii non modo in Oia-
conatu scl ,ninu8 snnuin intexruin, ni8i sä eocle8ise utilitatein so
neee88itatem aliud Lpi8oopo videretur, min>8traverint sto.
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dehnt werden kann, daß an einem und demselben Tage zwei
heilige Weihen verliehen werden, i) Was die Kirche bewogen
habe, diese Borschriftenzu ertheilen, kann nicht lange zweifelhaft
bleiben. Sie will sich auf der einen Seite von dem Ernste des
Entschlusses, aus der andern von der Würdigkeit der Weihekandi¬
daten zum Priesterthumvergewissern. Wer mag ihr das ver¬
argen! Sie kommt damit aber auch zugleich einem göttlichen
Befehle nach, indem der Apostel Paulus gebietet, Niemandem vor¬
eilig die Hände aufzulegen. ?)

In Betreff des Ortes, wo die Ordination vorgcnommen
werden soll, lauten die kirchlichen Vorschriften dahin, daß derselbe
l. ein loous proprius, d. h. in der Diözese des weihenden Bi-
schofes gelegen; ?) i. ein locus saoor, der jedoch nur für die
höheren Weihen erfordert wird; und endlich 3. ein loous publi-
ous, d. h. wo möglich die Kathedrale oder die oeclesiu cli-
Aiiioi- 4) sei.

Indem wir nun zur Erklärung des Ordinationsritusüber¬
gehen, wolle» wir noch bemerken, daß wir, um Zusammenge¬
höriges nicht auf unnatürliche Weise zu trennen, zuerst die Vor¬
stufen zur Ordination, d. i. die Tonsur, hierauf die niederen
und zuletzt die höheren Weihen vornehmen werden. Am Schluffe
werden wir de» Ritus der bischöflichen Konsekration folgen lassen.

1) 6onc. Irid. I. c. c. 13. Duo sscri ordines non eodein Nie,
etisin reoularikus, eonlersntur, privile^üs »c indultis cpiidusvis
conee88i8 non abstsntibus ljuibuseuncpie.

2) I Tim. 5, 22 .
3) Ooneil. Xntiocb. c. 22. 6»». spost. c. 35. die <>ui8

üpi8copu8 sudest extrs 8u»8 lines kseere ordiustiones in urbibus
et ps^is ei non 8ubjscti8.

4) Don eil. I'rid. 8e88. XXIII. de rsforni. e. 8- Ordinntiones
8seiorum ordinuin 8tstuti8 s jure temporibu8 sc in ostbedrsli
eeele8is . . . publice celebrentur; 8i sutein in slio clioeee8i8 loco,
prsesenti olero loci, di^nior, ljnsntuin tieri potest, sdestur ev-
vlesis.
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K !)4.

l. Ritus für die Ertheilung der Tonsur.

Wie jeder andere zur Ordination gehörige Akt, so findet
auch die Ertheilung der Tonsur bei dem heiligen Meßopfer statt.

Ihr geht folgende Einleitung voran. Nachdem der Bischof das

Staffelgebet, den Introitus und das Kyrie gebetet, fordert der

Archidiakon die Weihekandidaten auf, herzuzutreten: „^ceellant
omnes, gui oi-sünanlii sunt." Haben sich diese in einem Halb¬

kreise um den Altar aufgestellt, so fragt er, ob alle das Sakra¬

ment der Firmung empfangen. Verneint einer diese Frage, so

wird er sogleich vom Bischof gesinnt. Nachdem der Archidiakon

hierauf denen, welche als iirvAulures zu dem Empfange der Or¬
dination herzuzutreten sich unterfangen sollten, die Exkommuni¬

kation angedroht hat, wird zur Ertheilung der Tonsur vorange¬
schritten. Die Weihekandidaten knieen, nachdem sie den nament¬

lichen Aufruf mit „nclsum" beantwortet haben, mit dem Chorrocke

ans dem linken Arme, und einer brennenden Kerze in der rechten
Hand, vor dem Bischöfe nieder, welcher, nachdem er einige Ver-

sikel» und Responsorien als Einleitung voransgeschickt, folgendes
Gebet für sie spricht: „Lasset uns, theuerste Brüder! unfern
Herrn Jesus Christus für diese seine Diener, welche aus Liebe

zu ihm zur Ablegung ihres Haupthaares herzneilen, bitten, auf

daß er ihnen den heiligen Geist gebe, der das Gewand der Re¬

ligion in ihnen für immer bewahren und ihre Herzen vor der

Welt und ihrer Lust schützen möge, aus daß mit der Veränderung

im Äußern die Rechte desjenigen ihnen das Wachsthum in der

Tugend verleihe und ihre Angen von der geistigen und mensch¬
lichen Blindheit befreie und ihnen das Licht der ewigen Gnade

ertheilc, welcher lebt" u. s. w. — Nach diesem Gebete ergreift
der Bischof eine Schcere und schneidet damit die Haupthaare auf

der Stirne, am Hinterhaupte, an den beiden Ohren und in der

Mitte des Kopfes ab. Während dieser Handlung spricht der Kan¬
didat die bedeutungsvollen Worte: „Der Herr ist mein Erb-

theil und mein Kelch; du bist es, der mir mein Erbe
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wieder zurück gibt." Ps. >5, 5. Nach vollendeter Ceremonie
betet der Bischof: „Lasset uns beten! Gib, wir bitten dich, all¬

mächtiger Gott! daß diese deine Diener, die eben das Haupt¬

haar aus Liebe zu Gott abgelegt, in deiner Liebe allzeit ver¬

harren und daß du sie ohne Makel erhalten mögest. Durch
Christum, unfern Herrn!" Hat der Bischof geendigt, so fährt
der Chor fort: „Diese werden von dem Herrn Segen und Barm¬

herzigkeit von Gott erlangen; denn sie sind ein Geschlecht, das den
Herrn sucht." Dieser Antiphone folgt dann der 23ste Psalm: „Des

Herrn ist die Erde, und ihr Reichthum" n. s. w., worin die künf¬

tige Herrlichkeit derjenigen mit lebendigen Farbe» geschildert wird,
welche hienieden ihr Herz und ihre Hände unbefleckt erhalten

haben. Da nun die Wcihekandidaten soeben hiezu sich entschlossen,
so erscheint der Psalm als ein Ausdruck heiliger Freude, welche
die Gemeinde darob empfindet.

Die Weihekandidateu haben sich durch die Annahme der

Tonsur feierlich von der Welt losgesagt und dem Herrn zu eigen

gegeben. Gleichwie sie nun hiemit die weltliche Gesinnung abge¬

legt, so legen sie jetzt auch deren Ausdruck, die weltliche Klei¬

dung, ab und empfangen statt ihrer knicend aus der Hand des
Bischofs das geistliche Kleid, den Chorrock, der eine verkürzte

Alba ist. Bei seiner Überreichung spricht der Bischof folgende
Gebete: „O Herr! erhöre unsere Bitten, und segne diese deine

Diener, denen wir in deinem heiligen Namen das Gewand der

heiligen Religion anlegen, damit sie durch deine Gnade in deiner
Kirche fromm verharren und das ewige Leben empfangen. Amen."

„Der Herr ziehe dir den neuen Menschen an, der nach Gott ge¬
schaffen ist in Gerechtigkeit und heiliger Wahrheit!" „Laßt uns

beten! Allmächtiger, ewiger Gott! vergib uns unsere Sünden

und reinige diese deine Diener von aller Sklaverei der weltlichen
Kleidung, damit sie, während sie die Schmach der weltlichen

Kleidung ablegen, deine Gnade allzeit genießen; damit sie, sowie

wir sie deine Krone auf ihren Häuptern tragen lassen, mit deiner

Hülfe in ihren Herzen nach deiner ewigen Erbschaft trachten, der
du lebst u. s. w." Schließlich ermahnt der Bischof die Ton-

surirten noch, daß sie nie vergessen möchten, was sie heute
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geworden; daß sie nicht durch eigene Schuld die klerikalischen
Vorrechte verscherzen; daß sie allzeit durch eine ehrbare Kleidung,

gute Sitten und Werke Gott zu gefallen trachten möchten.
Dies der Ritus der Tonsur-Verleihung in der abend¬

ländischen Kirche. Jener der morgenländischen Kirche ist

etwas kürzer, indem der Bischof während der Ceremonie des Ab-
scheercns nur die Worte: „Im Namen des Vaters u. s. w."

spricht, worauf die Umstehenden mit „Amen" antworten. *)

Ist die Tonsur auch nicht, wie Gregor von Tours ?)

behauptet, apostolischen Ursprungs, so darf ihr doch ein hohes

Alter nicht abgesprochen werden. Ihre Entstehung verdankt sie

dem Mönchthum, wie Pseudodionysius 3) bezeugt, von dem

sie die Weltgeistlichcn schon sehr frühe angenommen haben; denn
zur Zeit des Pseudodionys §) und Isidor von Sevilla §)

war sie bereits allgemein im Gebrauche.

Was ihre Form angeht, so war dieselbe nicht überall gleich.

Man unterschied drei Arten, deren jede auf einen Apostel zu¬
rückgeführt wurde: die Tonsur des heiligen Petrus, die des

heiligen Paulus und jene des heiligen Jakobus. Die erstere,

vorzugsweise im Abendlands gebräuchlich, bestand darin, daß ent¬

weder der ganze Obertheil des Kopfes bis auf einen, den untern
Theil umgebenden, Kranz, wie bei den Mönchen, oder nur der

Scheitel, wie bei den Weltgeistlichen, geschoren ward. Die
zweite, die im Oriente üblich ist, besteht darin, daß alle

Haare abgeschoren werden; die dritte endlich darin, daß nur der

Vordertheil bis zu den beiden Ohren geschoren wird. Sie war
in Irland eingeführt.

1) 6 nur, LuclioloA. p. 233.

2) Oe »lor. lVIart. l. 28- Die apost. Konstitutionen kennen sie noch nicht:

sie verbieten nur, bas Haar nicht wachsen z» lasten, zu scheiteln, zu

färben u. s. w. Oil>. I. c. 4. 65. Hieran, connnent. in Lr. e. 44.

6one. 6nrtli. a. 398- e. 44. ^

3) Oe eocl. liier, eap. 6.

4) O. e.

5) Oe eeel. olk. I. 4.
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Die Bedeutung der Tonsur erhellt aus den Gebeten,
welche der Bischof bei ihrer Verleihung spricht. Indem der
Weihekandidatohne Widerstreben das Haupthaar sich abschneiden
läßt, legt er das tatsächliche Bekenntniß ab, daß er entschlossen
sei, auf Alles, worauf die Welt ein Gewicht legt, ') verzichten
und nur dem Herrn leben zu wollen; wie er dies denn auch
selbst ausspricht, wenn er sagt: „Dominus pars Imoi-oclilatis mono
ot ooliois moi." Das gottgeweihteLeben aber führt durch dor¬
nenvolle Pfade. Auf ihnen ist der Herr uns vorangewandelt.
Damit nun der Weihekandidatdieses Vorbild nie aus dem Auge
verliere, damit er an ihm in den schweren Stunden des Le¬
bens sich ermuthige, so erhält die Tonsur die Form eines Kran¬
zes, als ein Sinnbild der Dornenkrone Christi. Doch nicht blos
zur Ermuthigung,das Sinnbild der Dornenkrone ist auch sein
Ruhm von nun an, weil er weiß, daß er dadurch seinem Herrn
und Meister ähnlich wird. ?) Die runde Form kann aber auch
als ein Zeichen der königlichen Würde angesehen werden, welche
besonders denen zukommt, die in den Dienst des Herrn berufen
worden sind. 3) Der römische Katechismus findet außer-

1) Ost. No in. ?. II. e. 7. qu. 14. Non äo8unt, Hui sxternsruin
rerum eontemptionem snimiljue sb omnibus Inimsnis o»ris vscui-
tstem äeclsrsri putent, quoä cspilli, supervsesneum yuiääsm in
corpore, tonäesntur.

2 ) 6 st. Nom. I. e. krimum sutem oinniuln, terunt, ^postolornm
Nrincipem esin eonsuetuäinem inäuxisüe sä memorism ooronse,
cjuae ex 8pin>8 contexts 8»Ivstori8 nostri cspiti kuit imposits, nt,
kjuoä iinpii sä OIn ist! iAnominism et crueistum excoAitsrunt, eo
-Ipo8toli sä äeeus et ^lorism uterentur simulcjne 8iA>iit!osrent,
cursnäuni e88e s ministris Leclesise, nt omnibus in relius Oliristi
Domini no8tri 8peciem et ÜAursm ^ersnt.

3) 6st. Nom. I. o. NonnuIIi stlerunt, Iise nots re^ism äi^nitstem
äeclsrsri, quse Ü8 msxime, cjui in 8ortem Domini voesti 8unt,
viäetur convenire. Euoä enim ketrus ^p 08 tolus tiäsli populo
tribuiti »Vo8 xenus electum, re^sle ssoeräotium,
Kens ssnets,« peeuliar! c^usäsm et ms^is propris rstione sä
eeelesisstieos mini8tro8 pertinere tscils intelli^imus.



286

dem in der runden Form der Tonsur noch eine Mahnung an die
Weihekandidaten, sich stets eines vollkommenen Lebens zu be¬
fleißigen, weil der Cirkcl unter allen mathematischen Figuren die
vollkommenste sei.

Zu der Tonsur des Hauptes kam hie und da auch noch
jene des Bartes, wofür sowohl das römische Pontifikale,
als auch das Euchologium der Griechen einen eignen Ritus
enthält. Dieselbe ist, wenigstens bei uns, nicht mehr üblich. Ihre
Bedeutung ist im Wesentlichen die nämliche, wie jene der Tonsur des
Hauptes. Die Nestoriauer umgürten auch die Lenden der Weihe¬
kandidaten noch mit einem Gürtel, Cingulum, um anzudeuten, daß
der Geistliche die Tugend der Keuschheit üben müsse.

8 i>5.

II. Die niederen Weihen.

1. Ritus für die Ertheilung des Ostiariates.
Durch die Tonsur sind die Weihekandidatenin den geistlichen

Stand ausgenommen worden. Von nun an steigen sie auf den
einzelnen Stufen zu dem Heiligthume selbst hinan. Die erste
bildet das Ostiariat (orclo ostiariorum),für dessen Verleihung
folgender Ritus vorgeschrieben ist.

Nachdem der Bischof die erste Oration und Lektion der
Quatembersamstagsmessegesungen, ruft der Archidiakon:„Die¬
jenigen, welche das Amt der Ostiarier empfangen sollen, mögen
herzutreten." Sodann ruft er jeden einzelnen Ordinanden nament¬
lich auf, woraus dieselben mit „uclsum" antworten, und mit einem
Chorrocke angcthan und eine Kerze in der Rechten haltend, vor¬
treten und vor dem Bischose sich auf die Kniee niederwerfen. Der
Bischof hält hierauf eine Anrede an sie, worin er ihnen die dem
Ostiarier obliegenden Pflichten an's Herz legt. Sie lautet also:
„Theuerste Söhne! indem ihr das Amt der Pförtner übernehmen

1) 6»t. kam. I. o. Non 6k8unt, rjui perksotioris vitse prokegsioiiem

L eleiiei8 8u8eeptsm oireuli tiAurs, ljuse omnium perkect>88iinll
L8t, 8iAnitie»ri ex>8timent.



wollet, sehet zu, was euch in dem Hanse Gottes zu thun obliegt.

Der Pförtner muß läuten und schellen; die Kirche und das Sa-

krarium öffnen; dem Prediger das Buch aufschlagen. Sorget
dafür, daß nichts von dem, was in der Kirche sich befindet, durch

eure Nachläßigkeit zu Grunde gehe; daß ihr zu den bestimmten
Stunden den Gläubigen das Haus Gottes öffnet, den Ungläu¬

bigen dagegen allzeit verschließet. Seid darauf bedacht, daß ihr,
sowie ihr mit den körperlichem Schlüsseln die sichtbare Kirche öff¬
net und schließet, ebenso auch durch euer Wort und Beispiel das

unsichtbare Haus Gottes, die Herzen der Gläubigen nämlich,
dem Teufel zuschließet und Gott öffnet, damit sie die göttlichen

Worte, die sie vernommen, im Herzen bewahren und in der That

ausführen, wozu euch der Herr mit seiner Barmherzigkeit helfen

möge." Die Pforten sowohl des sichtbaren, als des unsicht¬
baren, des leiblichen und des geistigen Gotteshauses zu öffnen

und zu schließen, sowie über das Besttzthum des einen und des
andern sorgfältig zu wachen, das ist also die ebenso schöne, als
erhabene Mission der Ostiarier.

Nicht sobald hat der Bischof die Bedeutung dieses Amtes
erklärt, als er auch die sichtbaren Zeichen desselben den Betref¬

fenden überreicht, und ihnen darin das Amt selbst überträgt.
Jene sichtbaren Zeichen sind aber die Kirchenschlüssel, bei

deren Darreichung der Bischof spricht: „Handelt so, daß ihr

Rechenschaft über jene Dinge geben könnet, welche mit diesen
Schlüsseln verschlossen werden." Hierauf führt der Archidiakon

die Geweihten an diejenigen Orte der Kirche, wo sie ihr Amt zu
verwalten haben; zuerst zur Kirchenthüre, die sie öffnen und

schließen, und dann an das Glockenseil, an dem sie einige Züge
thun müssen.

Den Schluß des Ritus bilden zwei Gebete des Bischofs,
in deren erstem er die Anwesenden auffordert, ans die Ordinirten

den Schutz Gottes herabzuflehen, damit sie ihr Amt zum Heile

der Kirche und zu ihrem eignen verwalten mögen; in deren
zweitem er eine Bitte zu dem nämlichen Zwecke an Gott un¬

mittelbar richtet. Sie lauten also: „Theuerste Brüder! laßt

uns Gott, den allmächtigen Vater, demüthig bitten, daß er
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diese seine Diener, welche er zu dem Amte der Pförtner zu be¬
rufen sich gewürdiget hat, segnen möge, auf daß sie Tag und
Nacht die gewissenhafteste Sorge auf das Haus Gottes und die
Beobachtungder zum Gottesdienste festgesetzten Stunden verwen¬
den, wozu sie unser Herr Jesus Christus, der mit demselben lebt
und regiert, stärken wolle." „Heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott! verleihe diesen deinen Dienern deinen Segen zu
dem Amte der Pförtner, damit sie unter den Thürhütern der
Kirche deinem Dienste obliegen und dereinst unter deinen Aus¬
erwählten den ewigen Lohn empfangen mögen. Durch den Herrn
u. s. w." Nach Beendigung dieser Gebete kehren die Geweihten
wieder an ihre Plätze zurück.

Was das Alter dieses Ritus angeht, so kennt denselben
seinen wesentlichen Bestandtheilen nach schon die im Jahre 398
zu Karthago gehaltene Synode, indem dort die Übergabe der
Schlüssel als Symbol des verliehenen Amtes vorgeschrieben wird.
Für die dabei üblichen Orationen, sowie für die Ceremonie des
Öffnens und Schließens der Kirchenthüre zeugen schon die älte¬
sten Pontifikalien. Die Ceremonie des Läutens dagegen ist jün-
gern Ursprunges, da sic kaum über 600 Jahre alt ist.

8 96.

2. Ritus für die Ertheilung des Lektorates.

Auf das Amt der Ostiarier folgt jenes der Lektoren oder
der Vorleser. Nachdem der Archidiakon den Ostiariern heranzu¬
treten befohlen, beginnt der Bischof auch diesen Ritus mit einer
Belehrung, indem er spricht: „Theuerste Söhne! nachdem ihr
auserwählt worden seid, in dem Hause unsers Gottes Vorleser zu
sein, so verstehet und erfüllet euer Amt. Denn Gott ist mächtig,
daß er in euch die Gnade der ewigen Vollkommenheit vermehre.
Ein Vorleser muß nämlich bas lesen, worüber der Bischof pre¬
digt, die Lektionen singen und das Brod, sowie alle neuen Früchte
segnen. Bemühet euch daher, das Wort Gottes, d. i. die heiligen

1) Schmid a. a. O. III. S. 253 -
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Lesungen, langsam und deutlich zum Verständlich und zur Erbauung

der Gläubigen ohne alle Fälschung vorzutragen, damit nicht die
Wahrheit der göttlichen Lesungen durch euere Nachläßigkeit ihren
Zweck bei den Zuhörern verfehle. Was ihr aber mit dem Munde

leset, das glaubet mit dem Herzen, und das übet im Werke, da¬

mit ihr eure Zuhörer zugleich auch durch euer Beispiel belehren
könnet. So oft ihr aber leset, sollet ihr au einer erhabenen

Stelle der Kirche stehen, damit ihr von Allen gehört werdet, und
eure körperliche Stellung euch an eure Pflicht, auf einer hohen

Tugendstufe zu stehen, erinnere, so zwar, daß ihr Allen, von
denen ihr gehört und gesehen werdet, ein Vorbild des himmlischen

Lebens gewähret, wozu euch Gott mit seiner Gnade helfen wolle."
Doppelter Art soll hiernach das Amt des Lektors in der Ge¬

meinde sein; einmal die heilige Schrift in den gottesdienstlichen

Versammlungen vorzulese», und daun auch das Vorgelesene in seinem
Leben zu verwirklichen und dadurch den Gläubigen mit einem
guten Beispiele voranzuleuchten, oder mit dem Munde und mit

der That das göttliche Wort vorzulescn. In Wahrheit ein ehr¬
würdiges Amt! Hierauf folgt die Übergabe des Ordo durch
die Darreichung des Lektionariums, d. i. jenes Buches,

worin die zur Vorlesung bei dem Gottesdienste bestimmten bi¬
blischen Abschnitte enthalten sind. Während die Ordinanden das¬
selbe mit der rechten Hand berühre», spricht der Bischof: „Neh¬

met es hin und seid Vorleser des göttlichen Wortes! Erfüllet
ihr euer Amt getreu und mit Nutzen, dann werdet ihr den Lohn

derjenigen empfangen, welche von Anfang an das Wort Gottes

gut verwaltet haben."

Dem Drange seiner väterlichen Liebe folgend, beschließt der
Bischof den Ritus mit folgenden zwei Gebeten:

1) „Lasset uns, theuerste Brüder! Gott, den allmächtigen

Vater, bitten, daß er über diese seine Diener, welche er zum
Amte der Vorleser anzunehmen sich gewürdigt hat, gnädig seinen
Segen ausgießen möge, damit sie, was in der Kirche Gottes
vorzulesen ist, langsam lesen und durch ihre Werke üben. Durch
den Herrn u. s. w."

2) „Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott! segne

Fiuck, Liturgik, l. 19



diese deine Diener zu dem Amte der Vorleser, damit sie durch

häufige Übung in den Lesungen dafür befähigt seien, und spre¬
chen, was zu thun, und das Gesprochene auch im Werke verrich¬
ten, aus daß sie in Beiden, durch das Beispiel ihrer Heiligkeit

deiner heiligen Kirche zum Segen gereichen. Durch den Herrn

u. s. w."
Von dem Alter dieses Ritus gilt dasselbe, -was vorhin

über jenes des Ostiariates bemerkt worden. Abweichend hie¬
von ist der Ritus der orientalischen Kirche theils dadurch, daß

er sich unmittelbar an die Verleihung der Tonsur anreiht, theils

durch die anderweitigen Ceremonien. Der Bischof spricht näm¬
lich vier Orationen, von denen er die erste und dritte nach Osten,

die zweite und vierte nach Westen gerichtet, betet. Während

der zwei letzten berührt er den Weihekandidaten an den Schläfen.
Hieraus reicht er demselben das Evangelienbuch, mit dem er vor

den Altar und zu dem Bischöfe und den Anwesenden tritt, um sie

zu küssen. Den Beschluß macht eine Ermahnung des Bischofs.

8 97 -

3. Ritus für die Ertheilung des Exorzistates.

Nach der bekannten Einleitung hebt auch dieser Ritus mit

einer bischöflichen Belehrung über die Bedeutung dieses Ordo

und einer Ermahnung, denselben im Geiste der Kirche zu ver¬
walten, an. „Theuerste Söhne! die ihr zu dem Amte der Be¬

schwörer ordinirt werden sollet, ihr müsset auch verstehen, was ihr

übernehmet. Ein Exorzist soll die Dämonen verscheuchen, und dem

Volke sagen, daß, wer nicht mitkommunizirt, sich entferne; desgleichen

bei dem heiligen Dienste Wasser eingießen. Ihr empfanget daher die
Gewalt, den Besessenen die Hände aufzulegen. Durch die Hände¬

auflegung werden mit der Gnade des heiligen Geistes und den

Beschwörungsworten die unreinen Geister von den besessenen
Körpern vertrieben. Seid daher bemüht, daß ihr, sowie ihr aus
den Körpern Anderer die Dämonen austreibt, ebenso aus euern

Seelen und Leibern jede Unreinigkeit und Bosheit hinausstoßet,

auf daß ihr jenen nicht zur Beute werdet, die ihr mittelst eueres
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Dienstes von Andern verscheuchet! Lernet durch euer Amt den
Lastern gebieten, damit der Feind nicht in euern Sitten etwas
sein Eigen nennen könne. Denn ihr werdet erst dann den Da»
monen in Andern mit Erfolg gebieten, wenn ihr zuvor in euch
selbst die vielgestaltigeBosheit überwindet, was euch Gott durch
seinen heiligen Geist verleihen wolle."

Die Verleihung des Ordos erfolgt durch die Darreichung
des Exorzismenbuches, welches der Exorzist zu berühren
hat, und durch die Worte: „Empfanget es, präget es euerm Ge¬
dächtnisse ein und habet die Gewalt, die Hände den Besessenen,
seien es nun Getaufte oder Katechumencn, anfzulegen." Diesen
Modus der Übergabe schreibt schon die Synode von Kar¬
thago ') im Jahre 398 vor. Zum Schlüsse folgen wieder zwei
Orationen, die mulatis inntnnclis den bei dem Ostiariat und
Lektorat angeführten gleich sind und schon von den ältesten Pon-
tifikalien mitgetheilt werden.

Der eben beschriebeneRitus verleiht also den Weihekandidaten
die Gewalt, mittelst Händcauflegung die Besessenenzn heilen.
Seine Entstehung verdankt dieser Ordo dem Vorgänge Jesu,
welcher nach der Wahl der zwölf Apostel diesen die Gewalt über
die unreinen Geister ertheilte. ?)

8 98.

4. Ritus für die Ertheilung des Akoluthatcs.

Unter den niederen Weihen nimmt der Ordo der Akoluthen
(von clxvxooAos svon — Begleiter, Diener) die letzte
Stelle ein. Seine Spendung erfolgt nach der Beendigung der
vierten Epistel in der Quatembersamstags-Messeund beginnt nach
den mchrerwähntenEinleitungenebenfalls mit einer Anrede an
die Weihekandidatcn folgenden Inhaltes: „ Thenerste Söhne!
im Begriffe stehend, das Amt der Akoluthen (Altardiener) anzu¬
treten, erwäget, was ihr übernehmet. Ein Akoluth muß den

1) 0. 7.
2) Matth. I«, I. Mark. 3, IS. Luk. 9, I.

19 *
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Leuchter tragen, die Lichter der Kirche anzünden, Wein und
Wasser für die Eucharistie reichen. Bemühet euch, das übernom¬
mene Amt auch würdig zu verwalten! Denn ihr könnet Gott

nicht gefallen, wenn ihr zwar mit euer» Händen Gott das Licht
vorantraget, dagegen mit euer» Werken der Finsternis dienet und
dadurch Andern ein schlechtes Beispiel gebet. »Es leuchte viel¬

mehr,« wie die Wahrheit sagt, »euer Licht vor den Menschen,

daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der i»i

Himmel ist;« und wie der Apostel Paulus sagt: »In Mitten
eines schlechten nnd verkehrten Volkes leuchtet wie Lichter in der

Welt, festhaltend an dem Worte des Lebens. Es seien daher

eure Lenden umgürtet nnd brennende Fackeln in euern Händen,
damit ihr Kinder des Lichtes seid. Leget ab die Werke der Fin¬

sterniß und ziehet an die Waffen des Lichtes; ihr wäret ehmals
Finsterniß, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als
Kinder des Lichtes!« Was das aber für ein Licht sei, worauf der

Apostel ein so großes Gewicht legt, zeigt er selber, wenn er hin¬

zufügt: »Die Frucht des Lichtes zeigt sich in jeder Güte, Ge¬

rechtigkeit und Wahrheit.« Seid daher eifrig in aller Gerechtig¬
keit, Güte und Wahrheit, damit ihr sowohl euch, als Andere und

die Kirche Gottes erleuchtet! Denn ihr werdet nur dann bei

dem Opfer Gottes aus würdige Weise Wein und Wasser dar¬

reichen, wenn ihr euch selbst durch ein keusches Leben nnd gute

Werke Gott zum Opfer darbringet, wozu euch Gott mit seiner

Barmherzigkeit verhelfen wolle."
Sobald die Weihekandidaten mit den Obliegenheiten ihres

Amtes und den daran sich knüpfenden moralischen Verpflichtungen

bekannt gemacht worden sind, erfolgt die Verleihung des Ordo

selbst durch die Darreichung der Geräthschaften, womit derselbe
verwaltet wird, unter entsprechenden Worten. Zuerst reicht der

Bischof einen Leuchter mit einer ausgelöschten Kerze, welche die
Weihekandidatcn nach der Reihe berühren, und spricht: „Nehmet

hin den Leuchter sammt der Kerze und wisset, daß es euer Geschäft

sei, die Lichter der Kirche anzuzünden, im Namen des Herrn."
(Die Anwesenden antworten mit „Amen".) Hierauf ergreift er

ein leeres Gefäß oder Kännchen, welches gleichfalls Alle
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berühren, und spricht: „Empfangetdas Gefäß, welches bestimmt
ist zur Darreichung von Wein und Wasser behufs der Eucharistie
des Blutes Christi, im Namen des Herrn." sNntwort: „Amen.") *)
Die Übergabe des fraglichen Ordo in der eben beschriebenen
Weise ist sehr alt, da auch ihn bereits die Svnvde von Kar¬
thago 398 vvrschreibt. -)

Hieraus folgen mehrere Gebete, vier an der Zahl, in welchen
der Bischof wieder theils die Anwesenden zn Fürbitten für die
Geweihten änsfvrdert, theils seine eignen selbst Gott vorträgt.
Sie lauten also:

1) „Theucrste Brüder! lasset uns Gott, den allmächtigen Vater,
flehentlich bitten, daß er diese seine Diener in dem Ordo der Ako-
lnthen segnen wolle, damit sie, während sie das sichtbare Licht in
ihren Händen tragen, auch ein geistiges Licht durch ihre Sitten
verbreiten, wozu sie die Gnade unsers Herrn Jesu Christi unter¬
stützen wolle n. s. w."

2) „Lasset uns beten! Heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott! der du durch JesnS Christus, unfern Herrn, und
durch dessen Apostel das Licht deiner Klarheit in diese Welt ge¬
sendet und zugegeben hast, daß jener zur Vernichtung der Hand¬
schrift unscrS Todes an den Kreuzesstammangeheftet werde, und
daß Blut und Wasser ans seiner Seite für das Heil des Men¬
schengeschlechtes fließe, segne diese deine Diener zu dem Amte
der Akoluthcn,daß sie gewissenhaftan deinen heiligen Altären
ihren Dienst verrichten, um das Licht der Kirche anzuzünden, für
die Bereitung des Blutes Christi bei der Darbringung der Eu¬
charistie Wein und Wasser zu reichen! Entzünde, o Herr, ihre Her¬
zen, damit sic deine Gnade lieben, und von dem Angesichte deiner
Herrlichkeit erleuchtet, dir gewissenhaft in deiner Kirche dienen!"

3) „Lasset uns beten! Heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott! der du Moses und Aaron befohlen hast, Leuchter
in dem heiligen Zelte anznzünden, segne diese deine Diener, daß
sie in deiner Kirche Akoluthen seien!"

1) kontik. ko III.

2 ) 0 . 6 .
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4) „Allmächtiger, ewiger Gott! du Quelle des Lichtes und

Ursprung aller Güter, der du durch deinen Sohn Jesus Christus,
das wahre Lickt, die Welt erleuchtet und durch das Geheinmiß
seines Leidens erlöset hast, segne diese deine Diener, welche, wir

zu dem Amte der Akolnthen weihen, und für welche wir deine
Barmherzigkeit aufleheu, daß du ihre Seelen sowohl mit dem
Lichte der Erkcimtniß erleuchtest, als auch mit dem Thaue deiner

Liebe befeuchtest, damit sie ihren Dienst mit deiner Gnade so

verwalten, daß sie zu der ewigen Belohnung zu gelangen ver¬
dienen. "

Auch diese Orationen sind sehr alt, wurden indessen nicht

überall mit einander verbunden, so daß in manchen Pontifikalien

nur die erste und dritte, in andern die zweite und vierte Vor¬

kommen. Da die Tonsur und die niedern Weihen heutzutage in

einer und derselben Messe verliehen zu werden pflegen, so folgt

ein gemeinsamer Schluß, der in der nochmaligen Ermahnung zu

einem heiligen Leben und in der Aufforderung, die sieben Buß¬

psalmen mit den Litaneien, Versikeln und Orationen zu beten,

besteht. Dieser Schluß fehlt in den älteren Pontifikalbüchern.

Der Zweck ist, das Gefühl der Unwürdigkeit wach zu erhalten,

und zu inbrünstigem Gebete um die Gnade Gottes anznspornen.

8 99 .

III. Die höheren Weihen.

1. Ritus für die Ertheilung des Subdiakonates.

Hat der Bischof nach Ertheilung des Akoluthates das Gra¬
duate resp. Allelujah und die fünfte Oration mit ihrer Lektion

gebetet, so schreitet er zur Ertheilung des Subdiakonates voran.

Nachdem die Kandidaten, welche diesen Ordo empfangen wollen,
wieder namentlich aufgerufen worden, und ihre Anwesenheit mit

„^äsum" bezeugt haben, treten sie, angethan mit Amiktus, Albe

und Cingulum, in der rechten Hand eine Kerze, in der linken

den Manipel und das Meßgewand haltend, vor den Bischof hin,

welcher in einer kurzen Anrede sie auf die hohe Bedeutung ihres
Schrittes aufmerksam macht, und jeden, der keinen Beruf in sich
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süblc, jetzt, da eS noch Zeit ist, zurückzutreten auffordert, weil
die Brücke, die sie in die Welt führen könnte, hinter ihnen ab¬

gebrochen werde, »nd eine Rückkehr nach Empfang dieses Ordo
nicht mehr möglich sei. Namentlich aber legt er ihnen die Ver¬

pflichtung zu beständiger Keuschheit, welche sic in dieser Weihe

übernehmen, an's Herz. Die Anrede lautet aber: „Gcliebteste
Söhne! indem ihr zu dem heiligen Ordo des Subdiakonates ge¬

weiht werden sollet, überleget wieder und wieder, welche Bürde
ihr heute von freien Stücken verlanget. Bis jetzt seid ihr noch
frei, und es ist euch erlaubt, nach Gutdünken zu den weltlichen

Wünschen (vulri) übcrzngchcn. Wenn ihr aber diese Weihe
empfangen habt, ist es euch nicht mehr gestattet, von cucrm Vor¬

sätze abzngehc», sondern ibr müsset Gott, dem zu dienen herrschen
heißt, für immer dienen, die Keuschheit mit seiner Hülfe

beobachten, und dem Dienste der Kirche allzeit ergeben sein.

Überleget daher, so lange es noch Zeit ist! Wenn ihr aber bei

cucrm heiligen Vorsätze beharren wollet, so tretet im Namen des
Herrn herzu!" Der Inhalt dieser Ermahnung, die ebenso schön,
als bedeutungsvoll ist, ist vollkommen geeignet, die Vorwürfe

Derjenigen Lügen zu strafen, welche behaupten, daß die Kirche

die Kleriker zum ehelosen Leben zwinge. Denn abgesehen da¬
von, daß sie die Weihen erst in einem Alter erthcilt, wo der

Mensch dem Zwange entwachsen und selbstständig geworden ist,
ruft sie den Weihekandidaten an der Schwelle der höhern Weihen

noch einmal die ganze Wucht der priesterlichen Pflichten usts Ge-
dächtniß und fordert sie noch einmal auf, ihr Vorhaben wohl zu

überlegen.
Beharren nun Alle bei ihrem Entschlüsse, so fordert der

Archidiakon sie auf, hcrzuzutrctcn. Hierauf kommen Alle, welche

die höheren Weihen empfangen wollen, an die Stufen des Altars,
und werfen sich vor dem Bischof ans das Angesicht nieder, wor¬
auf dieser mit den anwesenden Klerikern niederknieet und die

Allerheiligenlitanei betet, die von der gewöhnlichen sich nur
dadurch unterscheidet, daß vor der Bitte: „daß du uns erhören

wollest, wir bitten dich u. s. w." drei andere eingeflochten wer¬

den, welche eine spezielle Beziehung auf die Weihekandidaten
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haben und also lauten: „Daß du diese Auserwählten segnen wollest

wir bitten dich, erhöre uns; daß du diese Auserwählten segnen

und heiligen wollest; daß du diese Auserwählten segnen, hei¬

ligen und weihen wollest, wir bitten dich u. s. w." Wahrlich,
ein ergreifender Anblick! Die Weihekandidaten, hinschanend aus den
ernsten Schritt und die zu übernehmenden schweren Pflichten,

werfen sich auf das Angesicht nieder, um dadurch ihre Ohnmacht

und Armseligkeit zu bekennen; der Bischof sammt seinem Klerus,
die bereits durch eigne Erfahrung die Wahrheit der bischöflichen

Ermahnung kennen gelernt, beugen, von väterlicher, wie brüder¬
licher Liebe zu den Weihekandidaten erfüllt, ihre Kniee, und
rufen in dieser demüthigen Stellung die Hülfe des Himmels

an, zunächst an die triumphirende Kirche und hierauf an
Gott unmittelbar sich wendend. Wahrhaft erhaben sind aber
die drei oben erwähnten, für die Weihekandidaten speziell be¬

rechneten Bitten, die der Bischof stehend und die Weihekandidatett

manu oxlknsa segnend spricht. Die dreimalige Wiederholung

deutet auf die Heftigkeit des Verlangens einer- und auf die

Nothwendigkeit der göttlichen Gnade andererseits. In Betreff
des Alters dieser Ceremonie sei bemerkt, daß sich dieselbe schon

in den ältesten, auf uns gekommenen Pontifikalbüchern findet.
Indem die Kandidaten des Diakonates und Presbyterates

hierauf znrücktreten, beginnt die eigentliche Ertheilung des Sub¬
diakonates, welche, wie jene der niederen Weihen, durch eine

Ermahnung, resp. Belehrung des Bischofes eingeleitet wird.

„Geliebteste Söhne!" sagt derselbe, „die ihr das Subdiakonat

empfangen wollet, merket sorgfältig ans, welches Amt euch über¬
geben wird. Der Subdiakon muß das Wasser zum Altardienste

herbeischaffen, dem Diakon dienen, die Pallen des Altares und

die Korporalien waschen, den Kelch und die Patene zum Ge¬

brauche bei dem Opfer darreichen. Die Spenden, welche zu dem

Altäre gebracht werden, heißen Brode der Darstellung (panes
propositionw). Von diesen Gäben darf aber nur soviel auf den

Altar gelegt werden, als für das Volk hinreicht, damit nicht

etwas Faules in dem Sakrarium zurückbleibt. Die Pallen, welche
als Unterlage auf dem Altäre dienen, müssen in einem andern



297

Gefäße gewaschen werden, als die Kvrporalien. Wo aber diese

gewaschen worden sind, darf kein anderes Linnen gewaschen wer¬
den; das Waschwasser nmß in das Baptisterium gegossen werden.
Bemühet euch, die ebengcnanntcn sichtbaren Dienstverrichtungen

als Sinnbilder unsichtbarer mit aller Sorgfalt vvrzunehmen!

Denn der Altar der heiligen Kirche ist Christus selbst nach dem

Zeugnisse des Johannes, welcher in seiner Offenbarung einen
vor dem Throne stehenden goldnen Altar, ans welchem und durch

welchen die Opfer der Gläubigen Gott, dem Vater, dargebracht

werden, gesehen zu haben behauptet. Die Pallen und Korpv-
ralien dieses Altares find die Glieder Christi, das ist, die Gläu¬

bigen Gottes, von denen der Herr gleichsam wie mit kostbaren
Gewändern umgeben wird, wie der Psalmist sagt: »Es herrschet

der Herr; er hat seinen Schmuck angelegt.« Auch der heilige
Johannes sah in der Offenbarung den Sohn des Menschen mit

einem goldenen Gürtel, das heißt, mit der Schaar der Heiligen

umgürtet. Wenn es daher sich ereignen sollte, daß die Gläu¬
bigen in Folge der menschlichen Schwäche mit einer Sünde sich
beflecken, so müsset ihr das Wasser der himmlischen Lehre dar¬

reichen, ans daß sie dadurch gereinigt, zum Schmucke des Altares

und zur Zierde des göttlichen Opfers wieder znrückkehren 'mögen.
Erweiset euch daher als Solche, die den Opfern und der Kirche
Gottes, das ist, dem Leibe Christi, würdig dienen können, fest¬

gegründet in dem wahren und katholischen Glauben, weil nach
dem Ausspruche des Apostels Alles, was nicht aus dem Glauben
stammt, Sünde, schismatisch und außerhalb der Einheit der Kirche

ist. Deshalb müsset ihr, wenn ihr bisher »achläßig zur Kirche

kämet, jetzt fleißig kommen; wenn ihr schläfrig wäret, jetzt wach¬

sam; wenn ihr bisher dem Trünke ergeben wäret, jetzt nüchtern;
wenn ihr bisher unehrbar wäret, jetzt keusch sein; was euch der¬

jenige gewähren wolle, der da lebt und regiert, Gott von Ewig¬
keit zu Ewigkeit." — Auch dieser Theil des in Rede stehenden
Ritus ist sehr alt. Denn dieselben Pontifikalien, welche eine

Belehrung über die niederen Weihen enthalten, haben auch eine

solche für die Subdiakonen, nur mit deni einzigen Unterschiede,

daß sie dort kürzer ist.
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Dieser Anrede folgt die Übergabe der Opfergerätbschaften,

welche zum Dienste des Subdiakons gehören, nämlich:

1) Des leeren Kelches mit der darüber befindlichen

leeren Patene, die nach und nach jeder Einzelne mit der
rechten Hand berührt, wobei der Bischof spricht: „Erwäget, wessen .
Dienst euch übergeben wird; darum ermahne ich euch, daß ihr

euch so betraget, damit ihr Gott gefallen könnet."

2) Der Kännchen mit Wein und Wasser, so wie des

Handtüchclchens, wobei der Bischof folgende zwei Gebete
spricht: „Theuerste Brüder! laßt uns Gott, unfern Herrn, bitten,

auf daß er über diese seine Diener, welche er znm Subdiakonate
zu berufen sich gewürdigt hat, seinen Segen und seine Gnade

ausgießen möge, damit sie, nachdem sie vor seinem Angesichte

treu gedient, die den Heiligen vorherbestimmten Belohnungen

mit der Hülfe Gottes erlangen mögen."

„Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott! wolle diese

deine Diener, die du zum Snbdiakonate zu berufen dich gewür-

diget hast, segnen, damit du sie als eifrige und besorgte Wächter
des himmlischen Kriegsdienstes in deinem Heiligthnm einsetzen

kannst und sie deinen heiligen Altären gewissenhaft dienen, und
damit auf ihnen der Geist der Weisheit und der Einsicht, der
Geist des Rathcs und der Kraft, der Geist der Wissenschaft und

Frömmigkeit ruhe, damit du sie mit dem Geiste deiner Furcht

erfüllest und in deinem göttlichen Dienste bestärkest, ans daß sie,

gehorsam in Wort und in That, deine Gnade erlangen. Durch den
Herrn u. s. w."

3) Der geistlichen Gewänder, in welchen der Snb-

diakon bei dem Gottesdienste zu erscheinen hat, nämlich des
Amiktns, des Manipels und der Tuni k a. Sic sollen ihm

eine stete Aufforderung sein, seine Seele mit dem Gewände der

Unschuld zu zieren, weshalb der Bischof bei der Darreichung des
Amiktus spricht: „Empfange den Amiktus (Schultertuch), durch

den die Züglung der Rede angedeutet wird, im Namen des Va¬

ters u. s. w.;" bei jener des Manipels: „Empfange den Ma-
nipel, durch den die Früchte der guten Werke versinnbildet
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werden;" bei jener der Tunika endlich: „Der Herr bekleide dich

mit dem Gewände der Wohlgcfälligkeit nnd der Freude."

4) Des Lektionars, worin die biblischen Abschnitte, die

der Snbdiakon bei dem öffentlichen Gottesdienste der Gemeinde

vorznlescn hat, enthalten sind, und bei dessen Übergabe der Bi¬

schof also spricht: „Nehmet hin das Buch der Episteln, und

empfanget die Gewalt, dieselben in der heiligen Kirche Gottes

sowohl für die Lebenden als Verstorbenen zu lesen, im Namen

des Vaters u. s. w."

Vor Verlesung des Johannes-Evangeliums wiederholt der

Bischof seine Ermahnung zu einem heiligen und frommen Leben,

nnd legt ihnen die Pflicht des Brevier gebet es auf, indem

er sie auffordert, die Nokturn dieses Tages zu beten.

Das Alter dieses Ritus anlangend, so wird die Darreichung

der Geräthschaften mit Ausnahme des Lektionars schon durch die

Synode von Karthago ') 3i)8 bezeugt; die dabei üblichen For¬

meln dagegen, sowie namentlich die Darreichung des Epistclbuches

datiren ans einer spätem Zeit; letztere namentlich dürfte nicht

über 50V Jahre hinaufreichen, während die ersten schon in einem

über >200 Jahre alten Kodex bei Assemann angeführt sind. Der

Gebrauch, dem Subdiakon Knltkteider zu übergeben, msp. anzu¬

legen, entstand im Mittelalter. Am ältesten ist wohl die Über¬

gabe des Manipels, da sie schon in einem über 1000 Jahre alten

Pontifikale des Bischofs Egbert von Jork vorkommt; jünger

jene der Tunika und des Amiktns. Dasselbe gilt von den damit

verbundenen Orationen.

Sehr verschieden von dem Ritus der occidentalischen Kirche

für die Verleihung des Subdiakonates ist jener der orienta¬

lischen. 2 )

1) 0. 5.

2) Schmid a. a. O. G. 2N4. Ko»i', suckol. Ai-sec. p. 203-
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8 io».

Fortsetzung.

2. Ritus für die Ertheilung des Diakonates.

Wir haben oben ') nachzuweise» versucht, daß das Diakonat
als zum Sakramente der Priestcrweibe gehörig anznsehen sei.
Unter Bezugnahme hieraus betrachten wir zuerst den sakramen¬
talen Akt und dann die ihm vorangehenden und nachfolgenden
Ceremonien dieses Ritus.

Der sakramentale Akt.
Zn diesem gehören:
i) Die Händcauflegnng des Bischoses und des

assistir enden Klerus. Diese ist zunächst eine allgemeine,
über alle Ordinandcn sich erstreckende (Chirotonie), während
welcher der Bischof nach Vorausschickung der bekannten Versikeln
und Responsorien folgende Präfation betet: „In Wahrheit, es
ist würdig und gerecht, billig und heilsam, daß wir dir immer
und überall Dank sagen, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger
Gott! d» Geber alles Guten, du Anordner der Stände, du Ver-
theilcr der Ämter, der du, in dir selber bleibend, Alles erneuerst
und Alles ordnest durch dein Wort, deine Kraft und Weisheit,
Jesus Christus, deinen Sohn, unfern Herrn, mit ewiger Vor¬
sicht vorbereitest, und jeder Zeit zuthcilest, was sie bedarf. Du
gibst, daß sein Leib, deine Kirche nämlich, welche mit der Man-
nichfaltigkeit der himmlischen Gnaden ausgerüstet, die in ihren
Gliedern verbunden und durch ein wunderbares Gesetz zu einem
Ganzen geeinct ist, zu deinem Tempel sich mehre und ausbreite,
indem du Verordnetest, daß der Dienst des heiligen Amtes in
dreifacher Abstufung seiner Diener für deinen Namen streite,
nachdem von Anfang an die Söhne Levi's auserwählt worden
sind, damit sie, durch geheimnißvolleAkte getreue Wache in dei¬
nem Hause haltend, die Erbschaft deines ewigen Segens als

I) § 93.
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ihren beständigen Antheil besäßen. Blicke, wir bitten dich,

o Herr! auch auf diese deine Diener, welche wir für den Dienst

deiner heiligen Altäre zum Amte des Diakonates einweihen,

gnädig herab. Wir zwar, obwohl des göttlichen Sinnes und

der höchsten Einsicht unkundig, halten das Leben derselben für-

gut; dir aber, o Herr! entgeht nicht, was uns unbekannt; dich

täuscht das Verborgene nicht. Du kannst ihr Leben mit himm¬

lischem Gerichte prüfen, das Begangene reinigen, und das, was

zu thun ist, gestatten."

Nach diesem Gebete legt der Bischof jedem Einzelnen die

rechte Hand (Chrivthesie) ans, und spricht: „Empfange den

heiligen Geist zur Stärke und zum Widerstande

gegen den Teufel und seine Versuchungen im Na¬

men des Vater.s u. s. w." Hat er diese Worte bei jedem Ein¬

zelnen wiederholt, so streckt er die rechte Hand wieder aus und

fleht für Alle: „Sende auf diese, wir bitten dich, o Herr! den

heiligen Geist, damit sie durch ihn behufs der treuen Erfüllung

ihres Amtes mit der Gabe deiner siebenfachen Gnade gestärkt

werden. Jede Tugend wohne in ihnen reichlich, eine bescheidene

Auktorität, eine beständige Schamhaftigkeit, die Reinheit der Un¬

schuld und die Beobachtung der geistlichen Zucht. In ihren

Sitten erglänzen deine Vorschriften, damit das Volk durch das

Beispiel ihrer Keuschheit ein heiliges Vorbild habe; damit sie,

das Zengniß eines guten Gewissens in sich tragend, in Christo

stark und beharrlich seien, und durch einen würdigen Erfolg von

der niederen Stufe durch deine Gnade zu den höheren empor-

zusteigcn verdienen. Durch denselben Herrn u. s. w."

Die Ordination der Diakonen mittelst der Händeauflegnng

und des Gebetes ist göttlicher Institution, wie aus der Apostel¬

geschichte ') erhellt. Warum der Bischof nur Eine Hand auflege,

darüber belehrt uns die Synode von Karthago, welche sagt,

daß dies deshalb geschehe, weil der Betreffende nicht zum Priester-

l) Apg. >i, 0. Diese (die zu Diakonen bestimmten Männer) stellten sie

den Aposteln vor, welche beteten und ihnen die Hände auflegten. Vgl.
Apg. 13, 3.
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thum, sondern nur zum Dienste (Ministerium) geweiht werde. ^
Welcher Gebctsformel man sich aber bedient habe, darüber läßt

stich nichts mit Bestimmtheit sagen. Wahrscheinlichwar dieselbe
dem Gutdünken des Ordinirendcnüberlassen. Die erste Spur
einer stehende» finden wir in den apostolischen Konstitu¬
tiv n e n. -) Die heutzutage bei der Handauslegungübliche kommt
schon in den ältesten Pontifikalien des Abendlandes wörtlich vor;
die bei der Chirotonie gebräuchliche dagegen dürste nicht über
das dreizebnte Jahrhundert hinausreiche». Diese Formeln bilden
den Kommentar zu der sie begleitenden Handlung, indem sie sagen,
daß durch dieselbe die Eingliederung in die Hierarchie und die
Gnade des heiligen Geistes zu einer würdigen und gesegneten
Führung ihres hochwichtigen Amtes verliehen werde.

Als ein äußeres Symbol, das ihn beständig an die empfan¬
gene Gnade erinnern, sowie zu einer getreuen Mitwirkung er¬
mahnen soll, empfängt er hierauf aus der Hand des Bischofes
mehrere Kultkleidcr;zuerst die Stola. Während dieselbe dem
Ordinanden über die linke Schulter gelegt wird, spricht der
Bischof: „Empfange die weiße Stola aus der Hand Gottes und
erfülle die Pflichten deines Amtes; denn Gott ist mächtig, daß
er dir seine Gnade vermehre." — Hierauf bekleidet ihn der Bi¬
schof mit der Dalmatik unter den Worten: „Es bekleide dich
der Herr mit dem Gewände des Heiles und mit dem Kleide der
Freude, und umgebe dich für immer mit der Dalmatik der Ge¬
rechtigkeit." Zuletzt übergibt er das Evangelienbnch, welches
Alle mit der rechten Hand berühren, und spricht: „Empfange die
Vollmacht, das Evangelium in der Kirche Gottes, sowohl für
die Lebenden, als für die Verstorbenen zu lesen."

Das Verhältniß dieser Handlungen zu der Händeauflegung
anlangend, so ist cs unserer Ansicht nach folgendes: Während
durch jene der Ordinand mit der Kraft von Oben für sein Amt

1) 6. 4. viseonus eum oräinstur, solus episvopus msnum super
illius esput ponst, quis non sä ssoeräotium, seä sä Ministerium
eonseerstur.

2) Ind. Vllt. o. 24.
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überhaupt ausgerüstet wird, so ertheilt ihm die Übergabe der
Kultkleider uud des Evangelieubuches die Vollmacht zur wirk¬
lichen Ausübung der einzelnen Verrichtungen seines Amtes. Hin¬
sichtlich ihres Alters bemerken wir, daß auch sie schon in den
ältesten Pontifikalieu einen integrirenden Bestandtbeil des Ordi¬
nationsritus bilden.

6. Die dem sakramentalen Akte vorangehenden
Ceremonien.

Der Ritus beginnt, nachdem die Epistel verlesen ist, damit,
daß der Archidiakon die Kandidaten des Diakonatesnamentlich
ausrnst, und diese, angethan mit den Snbdiakonats-Gewändern,
einer Stola und Dalmatik aus dem linken Arme und einer bren¬
nenden Kerze in der rechten Hand, vortreten, und vor dem Bi¬
schose niederkniecn.

Gedenkend des Wortes, welches der Apostel zu seinem
Schüler Timotheusgesprochen: „Lege Niemanden voreilig die
Hände ans," fragt der Bischof den Archidiakon, der um die Weihe
im Namen der Kirche gebeten: „Weißt du, daß sie würdig seien?"
woraus derselbe antwortet: „Soviel die menschliche Schwachheit
es gestattet, weiß ich es, und bezeuge es, daß sie würdig zu
diesem Amte sind." Doch mit dieser Versicherung,die, wenn sie
auch von einer glaubwürdigen Person ausgeht, doch immer nur
das Zeugniß eines Einzelnen ist, begnügt sich der Bischof nicht.
Die schwere Verantwortung, die ihn trifft, wenn er einen Un¬
würdigen ordinirt, und die lebendige Überzeugung von der Wich¬
tigkeit des zu ertheilenden Ordo im kirchlichen Organismus,
drängt ihn, auch den Klerus und das Volk zu einem Zeugnisse
über die Kandidaten anfznfordern: „Wenn Jemand," so ruft er
ihnen zu, „gegen diese Snbdiakonen, welche wir zum Diakonate
auserwählt haben, etwas bat, so trete er um Gottes willen her¬
vor, und sage es."

Erfolgt keine Einsprache, dann wendet er sich zu den Kan¬
didaten, um sie über die Pflichten ihres neuen Amtes zu be¬
lehren, und ihnen die geeigneten Ermahnungenzu ertheilen.
„Indem ihr, geliebteste Söhne!" spricht er, „zu dem levitischen
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Ordo geweiht werden sollet, erwäget sorgfältig, zu welch' hoher
Stufe der Kirche ihr emporsteiget. Ein Diakon muß am Altäre
dienen, taufen und predigen. Bekanntlich wurde in dem Alten

Testamente aus den zwölf Stämmen der Stamm Levi ausgc-

wählt, welcher mit besonderer Andacht dem heiligen Zelte und
seinen Opfern beständig dienen sollte. Demselben wurde eine

solche Würde zuerkannt, daß nur Stammesangehörige zu jenem

heiligen Dienste zugelassen wurden, so zwar, daß er durch ein ge¬
wisses Erbschafts-Privileg der Stamm des Herrn zu sein und

genannt zu werden verdiente. Den Namen derselben und ihr
Amt nehmet ihr jetzt an, geliebteste Söhne! weil ihr zum Dienste

des Zeltes des Zeugnisses, das ist, der Kirche Gottes, in dem

levitischen Amte ausgewählt werdet, der Kirche, welche, immer
in das Vordertreffen gestellt, nnabläßig gegen die Feinde kämpft,

weshalb der Apostel sagt: »Wir haben nicht blos zu

kämpfen wider Fleisch und Blut, sondern wider die

Oberherrschaften und Mächte, wider die Beherrscher
derWclt in dieser Finstern iß, wider dieGeister der

Bosheit in der Luft.« Diese Kirche Gottes müsset ihr

gleichsam als ein Zelt tragen und stützen mit heiligem Schmucke,

mit göttlicher Predigt und vollkommenem Beispiele. Levi heißt
nämlich so viel, als, hinzugefügt oder ausgenommen. Auch ihr,

geliebteste Söhne! die ihr von dem väterlichen Erbe den Namen
empfanget, sollet hinweggenommen sein von den fleischlichen Lüsten
und irdischen Begierden, welche gegen die Seele streiten; seid

glänzend, rein und keusch, sowie es Dienern Christi und Aus¬
spendern der Geheimnisse Gottes geziemt, damit ihr würdig
seid, in die kirchliche Stufe eingeweihct zu werden, und ein

Erbe und Stamm des liebewürdigen Herrn zu sein. Und weil

ihr Mitdiener und Mithelfer am Leibe und Blute des Herrn

seid, so haltet euch fern von jeder fleischlichen Versuchung, wie

die Schrift sagt: »Reiniget euch, die ihr die Gefäße

des Herrn traget.« Denket an den heiligen Stephanus,

welcher durch das Verdienst seiner ausgezeichneten Keuschheit von

den Aposteln zu diesem Amte auserwählt wurde. Sorget dafür,
daß ihr, die ihr das Wort Gottes mit dem Munde verkündiget,
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dasselbe durch lebendige Werke ausleget, damit auch von euch

gesagt werde: »Selig die Füße derer, welche die Bot¬
schaft des Friedens verkündigen.« Eure Füße habet

beschuhet mit den Beispielen der Heiligen zur Bereitschaft für

das Evangelium des Friedens, was euch der Herr durch seine

Gnade verleihen wolle."
Dreifach ist also der Geschäftskreis der Diakonen: sie sollen

dem Priester und Bischöfe am Altäre dienen; sie sollen die Taufe

ausspenden und das Wort Gottes verkündigen; sie sollen also
sowohl an dem priestcrlichcn, als auch an dein prophetischen Amte

der Kirche participiren. Diesem dreifachen Geschäftskreise ent¬
spricht auch eine dreifache Verpflichtung; denn sie sollen eines

reinen Herzens, der Keuschheit und eines heiligen Wandels sich

befleißigen.
In der Thal eine hohe Bestimmung und schwere Pflichten!

Wie nabe liegt nicht der Wunsch, daß die übrigen Glieder der
Kirche den mit einem so erhabenen Amte Betrantwerdendcn zu

Hülfe kommen mochten! Welche kräftigere und zweckmäßigere

Hülfe aber könnten sie ihnen leisten, als durch ihr Gebet? Darum

ergeht jetzt die Aufforderung des BifchvfeS an die anwesenden
Kleriker und Laien, für die Weihekandidaten zu beten. Alle sind

dazu bereit, und dies um so mehr, als ja auch ihnen die wür¬

dige Führung des Diakvnenamtes zu Statten kommt. — Sie
werfen sich darum auf die Kniee nieder und beten mit dem Bi¬

schöfe die Allcrheiligenlitanei. Wie die Subdiakonen, so
werden anch die Diakonen am Schluffe derselben von dem Bi¬

schöfe gesegnet. Hierauf fährt der Bischof allein fort: „Es be¬

gleite sie unser gemeinschaftlicher Wunsch und unser gemeinschaft¬
liches Gebet, auf daß durch das Gebet der Gesammtkirche die¬

jenigen, welche zum Dienste des Diakonates vorbereitet werden,
in dem Ordo der levitischen Segnung sich auszeichnc», und, in

geistlichem Wandel glänzend,. durch die Gnade der Heiligung
leuchten, was ihnen verleihen wolle unser Herr Jesus Christus,
der da lebt n. s. w."

Sich erhebend, spricht er, gegen die Ordinanden gewendet,

folgendes Gebet: „Theuerste Brüder! lasset uns Gott, den

Flnck, Liturgik, i. 20
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allmächtigen Vater, bitten, daß er über diese seine Diener, welche

er zn dem Amte des Diakonates zu berufen sich gewürdigt hat, die
Gnade seines Segens nach seiner Barmherzigkeit ausgießc, die

durch diese Weihe verliehenen Gaben bewahre, und unsere Bitten

gnädig erhöre, damit er sie in dem, was ihnen zu thun obliegt,
mit seiner Hülfe nach seiner Güte unterstütze, und diejenigen,

welche wir zur Verrichtung der heiligen Geheimnisse nach unsrer
Kenntniß als würdig darstellcn zu müssen glauben, mit seinem

Segen heilige und stärke. Durch den Herrn n. s. w."

Nun folgt die eigentliche Verleihung des Ordos auf die
oben beschriebene Weise.

6. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden

Cercmonien. Hierhin gehören zwei Gebete, welche der Bi¬

schof nach vollendeter Weihe spricht:
1) „Lasset uns beten: Erhöre, o Herr! unsere Bitten, und

gieße über diese deine Söhne den Geist deines Segens aus, da¬
mit sie, die mit einem himmlischen Amte betraut sind, sowohl die

Gnade deiner Majestät erlangen, als auch Andern das Beispiel

eines guten Lebens gewähren können. Durch den Herrn n. s. w."
2) „Heiliger Herr, Vater des Glaubens, der Hoffnung und

der Gnade, du Belohncr der Fortschritte, der du in den himm¬

lischen und irdischen Dienstverrichtnngen der Engel, die allent¬

halben ungeordnet sind, durch alle Elemente die Wirkung deines
Willens ansbreitest, wolle auch diese deine Diener mit geistlichem

Erfolge erfreuen, damit sie, deinem Dienste obliegend, zu deinen

heiligen Altären als reine Diener hinzutreten, und durch deine

Gnade an Reinheit zunehmend, der Stufe derjenigen, welche in

der Siebenzahl die Apostel unter Anleitung des heiligen Geistes,

den heiligen Stephanus an der Spitze, ausgewählt haben, würdig

werden, und mit allen Tugenden, womit man dir dienen muß,

ausgerüstet, dir Wohlgefallen. Durch den Herrn u. s. w."

Vor dem Johannes-Evangelium findet dieselbe Ermahnung
statt, wie bei dem Subdiakonate.

In Bezug auf das Alter der dem sakramentalen Akte

sowohl vorausgehenden als nachfolgenden Cercmonien sei be¬

merkt, daß auch sie, wie jene des Subdiakonates, schon in den
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ältesten Pontifikalien, nur einige unbedeutendeAbweichungen ab¬
gerechnet, Vorkommen. Bedeutend dagegen differirt auch dieser
Ritus von dem der orientalischen Kirche für die Diakonenwcihe.

8 ioi.

Fortsetzung.

3. Ritus für die Ertheiluug des Prcsbytcrates.

Der sakramentale Akt. Dazu gehören:
l) Die Handanflegung des Bischoscs und der

anwesenden Priester mit Gebet. Letzteres lautet also:
„Thcncrste Brüder! laßt uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten,
daß er über diese seine Diener, welche er zu dem Amte des'
Priestcrthnms ausgewählt hat, seine himmlischen Gaben verviel¬
fältige, und, was sie durch seine Herablassung übernehmen, mit
seiner Hülfe auch erlangen. Durch Christum, unfern Herrn."

„Lasset uns beten, und die Kniee beugen! Erhebet euch!
Erhöre uns, wir bitten dich, o Herr, unser Gott! und gieße über
diese deine Diener den Segen des heiligen Geistes und die Kraft
der priesterlichen Gnade aus, damit du diejenigen, welche wir
den Augen deiner Barmherzigkeit als Weihekandidatendarstcllcn,
mit dem Ncichthnm deiner Gnade ansrüstest. Durch Jesus Chri¬
stus n. s. w."

Nachdem der Bischof hierauf seine Hände vor der Brust
ausgestrcckt hat, betet er über sie eine Präfation, ähnlich der bei
dem Diakonateangeführten, in welcher es gegen den Schluß
heißt: „In gleicher Weise (wie im Alten Bunde dem Moses
und Aaron) hast du den Aposteln deines Sohnes Lehrer des
Glaubens als Gefährten beigegcbcn, durch welche jene den ganzen
Erdkreis mit dein Evangelium anfüllten. Gewähre daher auch
unserer Schwachheit, wir bitten dich, o Herr! diese Hülfe, uns,
die wir derselben um so mehr bedürfen, je schwächer wir sind.
Verleihe, allmächtiger.Vater! wir bitten dich, diesen deinen Die¬
nern die Würde des Priesterthums;erneuere iu ihrem Innersten

1) Schmid a. a. O. S. 268 ff. Koar, I. e. p. 268 seqlj.
20 *
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den Geist der Heiligkeit, damit sie das von dir, o Gott! ohne
ihr Verdienst empfangene Amt behaupten, und durch das Bei¬
spiel ihres Wandels den schlechten Sitten cntgegentrctcn. Sie
seien eifrige Gehülfen unseres Amtes; cs leuchte an ihnen jede
Gerechtigkeit, damit sie, wenn sie dermaleinst Rechenschaft von
dem ihnen anvertranten Amte ablegen werden, die Belohnungen
des ewigen Lebens erlangen mögen. Durch ebendenselben Herrn
n. s. w."

Der eben beschriebeneAkt der Handauflcgnng, sowohl der
bischöflichen als pricsterlichen, ist gleich jener bei dem Diakonate
üblichen göttlicher Anordnung. *) Daher finden wir sie auch zu
allen Zeiten in der Kirche. Die Synode von Karthago
398 schreibt sie in folgender Weise vor: „Wird ein Priester or-
dinirt, so sollen, wahrend ihn der Bischof segnet, und die Hand
über sein Haupt hält, auch alle anwesenden Priester ihre Hände
neben der des Bischofcs über das Haupt desselben halten." ?)
Ihrer gedenken auch alle Pontifikalicn. Letzteres gilt auch von
dem damit verbundenen Gebete, welches den Akt der Handanf-
legung dolmetscht. Durch diesen Akt sind die Weihekandidateil
mit dem pricsterlichen Charakter überhaupt ausgerüstet. Die
nachfolgenden ertheilcn ihnen die Vollmacht, die einzelnen Ver¬
richtungen des Priesterthnms vorzunchmcn.

2) Die Händeauflegung des Bischofes ans das
Haupt jedes einzelnen Kandidaten, womit die Gewalt,
Sünden zu vergeben und zu behalten, also der wichtigste Zweig
der pricsterlichen Jurisdiktion, crtheilt wird, wie aus den dabei
vorgeschriebcncnWorten erhellt: „Empfange," spricht der Bi¬
schof, „den heiligen Geist; welchen du die Sünden erläffest, denen
sind sie erlassen, und welchen du sie behältst, denen sind sie be¬
halten." Sic ist jünger als die erste Händeanflcgung, und reicht
nach Morinns 3) nicht über das zwölfte Jahrhundert hinaus.
Man will daraus folgern, daß sie nicht als zum sakramentalen

1) 1 Tim. 1 , 6. 4, 14.
2) 6. 3-
3) De SLor. Orcl. ?. III. exeicit. 7. e. 2.
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Akte gehörig angesehen werden dürfe. *) Dagegen aber spricht
das Concil von Trient, ?) welches das Anathem über alle

diejenigen ansspricht, welche behaupten, „durch die heilige Weihe

werde der heilige Geist nicht gegeben, und cs spreche daher der
Bischof umsonst die Worte: Empfange den heiligen Geist u. s. w."

Der sakramentale Charakter läßt sich, wie uns dünkt, auch

ans folgende Weise erhärten. Es hat allerdings seine Richtig¬
keit, daß in der ersten Hä'ndeauflcgung das Priesterthum über¬

haupt mitgcthcilt werde, und im Falle der Nvth dürfte dieser
Akt auch allein zureichend sein. Wo aber ein solcher nicht vor¬

liegt, da muß cs gestattet sein, diesen allgemeinen Akt zu spezia-

lisiren, so zwar, daß die einzelnen Befugnisse des Priesterthnms
besonders übertragen werden. Dagegen darf in dem vorliegenden

Falle um so weniger etwas cingcwendet werden, als ja die Kirche

sich zur Übertragung der Schlüsselgewalt der Worte Christi selbst,
denen doch gewiß Niemand den sakramentalen Charakter wird
absprechen wollen, bedient.

Wer aber ein Vermittler der heiligmachendcn Gnade an die

Menschheit sein soll, dem ziemt es gewiß, daß er selbst mit diesem

Kleinode geschmückt sei. Darum folgt jetzt als ihr Sinnbild
b. das Anlegen der priestcrlichcn Kleidung.

Diese sind die Stola und das Meßgewand. Indem der

Bischof den hintern Theil der über die linke Schulter des Dia¬

kons herabhängcnden Stola über die rechte führt, und beide
Enden vor der Brust desselben in Form eines Kreuzes über¬

einander legt, spricht er die Worte: „Empfange das Joch des

Herrn; denn mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht."
Hierauf, einem Jeden das Meßgewand, welches hinten ge¬
faltet ist, vorn aber herabhängt, umlegend, spricht er: „Empfange
das priestcrliche Gewand, durch welches die Liebe angcdentet

wird; denn Gott ist mächtig, in dir die Liebe und das vollkom¬
mene Werk zu vermehren." Die Weihckandidatcn antworten:
„Gott sei Dank." Nachdem der Bischof hieraus sich erhoben,

1) Schmi.d a. a. O. S. 460 ff.

2) 8ess. XXIII. cle Ordinst. esn. 4.
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betet er, während Alle niederknicen: „Gott, du Urheber aller
Helligkeit! von dem die wahre Weihe und der vollkommene Segen
kommt, gieße über diese deine Diener, welche wir zur Würde
des Priesterthumsweihen, das Geschenk deines Segens ans,
daß sie durch den Ernst ihrer Handlungen und die Strenge ihres
Lebens sich als Ältere bewähren, die da in denjenigen Wissen¬
schaften unterrichtet sind, welche Paulus von Titus und Timo¬
theus gefordert hat; daß sie, in deinem Gesetze Tag und Nacht
lesend, glauben, was sie gelesen, lehren, was sie geglaubt, nach¬
ahmen, was sie gelehrt; daß sic die Gerechtigkeit, Standhaftig¬
keit, Barmherzigkeit, Tapferkeit und alle anderen Tugenden an
sich offenbaren, zum Vorbilde dienen, durch Ermahnung bestärken
und das reine und unbefleckte Amt ihres Dienstes bewahren;
daß sie zum Heile deines Volkes Brod und Wein in den Leib
und das Blut deines Sohnes durch ihre unbefleckte Segnung
verwandeln; daß sie, mit unverletzlicher Liebe zum vollkommenen
Mauue und zum Maße des Vollalters Christi herangcrcift, am
Tage des gerechten und ewigen Gerichtes Gottes mit reinem
Gewissen, wahrem Glauben und voll des heiligen Geistes auf-
crstehcu. Durch ebendenselben Herrn Jesus Christus u. s. w.
Amen."

Die Bedeutung dieses Vorgangs erhellt aus den damit ver¬
bundenen Worten, welche besagen, daß dem Ordinandcn, dem
das Sinnbild einer heiligen Gesinnung und eines heilige» Lebens
übergeben wird, auch die Gnade dazu verliehen werde. Sein
Alter aulangend, so wird sowohl das kreuzförmige Anlegen der
Stola, als auch die Übergabe der Kasula schon durch das in
das höchste Altcrthnm hinanfrcichende Pontifikale des Erzbischofs
Egbert von Port bezeugt.

Wie hoch der Priester Gottes aber auch gestellt sein möge,
er bleibt immer Mensch, und kann ohne den Beistand des heiligen
Geistes seiner erhabenen moralischen Aufgabe nicht genügen. Dar¬
um wenden sich jetzt Aller Augen himmelwärts und flehen um den
heiligen Geist in dem herrlichen Hymnus: „Von! oroulor Spiritus,"
den der Bischof, nach dem Altar gewendet, austimmt. Wie dieser
als eine Ergänzung des Vorausgegangenen zu betrachten ist, so
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auch als eine Einleitung zu den folgenden Akten, welche dem
Priester theils die Vollmacht zu weihen und zu segnen, theils
jene, das heilige Opfer darzubringcn, übertragen.

4) Salbung der Hände mit Katechumencnöl.
Während der Chor den Hymnus fortsctzt, treten die Weihekan¬
didaten vor den Bischof, der sich unterdessen auf einem Sessel
niedergelassen hat, und empfangen knicend die Salbung ihrer mit¬
einander verbundenen und geöffneten Hände mit Katechumencnöl.
Nach dem römischen Pontificale erfolgt dieselbe also: Nach¬
dem der Bischof den rechten Daumen in das Ölgcsäß getaucht, bildet
er mit demselben zwei Linien in Krcuzcsform, nämlich von dem
Daumen der rechten bis zum Zeigefinger der linken Hand, und
von dem Daumen der linken bis zum Zeigefinger der rechten,
und salbt so das Innere beider Hände, und spricht bei einem
Jeden: „Würdige dich, o Herr! diese Hände durch unsere Sal¬
bung und nnscrn Segen (das Kreuzeszeichenüber die Hände
bildend) zu weihen nnd zu heiligen, damit Alles, was sie seg¬
nen, gesegnet, und Alles, was sie weihen, geweiht nnd geheiligt
werde im Namen nusers Herrn Jesu Christi." Der Ordinand
antwortet mit „Amen". Hierauf läßt der Bischof die beiden
Hände der Ordinandcn, nachdem er sie zusammcngelegt, die rechte
über die linke, mit einem weißen Linnen umwickeln, worauf die¬
selben an ihren Platz znrückkehren.

Das Öl ist ein treffliches Sinnbild der Gnade, zu deren
Vermittlung durch die Segnung und Weihung der Priester jetzt
bevollmächtigt wird. Da nun das Medium dazu die Hand ist,
sei es, daß dieselbe aufgelegt, sei cs, daß mit ihr das Kreuzes¬
zeichen über den zu weihendenGegenstand formirt wird, so er¬
scheint es als sehr sachgemäß, daß gerade sic gesalbt werde. Sein
Vorhandensein in dem Ordinativnsritus bezeugen schon Leo der
Große i) nnd Gregor der Große. ?) Als Salbungsöl dient
nebst dem Oleum eateeli. auch das Oleum clirisms.

5 ) Übergabe der Opfergeräthe. Diese erfolgt da-

1) 8orm. 8. cte Dass. Dom.
2) Dxpos. in I IteA. 10 , 1 .
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durch, daß der Bischof den Weihekandidaten einen mit Wem
und Wasser angesüllten Kelch, auf dem eine mit einer Hostie
versehene Patent liegt, darreicht, und dazu die Worte spricht:
„ Empfange die Gewalt, Gott zu opfern und die Messe zu feiern,
sowohl für die Lebendigen, als für die Abgestorbenen. Im Na¬
men des Herrn. Amen."

Mit der Verleibnngder Opfcrgewalthat die priesterlichc
Vollmacht ihren Gipfel erlangt, weshalb der sakramentale Ritus
auch damit schließt. — Nach Martene ^ findet sich die erste
Spur der Übergabe des Kelches n. s. w. in einem über neun¬
hundert Jahre alten Pontifikate des BischofcS Radbodns von
Noyo n.

6. Die dem sakramentalen Akte vorangehenden
Ccrcmonien.

Nach vollendeter Diakoncnweihe betet der Bischof den
Traktus. Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Priester¬
weihe beginnt. Nach der gewöhnlichen Vorladung treten die
Kandidaten des Priestertbums, mit den Gewändern des Diako¬
nates angethan, ans dem linken Arme eine Planete, in der rechten
Hand eine Kerze und ein weißes Linnentüchlcinbaltend, vor den
Bischof hin, welcher sodann auch hier wieder die Anwesenden
anffordert, allcnfallsige Hindernisse anzngcben. Erfolgt keine Be¬
merkung, dann wendet er sich zu den Ordinandcn, um sie über
ibrc Pflichten und ihren Wirkungskreis zu belehren, und ihnen
eine väterliche Ermahnung zu geben. Seine Worte lauten: „Gc-
liebteste Sohne! die ihr jetzt zu dem Amte des Priestcrthums
geweiht werden sollet, sorget dafür, daß ihr es würdig antretet,
und das angetrctenc ans löbliche Weise verwaltet; denn ein Prie¬
ster muß opfern, segnen, Vorsicht», predigen und taufen. Zn einer
so hohen Stufe darf man nur mit großer Furcht emporsteigcn, und
es ist dafür zu sorge», daß die dazu Erwäbltcn eine himmlische
Weisheit, erprobte Sitten und eine langjährige Übung der Ge¬
rechtigkeit empfehle. Darum hat der Herr, als er dem MoseS
befahl, stcbenzig Männer aus dem gcsammten Israel zu seiner

1) De »ntiq». Lecles. lit. IM. I. c. 8. art. II.
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Hülfe anSznwählen, denen er die Gaben des heiligen Geistes
anstbeile» sollte, gesprochen: Von denen du weißt, daß sie Greise
des Volkes seien. Ihr nämlich seid in den siebcnzig Männern

und Greisen vorgebildct, wenn ihr durch den siebenfältigen Geist

die zehn Gebote beobachtet, rechtschaffen und reis sowohl in der
Wissenschaft als in dem Leben seid. Unter ebendemselben Ge-

hcimniß und ebendemselben Verbilde hat auch der Herr im Neuen

Testamente zwcinndsiebcnzig Jünger ausgcwählt, itnd sie je zwei

und zwei vor sich hergcsendet, um sie durch Wort und That zu
belehren, daß sie Diener seiner Kirche, vollkommen in Glauben

und in Werken, festgegründet in der doppelten Liebe, zu Gott
und dem Nächsten nämlich, sein müßten. Suchet euch daher als

solche zu erweise», daß ihr zur Unterstützung des Moses und der

zwölf Apostel, das heißt, der katholischen Bischöfe, welche durch
Moses »nd die Apostel vorgebildek werden, würdig durch die

Gnade Gottes ansgewählt werden könnet. Durch diese wunder¬

bare Mannichsaltigkeit nämlich wird die heilige Kirche umgeben,

geschmückt und geleitet, indem in derselben Einige zu Bischöfen,
Andere von niedererem Ordo zu Priestern, Diakonen und Snb-

diakonen geweiht werden, und ans Vielen von verschiedener Würde

der Eine Körper Christi gebildet wird. Beobachtet daher, ge-
licbtestc Söhne! die zu unserer Hülfe die Sorgfalt unserer Brü¬

der zum Empfange der Weihe ausgcwählt hat, in cnern Sitten
die Reinheit eines keuschen und heiligen Lebens. Überleget, was

ihr thut; ahmet nach, was ihr lehret, damit ihr, das Geheimnis!
des Todes des Herrn feiernd, euere Glieder allen Lastern und

Begierden ertödtct. Euere Lehre sei dem Volke Gottes eine

geistliche Arznei. Der Geruch eueres Lebens sei eine Freude
der Kirche Christi, damit ihr durch euere Predigt und euer Bei¬
spiel das Hans, das heißt, die Familie Gottes, erbauet, damit

weder wir wegen euerer Erhebung, noch ihr wegen der Über¬

nahme eines so erhabenen Amtes die ewige Verdammnis; verdienet,

sondern vielmehr der ewigen Belohnung theilhastig werdet, was

Gott durch seine Gnade euch verleihen möge."
Dieser Anrede folgt sodann der Akt der Weihe selbst, wie

wir ihn oben beschrieben haben.
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<7. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonic n.

1) Die Opferung einer brennenden Kerze. Nach
beendigter Weihe fährt der Bischof mit der Messe bis zum Offer¬
torium fort. Die jetzt entstehende Panse ist dazu bestimmt, eine
Opfcrgabeaus den Händen der Ncugcwcihtcn zn empfangen,
welche in einer brennenden Kerze besteht. Sic ist ein treffendes
Sinnbild des Opfers, das sie Gott darbringcn. Wie die bren¬
nende Kerze Licht verbreitet, so wollen auch sie durch Predigt
und Leben ein geistiges Licht verbreiten; sowie die Kerze nach
und nach sich selber verzehrt, so wollen auch sie dem Herrn ihr
Leben znm Opfer darbringen. Um aber zn beweisen, daß sie
dieses Opfer auch freudig übernehmen, küssen sie bei der Über¬
gabe sowohl die Hand des Bischofes, als die Kerze selbst.

2) Das Mitbctcn der Meßgebete von den Worten:
Luscipe sancto koler (bei der Opferung des Brodcs) an. Im
Begriffe, von der übertragenen pricsterlichen Vollmacht Gebrauch
zu machen, bedürfen die Ncngewcihtcneines Führers und Lehrers.
Wer aber sollte sich dazu mehr verpflichteterachten, als der Bi¬
schofselbst?Sind ja doch die Nengeweihtcn seine Mitarbeiter,
sollen sic ja doch seine Heerde weiden! Wer aber dürfte hiezu
auch geeigneter sein, als wieder nur der Bischof? Als ihr geist¬
licher Vater ist er von inniger Liebe zu ihnen erfüllt. Wenn
Jemand, so darf er gewiß erwarten, daß sein Unterricht einen
empfänglichen Boden finde. Überdies hat die fragliche Handlung
auch noch den weiteren Zweck, die Eintracht, welche zwischen den
Gliedern der Hierarchie bestehen soll, zu symbolistrcn.Wann
die Sitte des Mitcclebrircnsentstanden ist, läßt sich nicht mit
Bestimmtheit angebcn.. Nach Martene *) wäre cs erst seit
fünfhundert Jahren der Fall.

Die eben erwähnte Eintracht erhält ihren schönsten Ausdruck
in dem Empfange der Kommunion von Seiten der
Neu geweihten. Hier erfüllt sich das Wort des Apostels:

1) I-. c. srt. 9. n. 19.
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„Ein Brod, Ein Leib sind wir Alle, die wir an
Einem Brodc th cilnehmcn." *)

3) Ein herrlicher Bnnd ist jetzt geschlossen. Die Ncugc-
wcihten haben sich Gott znm Opfer dargebracht; Jesus Christus
hat sich ihnen zur Speise dargcgeben. Sie leben, doch nicht
mehr sie, sondern Christus in ihnen. Welch' ein Schauspiel!
Wer sollte nicht von heiliger Freude darob erfüllt werden? Nun
ist das Wort des Herrn an ihnen erfüllt: „Ich nenne euch
jetzt nicht mehr Knechte, sondern meine Freunde,
weil ihrAlles erkannt habt, was ich in cucrcrMittc
gewirkt habe... Ihr seid meine Freunde, wenn ihr
thut, was ich euch befohlen habe. .."^j Mit diesen
Worten begrüßt daher der Chor die Neugeweihtcn, wenn sie nach
der Kommunion wieder vor den Altar treten.

4) Die Nengeweihten werden von nun an das Lehramt der
Kirche antretcn. Dieses aber hat einen bestimmten Inhalt. Nnr
wer diesen predigt, ist ein christlicher Lehrer. Da nun der¬
selbe im apostolischen Symbolum nicdcrgelcgt ist, so ver¬
steht cS sich von selbst, daß ihre Predigt mit diesem übercin-
stimmcn müsse. Das Gelvbuiß dazu sprechen sie damit aus, daß
sic jetzt vor dem Bischof jenes Glanbensbckc» ntniß beten.
Diese Sitte scheint nicht sehr alt zu sein, da die Pvntifikalicn
der Vorzeit nichts davon erwähnen.

5) llm den jungen Priestern noch einmal die Bedingung
an's Herz zu legen, unter welcher allein ihre Predigt reiche Frucht
tragen werde, entfaltet der Bischof jetzt die auf dem Rücken bis¬
her zusammcngcfaltcteKasnla und spricht: „Mit dem Gewände
der Unschuld bekleide dich der Herr!"

6) Eingcgliedcrt in die kirchliche Hierarchie,und berufen,
Gehülfen des Bischofcs in dem Weinberge des Herrn zu sein,
werden sie nnr dann ihren Beitrag zur Anfcrbauung des Reiches
Gottes liefern, wenn sic so, wie cS das Haupt ihnen befiehlt,
und dort, wohin dasselbe sie sendet, ihre Thätigkeit entfalten,

1) I Kor. io, 17. Röm. 12, 5. Gal. 3, 28.

2) Joh. 15, 14. IS.

- ^>1

1 ^
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mit andern Worten, wenn sic dem Bischöfe, als ihrem Haupte, sich

in rückhaltlosem Gehorsam unterwerfen. Ohne diesen Gehorsam

-— wollte Jeder nach Gutdünken handeln, — würde nothwendig

die größte Unordnung entstehen, und das, Heit der Gläubigen

im höchsten Grade gefährdet sein, wie die Geschichte der Kirche

dies leider nur zu sehr bcstättigt. Ehe der Bischof daher die

Ncngeweihten entläßt, fordert er von jedem Einzelnen das feier¬

liche Versprechen des kanonischen Gehorsams mit

den Worten: „Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehr¬

furcht und Gehorsam?" Die Ncngeweihten, welche ihre noch

verbundenen Hände in jene des Bischofs gelegt, antworten: „Ich

verspreche es." Hicmit haben sich die Ncngeweihten von der

Herrschaft des eigenen Willens losgcsagt, und dem Willen Christi

in dessen Stellvertreter, dem Bischöfe, unverbrüchliche Treue ge¬

schworen. Wahrlich, ein ernster Augenblick! Werden sie ihr

Versprechen halten? Das hängt wesentlich von der Gesinnung

dessen ab, der ihnen Befehle erthcilt. Ist er von zarter Liebe

gegen sie erfüllt, dann ist ihre Treue gewiß. Da nun Alles ans

diese Treue ankommt, da sie nur in dem Maße zu erwarten ist,

als sie von der väterlichen Liebe dessen überzeugt sind, der ihnen

die Befehle erthcilt, so gibt der Bischof denselben zum Zeichen

seiner Liebe den Friedcnsknß. — Für die Abnahme des

eben erwähnten Versprechens in dem Ordinationsritus zeugt schon

die S y nodc von Tvlcd o im Jahre <>75.

7) Der wichtigste und erhabenste Akt des priestcrlichen Amtes

ist unstreitig die Darbringung des heiligen Meßopfers. Daß

dieselbe doch auch allezeit mit der erforderlichen Andacht und

Würde geschehe! Daher die spezielle Mahnung: „Weil der Ge¬

genstand, den ihr behandeln werdet, mit großer Verantwortung

(solis porioulosa) verbunden ist, so ermahne ich euch, geliebteste

Söhne! daß ihr sorgfältig die Ordnung der ganzen Messe, die

Konsekration, Brechung und Kommunion der Hostie, von andern

darin bewanderten Priestern erlernet, ehe ihr zur Feier der Messe

schreitet."

i) e. io.
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8) Nun folgt der bischöfliche Segen: „Der Segen des all¬

mächtigen Gottes, des Vaters ch, des Sohnes ch nnd des hei¬

ligen Geistes ch komme über cnch herab, damit ihr in dem Prie¬

sterstande gesegnet seid, und ein wohlgefälliges Opfer für die

Sünden und Missethaten des Volkes dem allmächtigen Gotte dar-

bringct, dem da ist Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen."

9) Die Fülle der Gnade ist über die Neugcwcihten ausge-

gosscn worden. Sollten sie sich dafür nicht znm innigsten Danke

verpflichtet fühlen? Der Bischof will sie nicht entlassen, ohne sie

vorher dazu ermahnt und ohne die Art nnd Weise bezeichnet zu

haben, wie sie danken sollen. Darum spricht er am Ende der

Messe, bevor er das Johannes-Evangelium liest, zu ihnen: „Ge¬

liebtes Sohne! erwäget sorgfältig, welche Weihe ihr empfangen,

und welche Last cucrn Schultern auferlegt worden sei; bemühet

euch, heilig und religiös zu leben, nnd dem allmächtigen Gotte

zu gefallen, damit ihr seine Gnade erlangen könnet, welche er

euch nach seiner Barmherzigkeit verleihen wolle. Nach euerer

ersten Messe leset noch drei andere, nämlich eine vom heiligen

Geiste, eine andere zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria, und

die dritte für die abgestorbenen Gläubigen, nnd betet zu dem

allmächtigen Gotte auch für mich."

8 >02 .

Fortsetzung.
4. Ritus für die Ertheikung deS Episkopates.

Nachdem das Oberhaupt der Kirche den zum Bischöfe Ge¬

wählten bestätigt hat, setzt der znm Konsekrator bestimmte Erz¬

bischof oder Bischof den Tag der Konsekration fest, welcher nach

dein Orclo komnnus *) entweder ein Sonntag oder ein Apostel¬

tag sein muß, weil der heilige Geist an einem Sonntage auch

I) Lpiscoch eonseeratio üt i» Dominica, r^uin in eoäein Nie, per

Nouum 8piritu8 snneti Ni--nstu8 est illustcare cocNa npo8tolorum.
t?ieri etiain 8olet aliynotiea in natalitiie npc>8toloruin.



über die Apostel hcrabkam, und die Bischöfe die eigentlichen Nach¬

folger der Apostel sind.
Die Konsekration findet nach uraltem Gebrauche in Gegen¬

wart zweier Bischöfe oder wenigstens eines Bischofcs und eines
Priesters, als Assistenten, gewöhnlich in der Kathedrale des Kvn-
sekranden vor versammeltem Klerus und Volte statt.

Der Ritus der Konsekration ist folgender:

Der sakramentale Akt. Dieser besteht:

t) In der Häudcauflcgnn g. Nachdem man dem Kon-

sekranden das offene Evangclicnbuch ans den Nacken gelegt, so

legen der Konsckrator und die assistircnden Bischöfe ihm die

Hände ans, und sprechen miteinander: „Empfange den heiligen

Geist." Hierauf fahrt der Konsckrator allein fort: „Sei gnädig,
o Herr! nnsern Bitten, und gieße, nachdem das Horn der priestcr-

lichcn Gnade über diesen Diener sich gebeugt, die Kraft deines
Segens über ihn ans. Durch unfern Herr» u. s. w." Sodann

die Hände vor der Brust auSstrcckend, betet er über ihn eine

Präfation, welche nach der bekannten Einleitung und nach der
Hinweisung ans die alttcstamcntlichen Vorbilder, besonders Aaron,

also lautet: „Deshalb verleihe diesem deinem Diener, den du

zum Dienste des höchsten Priesterthnms ansgcwählt hast, wir

bitten dich, o Herr! deine Gnade, damit Alles, was jene von

Gold, Edelsteinen und mannichfaltigcr Kunst glänzende Kleidung

bedeutet, in seinen Sitten und Handlungen sich abspicgle. Vollende

in deinem Priester den Gipfel deines Dienstes, und heilige ihn,
der mit dem Schmucke deiner Herrlichkeit versehen ist, mit dem

Himmlischen Thaue des Öles. Dieses, o Herr! möge reichlich
ans sein Haupt fließen; es steige herab ans die Lippen seines

Mundes; cs ergieße sich bis zu den äußersten Spitzen seines

ganzen Körpers, damit die Kraft deines Geistes sowohl sein
Inneres erfülle, als sein Äußeres umgebe. In reichem Maße
möge in ihm wohnen die Beharrlichkeit des Glaubens, die Rein¬

heit der Liebe, die Aufrichtigkeit des Friedens! Seine Füße

seien durch deine Gnade schön zur Verkündigung des Friedens
und deiner Güter! Gib ihm, o Herr! den Dienst der Wieder¬

versöhnung in Wort und in Werk, in der Kraft der Zeichen und



Wunder Seine Rede und Predigt bestehe nicht in überredenden

Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Offenbarung des
Geistes und der Kraft! Gib ihm, o Herr! die Schlüssel des-

Himmelreiches, damit er sie gebrauche; er rühme sich nicht seiner

Macht, welche du ihm zur Erbauung und nicht zur Zerstörung
überträgst. Alles, was er auf Erden binden wird, das sei auch

im Himmel gebunden; und Alles, was er lösen wird ans Erden,

das sei auch im Himmel gelöset. Welchen er die Sünden be¬
halten wird, denen seien sie behalten, und welchen er sie Nach¬

lassen wird, denen seien sie nachgelassen. Wer ihm flucht, der sei

verflucht, und wer ihn segnet, der werde mit Segen überhäuft.

Er sei ein treuer und kluger Knecht, den du, o Herr! über deine

Hausgenossen bestellt hast, damit er ihnen Speise gebe zur rechten
Zeit, und sich als einen vollkommenen Menschen erweise. Er sei

unverdrossen in der Wachsamkeit, eifrig im Geiste; er hasse den
Hochmuth, liebe die Demnth und die Wahrheit; er verlasse sie
nie, weder durch Lob, noch durch Furcht überwunden. Er mache

das Licht nicht zur Finsterniß, und die Finsterniß nicht zu Licht;

er nenne das Schlechte nicht gut, und das Gute nicht schlecht.

Er bequeme sich den Weisen und Unweiscn an, damit er aus
dem Fortschritte Aller Lohn ärndte. Ertheile ihm, o Herr! den

Bischofsstuhl zur Regierung der Kirche und des ihm anvertranten
Volkes. Sei ihm seine Auktorität, seine Macht, seine Stärke! -

Vervielfältige über ihn deine» Segen und deine Gnade, damit
er durch dein Geschenk tauglich sei, zu aller Zeit deine Barm¬

herzigkeit zu erflehen, und durch deine Gnade fromm sein könne.
Durch den Herrn u. s. w."

Bei diesem Vorgänge bietet sich außer der Händeanslegnng,

deren Bedeutung wir als bekannt voraussetzen dürfen, Mchrcrcs
unserer Betrachtung dar. Das Erste sind die assistirenden
Bischöfe. Sie sind die Stellvertreter des gesammten Epis¬

kopates. Daß diese ein reges Interesse an der Konsekration

ihres Mitarbeiters im Weinberge des Herrn nehmen, wer sollte

das nicht ganz in der Ordnung finden? Es ist ihr sehnlichster

Wunsch, daß der Konsekrand der Fülle des göttlichen Segens

theilhaftig werde. Diesen Wunsch auszudrücken, breiten sie mit
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dem Konsekrator ihre Hände ans nnd beten mit ihm für den

Konsckranden. Auf der andern Seite aber ist anch der Eintritt
'eines neuen Bischofes in ihre Reihen ein Gegenstand der auf¬

richtigsten Freude. Der Episkopat kann es sich darum nicht ver¬
sagen, den Ncugeweihtcn durch seine Stellvertreter zu begrüßen

und zu beglückwünschen. Die Sitte, daß neben dem Konsekrator
wenigstens noch zwei andere Bischöfe sich einfinden, ist, wie wir
aus dem Concil von Nicäa, ') ans dem von Karthago -)

nnd den a postoli sch e n K onstituti o n e n erfahren, sehr alt.

Das Zweite ist die Auflegung des geöffneten Evangclien-

bnches ans den Nacken des Konsekranden. Diese Handlung will

nach Chrysvstvmns dem Ncngcwcihten sagen, daß er, obgleich
das Haupt von Allen, doch den Gesetzen des Evangeliums sich

unterwerfen müsse, um seinen Untergebenen mit dem Lichte eines

guten Beispieles vorangehen zu können. AnS den eben citirten

Zeugnissen ersehen wir, daß auch dieser Knltbestandtheil bis zu
den ältesten Zeiten der Kirche hinanfreiche.

DaS Dritte ist die Formel, deren sich der Konsekrator und

die asfistircnden Bischöfe bei dem Akte bedienen, Sic hat zwei

Theile, von denen die Worte: K,oocho 8>>irilum smielum den

ersten, die nachfolgenden den zweiten bilden. Beide verhalten

sich zu einander wie Allgemeines und Besonderes. Denn während
der erste Theil die jetzt erfolgende Segensvcrleihnng in den präg¬

nanten Ausdruck: „Empfange den heiligen Geist" znsammenfaßt,

detaillirt sie der zweite.

1) 0. 4.: tüpiseopum oportet uv onuiitnis episcopis, s! lieri potest,

<>u> sunt i» provinciu esus, ordinnri. 8i vcro lioe ditlicile suerit,...

certe tres episeopi debent in unuui esse cenüre^uti. Ot. tlonc.
^rel. s. 314. c. 20.

2) Lan. 2- Lpiscopus euin ordinutur, du» episeopi ponnnt et teneent
evsn« elioruin codieein super caput et eervieoiu e^us et uno su¬

per eu,n tu,idente Nenediotionem, relicjui omnes episeopi, cjui »d-
sunt, mnuibus suis coput estis tonAnnt.

3) I,it>. Vitt. e. 2. Vnus ex primis episcopis, unn cum duodus „Ins

stsns prope sltare, relicjuis episcopis et presb^teris tocite pre-
eationein feeientibus et diaconis npertn evnnAelis super cnput esus,

^ui ordinntur, tenentidus, in Iiune inodunr preeetur: üsre etc.



und Händen mit Chrisma. Das römische Pontifikate
schreibt dieselbe also vor: Der Konsekrator tancht seinen rechten

Damnen in das heilige Chrisma, salbt das Hanpt des vor ihm

knieenden Erwählten, indem er zuerst das Kreuzeszeichen durch

die ganze Krone bildet und hieraus den übrigen Theil derselben
salbt, und spricht dabei: „Dein Hanpt werde mit dem himm¬

lischeil Segen für den hohenpriesterlichen Stand gesalbt und ge¬
weiht. Im Namen des Vaters u. s. w." Zuletzt betet er den

132 . Psalm. — Hierauf salbt er beide Hände des Erwählten,
zuerst zwei Linien bildend, von dem Daumen der rechten Hand

bis zum Zeigefinger der linke», und vom Daumen der linken bis

zum Zeigefinger der rechten, und dann die ganze Fläche der

hohlen Hände, und spricht dabei: „Es sollen diese deine Hände

gesalbt werden mit dem geweihten Öle und dem Chrisma der

Heiligung, sowie Samuel den König und Propheten David ge¬
salbt." Indem er sodann das Kreuzeszeichen über sie formirt,
spricht er: „Im Namen des Vaters u. s. w. machen wir das

Zeichen des heiligen Kreuzes, unsers Erlösers Jesu Christi, der
uns von dem Tode errettet, und zu dem Reiche des Himmels

geführt hat. Erhöre uns, barmherziger, allmächtiger Vater, ewiger
Gott! und verleihe, daß wir, was wir von dir erflehen, erhalten.

Durch ebendenselben Christus u. s. w. Der Gott und Vater

unsers Herrn Jesu Christi, der da wollte, daß du zur Würde

des hohenpriesterlichen Amtes erhöht werdest, möge dich mit dem
Chrisma und der geheimnißvvllen Salbung übcrgießen, und mit

der Fülle des geistlichen Segens ausrüsten. Was du segnest,

soll gesegnet; was du heiligest, soll gcheiliget werden; und die
Auflegung dieser geweihten Hand oder dieses Daumens soll Allen

zum Heile gereichen. Amen!"

Die geistliche Gewalt des Bischofes ist umfassender, als jene
der einfachen Priester. Denn nur ihm steht die Spendung der

Firmung und Pri'esterweihe und die Vornahme gewisser Seg¬

nungen zu. Diese erweiterte geistliche Gewalt wird ihm in der

ebenangeführten Salbung des Hauptes und der Hände übertragen.

Fluck, Liturgik. I. 21



Schon Gre'gor der Großes und Leo der Große -) legen
Zengniß von ihr ab, wie denn auch die Salbungsformel schon
in den ältesten Pontifikalien vorkommt.

3) Die Übergabe der bischöflichen Insignien.
Diese sind der Hirtenstab und der Ring. Indem der Kon-
sekrator jenen dem Konsekranden überreicht, spricht er die Worte:
„Empfange den Stab des oberhirtlichen Amtes, damit du bei
der Züchtigung der Laster mit der Liebe die Strenge verbindest,
ein leidenschastloses Gericht hältst, bei der Pflege der Tugenden
die Gcmüther der Zuhörer besänftigest, und in der Ruhe die
Strenge nicht übersiehst." Bei Übergabe des Ringes spricht
der Konsekrator: „Empfange den Ring, das Sinnbild des Glau¬
bens, damit du die Braut Gottes, nämlich die heilige Kirche,
mit unverletztem Glauben geschmückt, unversehrt bewahrest."

Diese Doppelhandlnngüberträgt dem Neugeweihtcn die
bischöfliche Jurisdiktion. Zwei Gegenstände aber sind es hauptsäch¬
lich, auf welche dieselbe sich zu erstrecken hat, nämlich das Leben
und der Glaube. Jenes zu regeln, diesen in seiner Reinheit
zu bewahren, darin geht die Jnrisdiktionsgewaltdes Bischofcs
auf. Deshalb werden ihm auch zwei Symbole dieser Juris¬
diktion übergeben, der Hirtenstab zur Regelung des Lebens, der
Ring zur Rcinerhaltung des Glaubens seiner Untergebenen, wie
es denn auch die damit verbundenen Formeln aussprechen. —
Von der Übergäbe beider Symbole thun theils die im Jahre
633 zu Toledo abgehaltene Synode, theils mehrere sehr alte
Pontifikalien schon Erwähnung. Beide Insignien werden vorher,
ehe sie dem Konsekranden übergebeil werden, von dem Konsekrator
benedicirt. Die Benediktion des Stabes geschieht mit folgendem
Gebete: „O Gott! der du der Schwachheit zu Hülfe kommst,
segne P diesen Stab. Was in demselben äußerlich vcrflnnbildet
wird, das möge innerlich in den Sitten dieses deines Dieners
die Milde deiner Versöhnlichkeit bewirken. Durch Christus
n. s. w." Die Benediktionsformclfür den Ring lautet: „Schöpfer

1) Lxposit. in 1 ksA. lg, t.
2) 8ermo I. de pnss. vomin.
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und Erhalter des menschlichen Geschlechtes, Spender des ewigen
Heiles! sende deinen Segen ch über diesen Ring, damit derjenige,
welcher mit diese»! heiligen Zeichen des heiligen Glaubens
geschmückt, einhergcht, unter dem himmlischen Schutze zu dem
ewigen Heile gelange. Durch Christus u. s. w."

4) Die Übergabe des Evangelienbuchcs. Dieselbe
geschieht unter den Worten: „Empfange das Evangelium; gehe
und predige de»! dir anvertrauten Volke; denn Gott ist mächtig,
dir seine Gnade zu vermehren, der da lebt und regiert u. s. w."
Zu den Aposteln sprach der Herr: „Gehet hin in alle Welt
und prediget allen Völkern das Evangelium," und
machte sic damit zu Verwaltern seines prophetischen Amtes. Die¬
selbe Wurde kommt ihren rechtmäßigen Nachfolgern,den Bi¬
schöfen, zu. Sie sind als die eigentlichen Verkündiger des Evan¬
geliums, oder als die Propheten der Kirche, anzusehen. Sie
üben dieses Amt kraft einer ihnen von Gott unmittelbarüber¬
tragenen Vollmacht, während jeder andere Prediger, sei er Prie¬
ster, sei er Diakon, nur als Delegirter des Bischofes erscheint.
Daher ziemt es sich, daß ganz besonders er das Evangelium
empfange, als Sinnbild jener Vollmacht, wie aus den begleiten¬
den Worten erhellt. Was das Alter dieser Kulthandlungan¬
geht, so geschieht ihrer zum ersten Male in einem der von Mar-
tenc gesammelten Pontifikalien, welches der Kirche von Besanpon
angehörte, Erwähnung.

tz i»3.
Fortsetzung.

k. Die dem sakramentalen Akte vorangehenden
Ceremonien.

I) Nachdem der Konsekratormit seinen Assistenten und dem
Konsekrandus sich vor dem Altäre eingefunden, wird der erste
von dem älteren Assistenten also angeredet:. „Ehrwürdiger Vater!
unsere heilige Mutter, die katholische Kirche, verlangt, daß du
diesen hier gegenwärtigen Priester zu der Bürde des Episkopates
erhebest," worauf der Konsekratorfragt: „Besitzet ihr dazu ein
apostolisches Mandat?" Aus die bejahende Antwort gibt er den

21 *



Befehl, dasselbe vorzulesen. Nach, vollendeter Lesung sagt er:
„Gott sei Dank!"

Nach den heutzutage geltenden kirchcnrechtlichen Bestimmungen
wird das Resultat einer jeden Bischofswahl dem Papste vorge¬

legt, der sodann durch den betreffenden Erzbischof einen Infor¬

mativ-Prozeß einleiten, das heißt, eine Untersuchung über die
Tauglichkeit und Würdigkeit des Gewählten anstellen läßt. Fällt

sie zu Gunsten desselben aus, alsdann wird der Gewählte be¬

stätigt, und seine Konsekration angeordnet. Das Schreiben nun,
welches jene Bcstättignng enthält, heißt das apostolische
Mandat. Durch dasselbe erfährt der Kvnsekrator, daß er keinem

Unwürdigen die Hände anflegen werde. Der hierarchische Or¬

ganismus auf der einen, und die hohe Bedeutung des bischöf¬
lichen Amtes ans der andern Seite, rechtfertigen hinlänglich diese

Einrichtung, die außerdem auch ein hohes Alter für sich hat.
2) Die Kirche, als der große mystische Leib Christi, kann

nur dann ihre erhabene Mission auf Erden erfüllen, wenn die

einzelnen Glieder des Apostolates mit dem Mittelpunkte desselben
verbunden sind, und jedes an seiner Stelle dessen Befehle voll¬

zieht. Daß der Konsekrandns in dieser Verbindung stehe, und
dem Oberhaupts der Kirche als zum Gehorsame verpflichtet

sich erachte, sowie auch diesem Gehorsam zu leisten entschlossen

sei, das bezeugt er durch den Eid der Treue, welchen er jetzt
dem Papste schwört. Er gelobt darin, nie mit den Feinden der

römischen Kirche gemeinschaftliche Sache zu machen, dieselbe viel¬

mehr gegen jeden Angriff, woher er immer kommen möge, zu

vcrthcidigen, zu bestimmten Zeitfristen (die Bischöfe Italiens sind

alle drei, jene Deutschlands alle vier Jahre dazu verbunden) dem

Papste Rechenschaft über die Verwaltung seines Amtes persönlich

oder durch einen Abgeordneten abznlcgen, die Anordnungen der

Väter und des Oberhauptes der Kirche getreulich zu befolgen,

die Güter seiner Kirche nicht zu veräußern. Der Erwählte spricht

das Gelöbniß in knieender Stellung, und beschwört es mit den

Worten: „So wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien
Gottes," wobei er mit beiden Händen das aus dem Schoose des

Konsekrators aufgeschlagene Evangelienbuch berührt. Der Kon-
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sckrator beschließt diesen feierlichen Akt mit den Worten: „Gott
sei Dank!"

Die erste Spur dieses Eides finden wir in dem Leben des

heiligen Bonifazins, der solchen in die Hände Gregors II.
ablegte. Seit Gregor VII. wurde derselbe allen Metropoliten,
und seit Einführung der Konfirmation der Diöcesanbischöfe durch

Rom auch für diese vorgeschriebe». Die heutzutage übliche

Formel H hat Gregor VII. zum Verfasser. Die Eigeuthüm-

l) Die korma ^uramenti lautet nach dem kontik. liom.: lü^o IV.
Llectua Lccledae IV. nt» liae kora inantea tidelis et obelliena

ero Kenia t?et»o apoatolo aanctaeljue Itonianae lUccleaiae et Do¬
mino no8tio, Domino IV. kapae IV. 8ui8ci»e 8ucee 880 riku 8 ca-
noniee intrantikua. IVan ero in con8Üio nut cou8e»8u, vel facto

ut vilnm peiilant, aut membrum; 8eu capiantur maln captione;
nut in ev8 violenter mnnu8 ljuomoUoliket inberantur, vel in^uriae

nlil>uae infernntui', c^uovia yuaedto colore. Lon8ilium vero, l^uock
miki eieilituri 8int, per 8e nut nuntio8 8 U08 , 8en Iiltera8, all eorum
llamnum, me 8ciente, nemini pnnrlnm. ?apatum Itomanum et

liezralin eancti ketri ncstutor ei8 ero all retinenUum et llekenllen-
clum, 8alvo meo orlline, contra omnem koininen». De^atum ^po-
atolieae 8ecÜ8 in eunclo et reiteunllo konoritice tractako, et in

8vi8 nece88itntibn8 alltuvako. ^ura, lionorea, privile^ia et aucto-

ritntem ennetae Itomanae Lederne, Domini no8tri kapae et 8»e-

ee88orum prseclicto» um, conasrvare, rlefenllerv, äußere, promovere
eurako. IVec^ue ero in conailio, vel facto 8eu tractatu, in ljnibus

contra ip8»m Dominum no8trum, vel ennclsm llomanam klceleüiam

ali^ua 8ini8trn vel praeiuclicialin peraonarum, ^uria, konoria, 8tnt»8

et pote8tati8 eorum mneliinentur. lUt ai tnlin n cjuibuacunque
tiactari vel proeurnri novero, impelliam koc pro pc>88e; et c>uanto

citius potero, aignilieabo eiclem Domino i»08 t»o vel nlteri, per

l>uem p 088 it n6 ip8iu8 notiliam pervenire. keAulaa 8anctorum
Dutrum, üscretn, oxlinationea 8eu kli8po8itione8, re8ervatione8,

provi8ione8 et ninnclatn ^po8toliea toti8 virib»8 ok8ervako, et fa-
ciam ab alüa okaervari. Raereticoa, 8cki8malico8 et rebelle8

eirlem Doinino noatro vel 8ucce88orik»8 praeclietia pro po88e per-

8ec>uar et impu^nuko. Vocatu8 all 8^nollum, veniam, ni8i prae-

peclitu8 fuero canonioa praepeäitione. Lpoatolorum liniina 8in-
^ulia triennÜ8 per8onaliter per me ip8um viaitabo, et Domino
noatro ac 8ncce88oribu8 praetatia rationem »elläam lle toto meo

pantorali otücio, ac lle rebua omnibua all meae Lecleaiae atstum,

L'
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lichkeit ihres Inhaltes findet in de» damaligen Zeitverhältnissen
ihre hinlänglicheErklärung.

3) Die Prüfnng über Glauben und Sitten des
Erwählten. Sie besteht in einer Reihe von Fragen des Kvn-
sekrators, welche der Erwählte in entsprechenderWeise beant¬
wortet. Sie wird eingeleitet durch die Worte: „Eine alte Ver¬
ordnung der Väter lehrt und gebietet, daß der, welcher zum
bischöflichen Amte erwählt wird, vorher gewissenhaft und mit
aller Liebe über den Glauben an die heilige Dreieinigkeit ge¬
prüft und über verschiedene Grundsätze und Tugenden befragt
werden soll, welche diesem Hirtenamtc geziemen und nothwcndig
erscheinen nach dem Worte des Apostels: »Lege Niemanden vor¬
eilig die Hände auf/ damit theils der zu Weihende belehrt werde,
wie er, in dieses Amt eingetrcten, wandeln müsse in der Kirche
Gottes, theils Jene, welche ihm die Hände auflegen, kein Tadel
treffe. Gemäß dieser Vollmacht und Satzung fragen wir dich
u. s. w." Nun folgen die Fragen. Wir lassen einige derselben
(ihre Gesammtzahl beläuft sich auf achtzehn) folgen: „Gelieb¬
tester Bruder! wir fragen dich mit aufrichtiger Liebe, ob du alle

ad cleri et populi disciplinani, animaruni denic>ue, cjuav niese
tidei traditae sunt, salutein yuovis psrtinentibus; et vieissiiu
Mandats ^postolica Iiuinililer recipiain et ^uam dili^entissime exe-
ljuar. ltuodsi le^itimo impedimento detentus tuero, praekata
omnia adimplebo per eertum iXuntium ad lioe speeiale mandatum
liabentem, de ^remio mei Lapituli, aut alium in dinnitate Oeelc-
siastiea constitutiiin, seu alias personatum liabentem, aut, Iiis inibi
debeientibus, per dioeeesanum 8aeerdotem, et clero detioiente
omnino, per aliuni ?re8b)ternin saeeulareni vel regulärem, spe-
ctatae probitatis et reli^ionis, de supradictis omnibus plene in-
structum. Oe bujusmodi autein inipedimento docebo per le^ili-
mas probationes ad sanetae komanae Lcelesiae Lardinalem ?,o-
ponentem in LongreAatione saeri Loneilii per supradietum !Xun-
tium transmittendas. — Oossessiones vero ad mensa,n nieani

pertinentes non vendam, nee donabo, nee impiAnorabo, nee de
novo iateudabo, vel sliczuo modo alienabo, etiam eum eonsensu
Ospituli Ocelesiae meae, inconsulto lioinano Oontitiee. Ot si ad
aliljuam alienationem devenero, poenas in ^uadam super boe edita
constitutione contentas, eo ipso inourrere volo.
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deine Einsicht dem Sinne der heiligen Schrift unterordnen willst?

Willst dn dasjenige, was dn aus der heiligen Schrift lernst, dem

Belke, für welches du vrdinirt werden sollst, durch Wort und Bei¬

spiel lehren? Willst dn die Überlieferungen der rechtgläubigen

Väter, die Dckrctalen und Konstitutionen des heiligen und apo¬

stolischen Stuhles ehrerbietig annchmen, lehren und bewahren?

Willst du dem heiligen Apostel Petrus, dem von Gott die Ge¬

walt zu binden und zu losen gegeben worden ist, und seinem

Stellvertreter, nnserm Herrn, dem Papste N., und seinen Nach¬

folgern Treue, Unterwürfigkeit, Gehorsam nach der kanonischen

Vorschrift in Allem beweisen? Willst du deine Sitten von allem

Bosen ab-, und, soviel dn kannst, mit der Hülfe Gottes allem

Guten znwenden? Willst du die Keuschheit und Nüchternheit

mit Gottes Hülfe bewahren und lehren? Willst dn allzeit mit

göttlichen Dingen dich beschäftigen, von irdischen Geschäften oder

schändlichem Gewinne, soviel die menschliche Schwäche es ge¬

stattet, dich frei erhalten? ... Willst du gegen Arme und Fremd¬

linge, gegen alle Dürftige um Gottes willen freundlich und

barmherzig sein? Glaubst du an die" heilige Dreifaltigkeit, den

Vater, den Sohn und den heiligen Geist, an Einen allmächtigen

Gott u. s. w.?"

Fragen wir nach dem Zwecke dieser Prüfung, so sollen durch

sie sowohl der Klerus als das Volk der Diöcese, die natürlich

den regsten Antheil an diesem Akte nehmen, die Überzeugung ge¬

winnen, daß das Oberhirtenamt der Diöcese einem rechtgläubigen

und würdigen Priester anvertrant werde, dadurch aber zu einem

freudigen Gehorsam gegen ihn bewogen werden. Diese Prüfung

ist so alt, wie die Kirche selbst. Denn sie liegt schon ausge¬

sprochen in den Worten des Apostels: „Der Bischof muß

als Haushalter Gottes schuldlos sein, nicht selbst¬

gefällig, nicht zornmüthig, nicht dem Trünke erge¬

ben, nicht zum Schlagen geneigt, nicht schändlicher

Gewinnsucht ergeben; sondern gastfreundlich, gütig,

besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, festhaltend

an dem glaubwürdigen Wort, wie es der Lehre ge¬

mäß ist, damit er im Stande sei, in der gesunden
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Lehre zu unterrichten und die Widersprecher zu
widerlegen." ') Auf das Zeugniß des Volkes wurde daher
in den ersten Zeiten des Christcnthumcs bei Besetzung der bischöf¬
lichen Stühle Rücksicht genommen. Die fragliche Prüfung for¬
dern ausdrücklich die apostolischen Konstitutionen,
die dritte ?) u„d vierte Synode von Karthago (397
und 398).

1) TIt. i, 7 — 9. Vergl. 1 Tim. 3, I — 5.
2) Dib. VIII. e. 5.
3) 0. 49.
4) 6. i. Hier wird zugleich der Modus dieser Prüfung in folgenderWeise

vorgeschriebe»: lbui epincopun orciinanclun ent, unten examinetur,
s! natura nit pruüenn, üoeibilin, ni inoribnn temperat»8, ni vita
eantun, 8> nobriun, ni nemper nuin ne^otiin carenn, ni bnmilin, ni
atkubilis, ni minerieorn, ni Iiterat»8, ni in lezze Domini instructun,
8i in neripturarum nennibns eantun, ni in cloc-matikus ecelenianticin
exercitatun, st ante omnia, ni bclei cloeumenta verbis nimplicibus
a88erat, i. o. Datrem et lilium et 8piritum nanetum unum Deum
enne contirinana, totamgue Trinitatis Deitatem coensentialein et
consubntantialem et eoaelernulem et coomnipoteutem prseclicann,
«i ninAulurem guamgue in 1'rinitate pernonam Plenum Deum; ni
inearnationein clivinam non in Datre negne in 8piritu 8. lactam,
neä in ?ilio tantui» ereclat, nt gni erat in üivinitate clei katrin
kiliun, ipne tieret in bomine bominin inatri8 iiliun, De»8 verun ex
Datre, Iioino vernn ex niatre, oarnern ex >natri8 vineeiibun babenn,
et animani bumanam rationalem, 8imul in eo ambae naliirae, i. e.
clen8 kt lioino, una persona, unu8 liliun, unu8 Olcrintns, un»8 Do-
minua, crealor omnium guae 8unt, et auctor et Dominua et rector
cum Datre et 8piritu 8. omnium creaturarum, gni pasnun 8it
vera earnin pannione, mort»U8 vera corporis 8ui morte, resur-
rexit vera earnin 8uae renurrectione, et vera animse re8nintione,
in gua veniet snclieare vivon et mortnon. (bnaerencluin etiam ab
eo, 8i l^iovi et Veterin 'Ventamenti, i. e. le^in et propbetaruin et
apontolorum unum eunclemgue ereclat auetorein et Deum: 8i 6ia-
bolun non per eonclitionem, necl per arbitrium laetun 8it malun.
Äuaerenclum etiam ab eo, 8i ereclat busus, quam Aentamun et non
alteriu8 earnin rennrreetionein; ni ereclat juclieium futurum et re-
cepturon nin^ulon pro bin, gnae in carne ^ennerunt, vel poenas
vel g^Ioriam; ni nuptias non improbet, ni necuncla matrimonia non
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4) Nun beginnt die Feier der heiligen Messe, welche der

Erwählte mit dem Konsekrator celcbrirt. Zu dem Ende wird er,
nachdem er zur Linken des letztem mit diesem das Staffclgebct

gesprochen, sodann die Sandalien, das Brnstkrcuz, die Stola, die
Tnnizella, die Dalmatik, das Meßgewand und den Manipcl an¬

gelegt, von den Assistenten in seine Kapelle geführt, wo die Messe
ohne Unterbrechung bis znm Graduelle inolus. fortgesetzt wird.

Diese Gemeinschaft in der Feier des wichtigsten Knltaktes ist ein

herrliches Sinnbild der Einheit der katholischen Kirche und eine

schone Bestättigung der apostolischen Worte: „Ein Leib und Ein
Geist, . . . Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und
Vater Aller, der da ist über Alle und durch Alles und in uns

Allen." *)

5 ) Ist das Gradnale, vosp. der Traktns oder die Sequenz

gebetet, so führen die Assistenten den Konsekrandus zu dem Kon¬
sekrator, und setzen sich vor denselben hin. Dieser zählt sodann

in einer kurzen Anrede die Pflichten des Bischvfcs auf, indem er¬

jagt: „ Der Bischof muß richten, auslegen, weihen, ordiniren,
opfern, taufen und firmen." Wenn hier die ausführliche Be¬

lehrung über die betreffenden Pflichten, wie sie bei der Ver¬

leihung der übrigen Ordines vvrzukommen pflegt, vermißt wird,
so hat dies darin seinen Grund, daß eine genaue Bekanntschaft

mit den einschlägigen Pflichten von Seiten des Kandidaten wohl

vorausgesetzt werden darf. Nachdem hierauf Alle sich erhoben
haben, verrichtet der Konsekratvr folgendes Gebet: „Thenerste

üumnet, 8> onrniuni perceptionein non cufliet; 8> poenite»til>u8

reconeilirrti8 eommunieet; 8i in Lssitismo oinnin peceat», i. e.
tsin illucl originale eontraetum, tam illa, c^uae voluntarie acimi88n
8unt, äirnittsntur; 8i extra Lecle8i-Iin eutliolicain uullu8 8ulvetur.

6>»n in 1,18 omnibu8 exk»ninatr>8, inventus suerit plene in8truct»8,
tune cum con8en8u clericornm et laicorum et convent» toti»8

piovincise kip>8eoporuin maximec^ue lVletrojiolitani vel suctoritats

vel proe8enti» oräinetur Lpi8vopu8. — Aus dem Vergleiche dieser

Vorschrift mit der heute üblichen Formel erhellt, daß diese nach jener

gebilnet sei.
1) Gph. 4, 4. 5.
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Brüder! laßt »ns beten, auf daß die Güte des allmächtigen

Gottes, welcher für die Wohlfahrt seiner Kirche sorget, diesem

Erwählten die Fülle seiner Gnade verleihen möge. Durch Chri¬
stus, unser» Herrn." Es bildet dieses Gebet gleichsam die Ein¬

leitung zu dem bald folgenden Weihcakte und sinnbildet die Theil-
nahme der streitenden Kirche an demselben. Als eine Fortsetzung

dieser Einleitung ist

6) die Allerheiligenlit a »e i anzusehen, welche der Kon-
sckrator und seine Assistenten, vor ihren Sitzen knicend, während

der Konsekrand auf sein Angesicht fällt, beten. Auch die trium-

phirende Kirche wird um ihre Hülfe angcrnsen. Wahrlich, weim
man dieselbe bei der Verleihung des Diakonates und PrcSbv-

terates für nöthig erachtete, so muß sie es hier in einem noch

viel höheren Grade erscheinen, da der Kandidat in die Reihe

der Apostel eintreten soll. Er selbst liegt während dieses Ge¬

betes auf dem Angesichte, thcils um seine Denmtb, theils seinen

Entschluß, Gott sein Leben z»m Opfer darzubringen, dadurch

auszndrücke». Gegen den Schluß desselben erhebt sich der Kvn-
sekrator und spricht, ähnlich wie der Bischof bei der Ordination

von Diakonen und Priestern, gegen den Erwählten gewendet:

„Daß du diesen gegenwärtigen Erwählten segnen ch wollest; daß

du ihn segnen ch und heiligen ch wollest; daß du ihn segnen ch,

heiligen ch und weihen ch wollest." Um Erhörung dieser Bitten
flehet das Volk, indem es nach einer jeden antwortet: „Wir
bitten dich, erhöre uns!"

Nun folgt der Weiheakt selbst, wie er oben beschrieben wurde.

8 104 .

Fortsetzung.

6. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonien.

I) „Die Ärndte ist groß, der Arbeiter sind wenige," *)
dieses Wort des Herrn hat auch heute noch seine Geltung. Tritt

1) Matth. 9, 37.
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daher ei» »euer Arbeiter in die Reihe der schon vorhandenen
ein, so srencn sich Alle, welchen das Gedeihen des Reiches Gottes
am Herzen liegt. Wer aber sollte ein lebendigeres Interesse daran
nehmen, als die bereits im Dienste des Herrn stehenden Arbeiter
selbst? Wir müssen cs daher natürlich finden, daß nach vollen¬
deter Weihe sowohl der Konsekrator,als auch die Assistenten dem
Nengewcihten ihre Freude ansdrückenund ihn mit dem Friedcns-
gruße begrüßen. „Der Friede sei mit dir," sprechen sic zu ihm;
woraus dieser antwortet: „ Und mit deinem Geiste."

2) Geschmückt mit dem bischöflichen Ringe und ans seinen
Hirtenstab gestützt, kehrt der Nengewcihte jetzt wieder zu seiner
Kapelle zurück, um die Meßfeier bis znm Offertoriumfortzn-
sctzen. Ist dieses gelesen, dann begibt er sich wieder zum Hoch¬
altar, und bringt dem Konsekrator, welcher sich auf seinen Sessel
niedergelassen, zwei Kerzen, zwei Brode und zwei Ge¬
säße mit Wein zum Opfer dar, wobei er niederknicet,
und demselben die Hand küßt. — Brod und Wein sind, wie
wir oben bei den Elementen des heiligen Opfers nachgewiesen
habe», i) als die Substrate des leiblichen Lebens, treffende Sinn¬
bilder des Menschen überhaupt, das Licht ein Sinnbild des christ¬
lichen Wandels. Mit diesem Opfer will daher der Neugeweihte
feierlich erklären, daß er gleich dem Herrn selbst, dessen Opfer
wir unter den Gestalten des Brodes und Weines erneuern, sein
Leben Gott znm Opfer darzubringen,und den Gläubigen mit
dem Lichte seines guten Beispieles voranzngchen entschlossen sei.
Wenn er aber zwei Brode, zwei Kerzen opfert, so will er da¬
mit wohl die Überzeugung ausdrücken, daß ihm die Verpflichtung
zu Beiden: noch in viel höherm Grade obliege, als dem Priester.

3) Von jetzt an celcbriren der Konsekrator und der Kon-
sckrirte, welcher ans der Epistelscite stehen bleibt, an demselben
Altar die heilige Messe mit einander, so zwar, daß nur Eine
Hostie bereitet und in Einen Kelch soviel Wein gegossen wird,
als für Beide hinreicht. Bei der Kommunion sumirt zuerst der
Konsekrator, und reicht alsdann den Leib und das Blut auch

1) §. 33.
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i!

dem Geweihte». — Könnte wohl das Band der Liebe, welches
die Hirten der Kirche mit einander verbinden soll, schöner vcr-

sinnbildet werden, als durch diese gemeinschaftliche Meßfeicr und
Kommunion? „Ein Leib, Ein Brod sind wir Biele, wir Alle,

die wir an Einem Brode Theit nehmen." *)

4) Nackdem der Konsekrator den Segen am Schluffe der
Messe gegeben, segnet er die Mitra, und setzt sie mit Hülfe der
Assistenten dem Geweihten ans, indem er spricht: „O Herr! wir

setzen ans das Haupt dieses Vorstehers und deines Streiters den

Helm der Kraft und des Heiles, auf daß er mit glänzendem

Angesichte und bewaffnetem Haupte durch die Hörner des zwei¬

fachen Testamentes den Feinden der Wahrheit furchtbar erscheine,

und mit deiner Gnade ein rüstiger Bekämpfer derselben werde,
der du dem Antlitze deines Dieners Moses durch die Unter¬

redung mit dir Glanz verliehen, und es mit den Hörnern deiner

Klarheit und Wahrheit ausgezeichnet, und dem Haupte deines

Hohenpriesters die Tiara aufzusetzen befohlen hast. Durch Chri¬
stus, unfern Herrn. Amen."

Auf gleiche Weise werden sodann die Handschuhe ge¬
segnet, und dem Geweihten angezogen, wobei der Konsekrator

spricht: „Umgib, o Herr! die Hände dieses deines Dieners mit

der Reinheit des neuen Menschen, der vom Himmel herabge¬
kommen, damit, wie Jakob, dein Geliebter, indem er mit den

Fellen von Böcklein seine Hände verhüllte, und seinem Vater als

Speise und Trank, was ihm am Angenehmsten war, darreichte,
den väterlichen Segen erlangte, so auch dieser, wenn durch seine

Hände das heilsame Opfer dargebracht wird, den Segen deiner
Gnade empfangen möge. Durch unfern Herrn, Jesus Christus,

deinen Sohn, welcher, nachdem er uns ähnlich geworden im

Fleische, sich selbst dir für uns zum Opfer dargebracht hat.

Amen." Die Bedeutung der Mitra und der Handschuhe liegt in
den betreffenden Gebeten ausgesprochen.^) — Nach diesem Gebete

steckt der Konsekrator dem Geweihten den Ring an den Finger.

1) I Kor. io, 17.

2) Vergleiche oben 8 34.
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5) Mit den Insignien des bischöflichen Amtes geschmückt,
wird der Geweihte jetzt von dem Konsekrator, der ihn bei der
Rechten, und von den Assistenten, von denen einer ihn bei der
Linken nimmt, zu dem bischöflichen Throne geführt (In¬
thronisation), ans welchen er sich nicderläßt, um die Huldigung
des anwesenden Diöcesanklerus zu empfangen. - Die Inthroni¬
sation schreiben schon die apostolischen Konstitutionen vor,
indem cs dort heißt: „Der Bischof soll noch an demselben Mor¬
gen von den übrigen Bischöfen auf den ihm gebührenden Thron
gesetzt werden, während ihn Alle mit dem Kusse des Herrn be¬
grüßen." ^

6) Die verwaiste Heerde hat nun wieder ihren Hirten, der
sie mit dem Himmelsbrode des Evangeliums speisen, die Schätze
der Gnade ihr spenden, der sie vor den Gefahren beschützen, und
ihnen mit der Leuchte eines heilige» Wandels vorangehen wird.
Aller Herzen fühlen sich bei diesem Gedanken mächtig gehoben
und gedrungen, Gott zu danken. Darum stimmen alle Anwesenden
freudig in den ambrosia ui scheu Lobgesang, nachdem ihn
der Konsekrator angestimmt hat, ei».

7) Groß sind die Erwartungen, welche sich die Gläubigen
von dem neuen Hirten machen; stark das Vertrauen, das sie auf
ihn setzen. Könnte er sie unerfüllt lassen? Er wird es nicht.
Ihn belebt vielmehr der feste Entschluß, die ihm anvcrtraute
Heerde durch die Wüste dieses Lebens zu dem himmlischen Vater¬
lande zu führen, und so ein Segen für Alle zn werden. Um sie
davon zu überzeugen,schreitet er, von den Assistenten
geführt, durch die Versammlung, und segnet sie. —
Der Segen kann indessen auch als Danksagung des Geweihten
für die warme Theilnahme der Gläubigen an dem heiligen Akte,,
für die herzliche Freude über seine Weihe, betrachtet werden.

8) Wer sollte dem Geweihten zn diesem edlen Vorhaben
nicht den Segen des Himmels wünschen?Diesen Wunsch sprechen
die Antiphon und die Oratio» ans, welche der Konsekrator,
zur Rechten desselben stehend, nach vollendetem Lobgefange singt.

1) l,ib. VIII. c. 5.
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Die Antiphon lautet: „Es werde stark deine Hand, nnd erhöhet
deine Rechte; Gerechtigkeit und Gericht sei deines Stuhles Rü¬
stung! Ehre sei dem Vater n. s. w." Das Gebet: „Herr, aller
Gläubigen Hirt nnd Führer! schau diesen deinen Diener, den
dn deiner Kirche vorsetzen wolltest, in Gnaden an; verleih' ihm,
wir bitten dich, durch Wort und That denen, welchen er vorsteht,
zum Heile zu sein, damit er zugleich mit der ihm anvertrauten
Heerde zum ewigen Leben gelange. Durch Christus u. s. w."

9) Jnnigst gerührt über diese Thcilnahmc, welche ,die Gläu¬
bigen an seiner Erhebung bezeugen, kann er sich nicht enthalten,
ihnen vom Altäre her zum ersten Male den bischöf¬
lichen Segen feierlich zu ertheileu. Die apostoli¬
schen Konstitutionen, welche desselben schon gedenken, schrei¬
ben dafür die Formel vor: „Die Gnade nnsers Herrn Jesu
Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen
Geistes sei mit euch Allen!" ')

10) Hierauf nähert sich der »eugcwcihte Bischof mit Mitra
nnd Stab dem Konsekratvr, und singt, dreimal sich verneigend,
ebenso oft in steigendem Tone die Worte: „Auf viele Jahre."
Das bischöfliche Amt ist ein Amt voller Mühen nnd Beschwer¬
den, die zur Ehre Gottes und zum Heile der Gläubigen über¬
nommen werden müssen. Die Worte: „Ans viele Jahre" sind
daher nicht die Sprache der Selbstsucht,sondern vielmehr der
nngeheuchelten Gottes- nnd Nächstenliebe.

l i) Konsekratvrnnd Assistenten geben ihm den Friedenskuß,
und die letztem geleiten ihn zu seiner Kapelle zurück, wo er,
nachdem er das Johannes-Evangeliumrecitirt hat, nnd, während
er die heiligen Gewänder ablegt, den Lobgesang der drei Jüng¬
linge im Feuerofeu: „Preiset den Herrn u. s. w." (Dan. 3,
57 — 90.), spricht.

12) Zum Schluffe sagt er dem Konsekratvr und den Assi¬
stenten seinen Dank, worauf Alle in Frieden scheiden.

I) INb. VIII. o. 5.



335

Fünfter Artikel.
Die Ehe.

tz 105.

Allgemeine Bemerkungen.

Die Ehe ist die unauflösliche Lebcnsverbinduug zwischen
Mann und Weib, und zwar zwischen je Einem Manne und Einem
Weibe, zum Zwecke der Fortpflanzung des Menschengeschlechtes,
der christlichen Erziehung der Kinder und der gegenseitigen Heili¬
gung der Ehegatten.

Wenn schon vom blos natürlichen Standpunkte aus sowohl
die Monogamie, als auch die Unauflöslichkeitder Ehe als natur¬
gemäß und ihrem Zwecke entsprechend angesehen werden muß, so
laßt die göttliche Offenbarung uns darüber nicht den geringsten
Zweifel übrig. Denn sie lehrt ans das Unzweideutigste, daß von
Anfang an die Ehe als unauflöslicheMonogamie von Gott einge¬
setzt worden, ') daß eine Abweichungdavon nur in Folge des
Sündenfalles stattgcfunden,Jesus Christus aber sie aus ihre
ursprüngliche Reinheit wieder znrückgesührt habe. -)

Nicht genug, daß Christus die ursprüngliche Idee der Ehe
zur Geltung gebracht, er hat auch die Verbindung zwischen Mann
und Weib zu einem Sakramente erhoben. Der Apostel Paulus
nennt sie geradezu ein Sakrament; 3) die Kirche hat ihr von
jeher den sakramentalen Charakter vindicirt §) und auf dem Eon eil
von Trient die gegentheilige Meinung förmlich verworfen.
Der sakramentaleCharakter hat aber seinen Grund nicht so sehr

1) 1 Mos. 2, 24. Matth. 19, 5. 6.
2) Matth. 19, 3 ff. Mark. 10, 2 ff.
3) Eph. 5, 32.
4) Innoe. I. ep. »6 Vieteie. n. 7. Loire. Lsrtlr. IV. c. 14. Lono.

Lu All. II. 8ess. IV.
3) 8ess. XXIV. llv suornin. nintiiin. can. 1.: 8> l^uis ilixerit, instri-

inoniuin non esse vere et proprie ununr ex septein leAis evan-
Aelieqe sneramsntis, s Lliristo äonrino institutuni, seä sb lionii-
nibus in eeelesi» iaventum, neyue Arstiam conkerre, ». s.
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in der Schwierigkeit der ethischen Aufgabe, welche die Ehegatten
zn erfüllen haben, als vielmehr in der mystischen Beziehung zu
Christus und der Kirche, deren Abbild die christliche Ehe sein
soll. -)

Nicht so bestimmt wie über den sakramentalen Charakter des
ehelichen Verhältnisses hat sich die Kirche über den Spender
des Sakramentes ausgesprochen. Sie hat cs unentschiedenge¬
lassen, ob es die Kontrahenten selbst, oder der Priester sei. Eine
nothwcndige Folge hievon ist die, daß nicht genau angegeben zu
werden vermag, welches der sakramentale Akt sei, durch den
die Gnade vermittelt wird.

Die Fähigkeit, dieses Sakrament zn empfangen, besitzen
jene zwei Personen, die verschiedenen Geschlechtes sind, der christ¬
lichen Religion angehören, und jedes trennenden Hindernisses
ledig sind. Die Verschiedenheit des Geschlechteswird erfordert,
weil ohne sie die Fortpflanzungdes Geschlechtes nicht erzielt
werden kann; die christliche Religion, weil nur wirkliche Glieder
der Kirche die Sakramente der Lebendigen zn empfangen be¬
rechtigt sind; der Mangel jedes trennenden Ehehindernisscs,weil,
wo sie vorhanden sind, die Erreichung der Ehezwccke theilweise
oder ganz unmöglich ist. Die trennenden Ehehindernissc (impe-
lllmoiits tlirimentikl)wurzeln entweder in dem natürlichen,oder
menschlichen,oder göttlichen Leben. ?) Die Schule hat sie in
folgende Verse znsammengefaßt:

Liror, coiiäitio, votum, uoAiiritio, viimen,

0ultu8 6i8pui'itS8, v>8, oi'ito, Ii--siiien, Iione8t»8,
8i 8>8 us6ni8, 8i vl»nlle8tinu8 et in>po8,
(^eta8, af6ni8, 8i clsnäe8tinu8 et i>iipv8),
8i mulier sit rapt», loeo nee lecMits tuto,
U»ec sscienlls vetant eounubia, kseta reteaetunt.

Um zu erfahren, ob kein solches Hinderniß obwalte, ist es
Vorschrift, daß die Eheversprechen der betreffendenPersonen vor
versammelterGemeinde während des öffentlichen Gottesdienstes

1) Eph. 5, 22.

2 ) Schmid, Geist des KatholiciSm. 1 . Buch, Seite 136.
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an drei aufeinander folgenden Sonntagen verkündigt oder
proklamirt werde. Indessen kann hievon ganz oder teil¬
weise von dein Bischöfe dispenfirt werden.

Von der Fähigkeit des Subjektes ist die Würdigkeit des¬
selben wohl zu unterscheiden. Diese kommt den Eheadspiranten
dann zu, wenn sie sich a) im Stande der Gnade befinden; b) kein
anfschiebcndes Hinderniß gegen sich haben; und o) in den Grund-
lehren des Christenthums wohl unterrichtet sind.

Das erste Erforderniß hat seinen Grund in dem Begriffe
des Sakramentes der Ehe, als eines die Gnade vermehrenden.

Die aufschiebcnden Ehchindernisse (impellimonta impo-
diontia), welche die Eingehung der Ehe verzögern, sind in folgen¬
den zwei Versen enthalten:

Leelesiae vetitum, fei iss, 8>>on8slis, Votum
Impediunt tisri, permittunt fsots teuer!.

Das Verbot der Kirche geht vom Bischose aus, und
tritt dann ein, wenn ein trennendes Ehchindcrniß vcrmuthet wird;
die geschlossene Zeit (tempus korislum s. olausum) sind jene
Theile des Kirchenjahres, innerhalb welcher die Kirche die feier¬
liche Abschlicßungder Ehe verboten hat. Sie sind die Buß-
zciten des Kirchenjahres, also die heilige Adventszeit bis zur Epi¬
phanie; die heilige Fastenzeit bis zur Oktave des Osterfestes
invlus. i) — Die Sponsalien sind ein, einer.dritten Person
bereits gegebenes, Versprechen, sie zu ehelichen. Votum ist hier
jedes nnfeierliche Gelübde, stets in dem Stande der Virginität
leben zu wollen.

Die Vertrautheit mit den Grundlehren des Christenthums
wird durch den doppelten Zweck der gegenseitigen Heiligung und
der christlichen Kindererziehung gefordert.

Der Ort, an welchem die Ehe eingcscgnct wird, soll in
der Regel die Kirche sein; indessen kann unter besonder» Um¬
ständen die Einsegnung auch an jedem andern, ehrbaren Orte

l) t)o»e. ti'icl. 8ess. XXIV. de ref. mstrim. esp. IO-
FI»ck, Liturgik. I. 22
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stattfiiide», vorausgesetzt, daß alle anderweitigen Bedingungen

erfüllt worden sind. ^
Ebensowenig wie über den Ort hat die Kirche auch eine

feste Norm für die Zeit der Einsegnung vorgeschriebe». Die¬
selbe kann an jedem Tage des Kirchenjahres vorgcnommcn werden.
Nur die feierliche Abschließung der Ehe wurde in bestimmte

Gränzen eingeschlossen, wie ans der cbcnerwähnten Vorschrift des
Trient er Concils erhellt. Ein Gleiches gilt für die Tages¬

zeit. Keine Stunde ist ausdrücklich verboten. Da, wo sie mit
der Meßfeier verbunden wird, findet sie natürlich am Vormittage

statt. Die Abschließnng der Ehe unter dem heiligen Meßopfer
ist uralt, wie aus Tertullian hervvrgeht, und die ältesten
Sakramentarien des Abendlandes bezeugen. In dem ge-

lasianischen findet sich sogar schon ein eignes Meßformular
für diesen Zweck vor, wie denn auch das heutige Meßbuch ein

solches enthält.

8 106 .

Erklärung des Einsegnungs-Ritus.

Der sakramentale Akt.

Es ist bereits oben bemerkt worden, daß die Kirche sich über

den Minister des Sakramentes nicht bestimmt ausgesprochen habe.

Eine nothwendige Folge davon ist, daß auch der sakramentale Akt
unentschieden sein müsse. Indessen ist soviel gewiß, daß er ent¬

weder der in wahrnehmbaren Zeichen knndgegebene Entschluß bei¬

der Brautleute, sich zu ehelichen, oder die priesterliche Bestäti¬

gung und Einsegnung sei.
Was zuerst den Entschluß, einander zu ehelichen, angeht,

so offenbaren ihn die Brautleute theils durch Worte, theils durch

Handlungen. Durch Worte thun sie es, indem sie eine oder

1) Nit. Nom.: M«ti imonin in eeelesin mnxime ceiebeaei «lecet; seä

clomi celetnstum fueiöt, pioesente poroelio et te8til»»8, 8pon8>
venisnt ncl eeelemnm veneclietionem seeepturi.

2) -rN ux. Iib. c. 9.: iVlateimoninm eonkrmst oblstio.
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mehrere von dem Priester an sie gerichtete Fragen, die jenen
Entschluß zum Gegenstände haben, mit einem feierlichen Ja
beantworten. Diese Fragen sind, wenn auch dem Wesen,
doch nicht immer der Form nach, dieselben. Das römische
Ritual schreibt folgende Form vor: „N. willst du die hier ge¬
genwärtige N. zu deiner rechtmäßigenEhefrau nach dem Ritus
der heiligen Mutter, der Kirche, annehmen?" Der Bräutigam
antwortet: „Ich will es." In gleicher Weise wird nun die Frage
an die Braut gestellt. Durch die That geschieht die Kund¬
gebung jenes Entschlusses, indem die Brautleute einander die
rechte Hand reichen. —

Diesen Gebrauch kannte schon das Heidcnthnm. Die erste
Spur seines Vorhandenseins in der Kirche finden wir bei Gre¬
gor von Nazianz. *) Im Abendland« scheint er jedoch so
frühe nicht üblich gewesen zu sein, da sowohl das gclafianische,
als auch das gallikanische Sakramental: von ihm schweigen; vom
i>. Jahrhundert an kommt er indessen auch hier vor, indem ihn
ein über 80 N Jahre altes Missale der Kirche von Rennes vor¬
schreibt.

Die Bedeutung dieses Gebrauches anlaugend, so soll da¬
mit die Erklärung abgegeben werden, daß mau entschlossen sei,
Hand in Hand durch dieses Leben mit einander zu gehe», Freud'
und Leid mit einander zu tragen, in Einem Sinne zu wirken,
nach Einem Ziele zu streben, kurz, Ein Herz und Eine Seele zu
sein. Um anzudcutcn, daß sie einander auS der Hand Gottes
annehmen wollten, war es hie und da Vorschrift, daß der Priester
die rechten Hände der Brautleute in einander legte. — Zum
Zeichen der Jungfräulichkeit sind die Hände entblößt. Da nun
Wittwcn diesen Schatz ihrem Bräutigam nicht mehr anbieteu
können, so war cs au manchen Orten vorgeschrieben, daß sie ihre
Hand bedecken mußten. ?)

Nachdem die Brautleute in der ebenbezcichneten Weise ihren
Entschluß, einander zu ehelichen, erklärt, bestättigt der Priester

1) Lp. 57- »ll krocop.
2) 6oNex Vietorin. apucl Martens.

22 *
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den Ehebund. Diese Bestättigungwird Trauung, Kopu¬
lation genannt. Wenn schon im Heidcnthum und Judenthum
die Abschließung der Ehe ein religiöser Akt war, so darf es uns
wohl nicht Wunder nehmen, wenn wir ein Gleiches im Christen-
thnm wahrnehmcn, und dies um so weniger, als die christliche
Ehe hinsichtlich ihres Zweckes unendlich höher steht, als die heid¬
nische und jüdische. Und in der That ist die kirchliche Einseg¬
nung derselben uralt, wie ans Ignatius, *) Tertullian, ?)
Ambrosius, 3) dem vierten Concil von Karthago, 4)
ans Augustinus 5) und Chrysostomns 6) erhellt. Nach und
nach außer Gebrauch gekommen, stellte sie Karl der Großes
wieder her. Die Bestättigungsformel aber ist, abgesehen da¬
von, daß sie den Griechen ganz unbekannt ist, und daß sie auch
in vielen alten Ritualien der abendländischenKirche sich nicht
vorfindet, s) nicht überall dieselbe. Das Concil von Trient
gibt folgende an: vos in mntrimoinum oonjunno, in no¬
mine katri8 eto.;" ohne dieselbe jedoch als die einzige vorzu-

1) i:^. »n 6.: xai no -5 )'«.uovS«/x
cov LTriSxo-rov rijv FvKiSrv x'oielSAal, o /oi.uox

X«!"« xvptvv X«! X«!-'

2) uxoe. lib. II. c. g.: IlnNe 8nkticioin »N enneinnclnin tsutsm
telicitatem inntiimonii, t>uoN ecolesi» coneilint, et eonkcinnt obla-
ti» et ob8ixiiat NeneNietio, un^eli renuntisnt, Vstee entun, linket.
Ot. Ne pnNioit. e. 4. Ne mouvAnin. o. II.

3) Lp. LXX.: ktuum ip8»iu consuxinin velnmine 8nceiNvti>I>et be-
neNictione 8nnotitienii opoitent, <iuomoNo pote.8t coniu^inm Niei,
ubi non e8t (KNei) concoeNis?

4) 0. 13. 8pon8us st 8pon8», cjuum keueNieenNi 8>mt n sncerNote ete.

5) Lp. 60XXXIV.
6) Honiil. XLVIII. in txene8.
7) Lspitul. in VII. o. 363.
8) IVlaiten. cle nnticpi. vcel. eit. 1,6. I. e. 9. s,t. 3 n. 6.: InnuNitn

olim sinnt illn veika pnioelii: L^o vv8 eonsun^o in no¬
mine I?atr>8 etc., in (p>il>u8 nlicjui ex reeentioi^i6n8 8cliols8tiei8
toi-inrnn Ingun 8neiainenti con8tituunt, cjnae Minen NemNernntui-
in Nnokn8 antinui8 litunlikns ni8. Leecen8i8 nionn8teeii, in ponti-
Nesli 8enoneii8i nnnornm 309, in nnticjuo ritunii Litucieen8i et
in sliis pnene omni>,u8, <iune a nobis po8ten exliikebuntur.
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schreiben, indem es bemerkt, daß der Pfarrer sich dieser oder

anderer Worte, gemäß dem in jeder Provinz angenommenen

Ritus, bedienen solle, i) Die bei uns vorgeschricbene lautet:
„Icleo matrimonium por vos contraclum conllrmo, ralitioo et be-

neclico in nomine ?atiis eie.;" „die von euch geschlossene Ehe be-
stättige, schließe und segne ich im Namen des Vaters n. s. w."

Unr anzndeuten, daß er diese Bestätigung im Namen Gottes
vornehme, legt der Priester in manchen Divccscn das Ende der

Stola ans die noch in einander verschlungenen Hände oder um¬
windet sie mit derselben.

8 107 .

Fortsetzung.

L. Die dem sakramentalen Akte vorausgehenden
Ceremonien.

Diese zerfallen in zwei Klassen. Die erste umfaßt jene Ce-

remvnien, die dem kirchlichen Akte der Kopulation vorausgehen,
also der Vorbereitungszeit angchören, die zweite jene, welche mit

ihr verbunden sind.

Zur ersten Klasse gehören folgende:

l) Die Anmeldung ihres Vorhabens von Seiten

der Brautleute bei dem zuständigen Pfarrer. Als
Glieder der Kirche thun die Brautleute überhaupt keinen Schritt

von einiger Wichtigkeit, ohne daß sie ihren geistlichen Vater da¬
von in Kenntniß setzen. Wie sollten sie ihm die Kunde von dem

wichtigsten Schritte ihres Lebens vorenthalten können, von einem
Schritte, zu dem sie überdies den göttlichen Segen durch seine

Vermittelung verlangen! Was so in der Natur der Sache liegt,

hat die Kirche dadurch zu einem positiven Gesetze erhoben, daß
sie jede Ehe für ungültig erklärt, welche nicht in Gegenwart des

I) 8«88. XXlV. «Ie ret. inatiim. esp. I.: ?sroel>u8, viio et mulieee

intevroAStm et eoium mutuo oonsen8«i intelleeto, vel «liest: Lgo
vo8 in mateimoniuin evnsun^o i» nomine kstiig ete., vel slii«
ntstur veeb>8 suxts receptum uniu 80 nsu 8«jue pnovineise vituin.
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zuständigenPfarrers oder dessen Substituten abgeschlossen wor¬
den ist. ') Daß dieser Gebrauch bis in die älteste Zeit der
Kirche hinanfrciche, beweisen die Worte des heiligen Ignatius:
„Es ziemt sich für die Brautleute, daß ihre Verbindung mit
Wissen des Bischofs geschlossen werde, damit sie eine Ehe im
Herrn, und nicht ans sinnlicher Neigung sei."

2) Das Braut ex amen. Dasselbe hat mehrere Gegen¬
stände zu umfassen. Der erste und nächste ist die Erforschung
von Seiten des Pfarrers, ob der abznschlicßendenEhe keine
Hindernisse im Wege stehen. Zu dem Ende findet eine Be¬
lehrung über dieselben statt, an welche sich eine Aufforderung
an die Brautleute, die allenfalls vorhandenen gewissenhaft anzn-
geben, anschließt.

Die christlichenEhegatten sollen theilö zur gegenseitigen
Vervollkommnungeinander behülflich sein, thcils und besonders
ihre Kinder christlich erziehen. Da nun aber das Eine und das
Andere ohne die Kenntnis; des christlichen Glaubens nicht mög¬
lich ist, so ist ein weiterer Gegenstand des Brantcxamcns die
Prüfung der Brautleute in den Wahrheiten der christlichen
Religion. Nach dem römischen Rituale -) M sich dieselbe
jedoch nur auf die Grundwahrheiten des Christcnthums erstrecken.

Als letzter Gegenstand ist die Belehrung über die an¬
derweitigen Pflichten christlicher Ehegatten, namentlich über
solche, deren öffentliche Besprechung nicht wohl thnnlich ist, ferner
über die besonderen Standespflichtcn n. s. w., zu betrachten.

3) Die Sponsalicn. Darunter versteht man das feier¬
liche Versprechen der Brautleute vor dem zuständigen Pfarrer,
sich demnächst zu ehelichen, im Falle kein Hinderniß sich zeigt,
oder wenn von dem vorhandenen Ehehindernisse dispenflrt wor¬
den, sofern cs ein dispcnsablcs ist. Die Spvnsälie», welche auch
bei den Juden und Heiden verkamen, waren schon in der ältesten
Kirche üblich. Eine Hindcntnng auf sie dürfte schon in den oben

1) Oone. 2'iiä. ssss. XXIV. <le vef. mstiim. o. 1.
2) Ilteique seiut rucliiusnta üclei, oum e» Neiiitle lilios «uo» üooeie

äebeknt.
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citirten Stellen des heiligen Ignatius und Tertullians
enthalten sein. Ganz bestimmt aber sprechen von ihnen Au¬
gustinus r) und P. Siricius. ?) Ihre Abschließungwar
mit ähnlichen Ceremonien verbunden, wie im Hcidenthnme. Wie
dort, so machten sich auch hier die Verlobten einander Geschenke,
namentlich gab der Bräutigam der Braut einen Ring; sie reichten
einander die rechte Hand nnd küßten einander. Es wurde ferner
der Hcirathskontrakt aufgesetzt, nnd vv» den anwesenden Zeugen
unterschrieben. 3) Schon im Mittelalter kamen die feierlichen
Spvnsalicn grvßtentheils in Abgang, und sv ist es noch heute.
Abgeschlossen wurden nnd werden dieselben, wo sie noch gebräuch¬
lich sind, thcils in der Kirche, theils in dem Psarrhause, thcils
in der Wohnung der Eltern, oder in einem andern anständigen
Hanse. Die Zeit ihrer Abschließungwar und ist dem Gut¬
dünken der Bctheiligtcnüberlassen; nur fordern mehrere Pro-
vinzialsynodcn,daß sie nicht bei Gastmählern nnd nicht zur Nacht¬
zeit geschlossenwerden.

4) Die dreimalige feierliche Proklamation des
Ehever spreche ns. Sie hat den Zweck, die etwaigen Hinder¬
nisse zu ermitteln. Zwar unterläßt der Geistliche nicht, schon
vorher bei den Ehekontrahcntendeshalb nachzuforschen; doch zur
größeren Sicherheit hält er es für nothwcndig,die ganze Ge¬
meinde darüber zu befragen. Die erste Spur der Proklamation
findet sich in den Synodalstatuten des Bischofs Odo von
Paris im Jahre 1198.4) Sie wurde von dem Eon eil im
Lateran im Jahre 1215 zu einem kirchlichen Gesetze erhoben,

1) 8eeiuo 332.
2) Lp- »cl Iliuiee. 1'aiiae. c. 4.
3) Liugliam, oriA. Iit>. XXII. e. 3. §- l — 8. Vol. IX.
4) 0 . 7.i Itlateiuiouiuin. . . antequaiu kst, seniper tribus doiniiiieis

aut tiitius testivis cliebus aeque üistantibus quasi tnibus eilictis
perquieat saeei Nos a populo sud poena exeoiumuuieationis cle le^i-
timitate spons! et sponsae, qu, iledent ooujun^i; et ante tiileni
clatam de covtraNeuäo matriinonio, et ante Iiaeo tria eäieta nullus
LuNeat aliquo moäo inateiinoiiia celediare.

5) 0. 54.: 8tutuimus, ut ouiu mstriuionia tueiiut coiitraliencla, in
eeelesüs per piesd^teios publiee pi oporiaotur eompeteuti tei iuino
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welches in der neuern Zeit von dem Concil zu Trient *)
bestätigt wurde.

Was die Tage angeht, an welchen die dreimalige Verkün¬
digung vorzunchmcn ist, so verordnet das Concil von Trient,
daß dies Iribus continuis Rebus lestivis, das heißt, an drei auf
einander folgenden Sonn- oder Festtagen zu geschehen habe. Je¬
doch herrscht in den verschiedenen Diöcesen darüber eine verschie¬
dene Praxis, wie viele Tage zwischen je zwei Proklamationen
liegen müssen; ob immer eine ganze Woche, oder ob auch, was
bei eintreffenden Festen der Fall ist, die zwischen dem vorher¬
gehenden Sonntage und dem darauffolgendenFeste liegende kür¬
zere Frist schon hinreiche.

Hinsichtlich der Tageszeit ist zu bemerken, daß die Ver¬
kündigungenbei dem vormittägigen,und zwar bei dem Haupt¬
gottesdienst vorgenommcnwerden müssen, da das Concil von
Trient ausdrücklich die inissarum solemnia dafür anordnet.

Auch über die Form ihrer Vornahme herrscht nicht überall
dieselbe Praxis. Das Gemeinsame ist neben der Nennung der
Verlobten mit Vor- und Zunamen die Anführung ihrer ehelichen
oder unehelichen Geburt, die Angabe ihrer Eltern, ihres Standes.
Hie und da werden außerdem noch als Anerkennungihres guten
sittlichen Rufes den Namen der Verlobten die Prädikate „ehr¬
bar", „tugendsam" vorgesctzt, so wie auch durch die Titel „Herr"
und „Fräulein" an manchen Orten der Höflichkeit Rechnung ge¬
tragen wird. Bei uns ist durch das Herkommen folgende Formel
eingeführt: „Es haben sich znm heiligen Sakramenteder Ehe
versprochen der ledige (Wittwcr) N. N., ehelicher (unehelicher)
Sohn des Bürgers u. s. w. N. N. und dessen Ehefrau N. N.,
einer gcbornen N., und die gleichfalls ledige n. s. w., und wer¬
den hicmit zum ersten Male ausgerufen."

Daß das Eheversprechenmehrere Male verkündigt werden
soll, dürfte wohl darin seinen Grund habe», daß auch diejenigen
Gemcindeglicder, welche vielleicht bei der ersten Verkündigung

prseünito, ut inlr» illum, c^ii volueiit et vsluerit, le^itimiim im-
perlimentum opponnt.

1) 8«88. XXIV. <Ie res. inetrim. cap. l.
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cms irgend einem Grunde fehlten, Kenntnifi von ihm erhalte».

Ob aber die Kirche durch die vorschriftsmäßige dreimalige Pro¬

klamation eine Hinweisung ans die göttliche Trinität geben, oder

ob sie eine andere Absicht damit erreichen wollte, läßt sich mit

Sicherheit nicht angeben.

Die vorgcschricbene dreimalige Proklamation ist indessen nicht

als eine unabänderliche Regel anzusehen. Es kann vielmehr

jeder Bischof aus triftigen Gründen *) entweder von der Pro¬

klamation überhaupt oder von der dreimaligen dispcn-

stren, so zwar, daß sie nur zwei--oder auch nur einmal geschieht.

Daß sich hiedurch eine Modifikation in der Form der Verkündi¬

gung ergeben müsse, versteht sich von selbst. Für den Fall der

gänzlichen oder theilweisen Dispensation sollen aber die Braut¬

leute vor der Kopulation das sogenannte jnrgmenlum liliorlatis

schworen, das heißt, die feierliche Versicherung geben, daß ihrer

Ehe keinerlei Hinderuiß im Wege stehe.

5) Das Sakrament der Ehe soll von den Brautleuten im

Stande der Gnade empfangen werden. Für alle Diejenigen

daher, welche ihr Gewissen mit schweren Verfehlungen belastet

habe», also im Zustande der Sünde sich befinden, ergibt sich dar¬

aus die Verpflichtung, vorher eine renmüthige Beichte abzulegen,

und das heilige Abendmahl zu empfangen. Da es aber nicht

leicht Jemand geben dürfte, der, wenn er auch die Gemeinschaft

mit Gott nicht durch eine Todsünde aufgelöst, doch ganz von

Sünden frei wäre, so gilt für Alle ohne Unterschied die Regel,

vorher die heiligen Sakramente der Buße und des Abendmahles

zu empfangen, wie dazu denn auch das römische Ritual alle

Brautleute ermahnt, wenn es sagt: „Es sollen die Brautleute,

ehe sie die Ehe schließen, aufgcfordcrt werden, ihre Sünden sorg¬

fältig zu bekennen, und mit Andacht zu dem heiligsten Altars¬

sakramente hinzntretcn."
Zur zweiten Klasse gehören:

l) Das Brautpaar tritt, umgeben von den Anverwandten

I) Solche Gründe sind: die Gefahr einer böswilligen Verhinderung der

Ehe; eines bedeutenden geistlichen oder zeitlichen Nachtheils; die Nähe

der geschloffenen Zeit u. s. w.



346

nnd gefübrt von de» Paranymphen, an den Altar vor den tränen¬
den Geistliche». — Wenn die Eltern, Geschwister nnd sonstige
Anverwandte des Brautpaares dasselbe begleiten, so tragen sie

damit nur einem unabweisbaren Bedürfnisse Rechnung, das sie

antreibt, ihrem Angehörigen bei einem so vcrhängnißvvllen Schritt,

wie die Eheabschließnng ist, ihre Thcilnahme zu bezeugen. Des¬

halb finden wir diese Einrichtung nicht blos erst im Christen-
thnm, sondern auch schon im Heiden- nnd Jndenthum. *) —

Die Paranymphen oder die Brautführer kommen schon in

der ältesten Zeit vor. Ihre Einführung schreibt man dem Papste
Soter (ch 172 ) zu. Ihrer gedenkt die im Jahre 398 zu Kar¬

thago -) abgehaltene Synode, der heilige August in ?) „„d

ein dem Papste EvaristnS zngcschricbener Kanon bei Gratia». "I

Ihrer waren in der Siegel zwei, ein männlicher für den Bräu¬
tigam, ein weiblicher für die Braut. Sie hatten, wie ans den

ebenerwähnten Zeugnissen erhellt, die Ausgabe, dem Brautpaare

während ihres Brautstandes Rathgcber und Wächter seiner

Keuschheit zu sein, dasselbe über die Pflichten der Ehegatten zu
belehren, bei der Trauung ihm zur Seite zu stehen, den Braut¬
kranz festzuhalten, die Trauringe zu wechseln (dies jedoch nur

bei den Griechen), und nach der Trauung in's Ehebett zu ge¬
leiten. Wegen dieses engen Verhältnisses zu dem Brautpaare

erzeugte ehemals der Paranymphendieust eine geistliche Verwandt¬
schaft mit dem Brautpaare. Hieraus, sowie aus dem ebcnan-

geführtcn Zwecke der Paranymphen dürfte cs zu erklären sein,

warum zu diesem Geschäfte ehemals meistens betagte Leute ge¬
nommen wurden. Während bei den Griechen den Paranymphen
noch heute diese Bedeutung zukommt, 6) gelten sie bei uns nur

noch als blosc Kopulativnszcngcn. '

1) Ich. 2.

2) 0. 13.: 8ponsus et 8>ioii8s, cum t>e»eclice»di suut » 8ueeillote, »

>mrentil)u8 8U>8 vel a pariU>^m^Iii8 nttecsutui'.
3) 8eimo 293.

4) 0. XXX. qn. 5- o. I.

5) 6an. scod. 2. »)>. Umcluiu. tom. I. toi. 510.

6) kosr I. o. kol. 314.: ?r>ran>'mp^u8 or>8tituti8 et pudioitise eon-
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2) Die Braut hat, vorausgesetzt, daß sie weder gefalle»,
»och Wittwe ist, das entblößte Haupt mit einem Kranze, dem
sogenannten Jungfernkranze, geschmückt. — Das Haupt der
Braut ist entblößt zum Zeichen, daß sie bisher noch keinem
Manne unterworfen war, i) und trägt einen Kranz, der auf dem
Lande ans Rosmarin, in Städten ans Myrthen oder wohlriechen¬
den Blumen gebildet zu sein pflegt, zum Zeichen der bewahrteil
jungfräulichen Keuschheit.

3) Eigenthümlich ist auch die Stellung, welche der Bräu¬
tigam und die Braut vor dem Altäre gegen einander cinnehmen.
Die Braut steht nämlich nicht, wie im bürgerlichen Leben, welches
von der Etiquctte beherrscht wird, ans der rechten, sondern ans
der linken Seite des Bräutigams, zum Zeichen ihres auf gött¬
licher Anordnung?) beruhenden Untcrthänigkeitsverhältnifscs zu
dem Manne.

4) In manchen Diöcesen des Abendlandes 3) — bei den
Griechen geschieht cs noch heute — herrschte früher die schöne
Sitte, daß die Brautleute, wenn sic Monogamen waren, bren¬
nende Kerzen in ihren Händen trugen. Es sollte damit der
Entschluß versinnbildet werden, sowohl ihren Hausgenossen, als
auch den übrigen Christen mit dem Beispiele eines reinen und
frommen Wandels voranzulenchten, sowie dahin zu streben,
daß sic dereinst, wenn der Bräutigam Jesus Christus sie zum
himmlischen Hochzeitsmahlerufen werde, mit brennender Lampe
erfunden würden.

ju»is utriu8ijoo testi8 et ljus8i cu8to8 puro8 lldliuo >>Io8 et com-
mercii cllrnllli8 ox>>crte8 ioter 8e juo^it, vel >>otio8consuoctioui
io eccle8ill tuctoe N88i->tit, ut vei per 80 »lloi, >>>io,i omoiom co»-
ju>-ii poronvmplii et prvoulii io eccle8ill I e^rlle8eutllt: Dem»
eoim ceu >ill>»n)»>^l>oin n>imllm inulierem »<I ^llomuoi slliluxi88e
8eciptucoe 8serae eommemoi.iot.

1) 1 Kor. II, 13.
2) 1 Mos. 3, 16. I Kor. II, 3. Eph. 5, 23.
3) Kitual. KlltioNon.
4) Ooar, KucNol. >>. 314.

5) Matth. 5, 16.

6) Matth. 25, 1 — 12 .
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5) Die Ermahnung des Priesters. Während das römische

Ritual von ihr schweigt, schreibt sie schon ein über 8V0 Jahre

altes handschriftliches Missale der Kirche von Rennes vor, und

bezeichnet ihren Inhalt also: „Der Priester lehre, wie die Braut¬

leute mit einander nach dem Gesetze des Herrn leben sollen."

Sie ist auch heutzutage noch üblich, sei es, daß der Priester die

in den Ritualien dem Einsegnungsritns gewöhnlich vvrangedruckte

Ermahnung ablicst, sei es, daß er sie in einer sogenannten

Trannngsrede crthcilt.

8 108.

Fortsetzung.

6. Die dem sakramentalen Akte nachfolgenden
Ceremonien.

Dein sakramentalen Akte der Abschließung der Ehe von
Seiten der Brautleute und der Bcstättigung vvn Seiten des

kopulirenden Geistlichen folgten ehemals mehrere Ceremonien, die
heute entweder ganz oder theilwcise verschwunden sind. . Die

wichtigsten sind:

l) Die Darreichung des Mählringes (annulus pro-

nubus), ein Gebrauch, der auch den Inden (5 Mos. 38.) und

Heiden nicht fremd war. In der ältesten Zeit kannte man nur

Einen Mählring, welchen der Bräutigam der Braut an einen

Finger der linken Hand steckte; *) in der späteren Zeit, und

namentlich im Abendlande, ward cs üblich, daß auch die Braut

einen solchen ihrem Bräutigame reichte. Der Ring, als ein in

sich geschlossenes Ganzes, ohne Anfang und Ende, ist das Sinn¬

bild unverbrüchlicher Liebe und Treue, ?) mid die gegenseitige

Darreichung daher die thatsächliche Erklärung, daß man die che-

1) 6Iem. ^lex. kaedaAOA. lib. III. e. 11.: Ost innrit»8 e>8 un-
inilum nursum. 65. kre<^. luron. d>8t. kenne. I,b. IV. o. 41.
Auch das römische Ritual spricht nur von Einem Ringe.

2 ) Clemens v. Aler. (I. e.) sieht ln dem mit einem Siegel versehenen
Ringe das Zeichen der übertragenen Haussorge.



liche Treue bis an das Lebensende einander bewahren wolle, r)
Fortan tragen beide diese Ringe zur steten Erinnerung an den
gegenseitig geleisteten Schwur. Damit sie um so gewisser diesen
Zweck erreichen, werden sie vorher von dem Priester gesegnet.
Das römische Ritual schreibt dafür folgendes Gebet vor:
„Segne ch, o Herr! diesen Ring, welchen wir in deinem Namen
segnen, damit Diejenige, welche ihn tragen soll, eine unverletzte
Treue ihrem Bräutigam bewahre, im Frieden und in deinem
Wohlgefallen beharre und allzeit in wechselseitiger Liebe lebe."
Der Ring wird an die linke Hand gesteckt. Das Ponti¬
fikate des Klosters Ly re gibt hierüber folgende Erklärung:
„Die Braut trage den Ring an der linken Hand zun: Unter¬
schied von dem bischöflichen Stande, wo der Ring als Sinnbild
der reinen und vollständigenKeuschheit an der Rechten öffentlich
getragen werden muß." Der Finger, an welchen der Ring ge¬
steckt wird, war nicht immer derselbe. In Frankreich?) war es
in früheren Zeiten der Mittelfinger, nachdem der Ring vorher
an den Daumen und Zeigefinger gesteckt worden war. Meistens
aber — und das ist auch in Deutschland der Fall — ist cs der
vierte, der deshalb auch der Ringfinger genannt wurde, weil er
hier am wenigsten für die Arbeit hinderlich war. Nach Isidor
von Sevilla 3) hätte dies seinen Grund darin gehabt, weil

1) IsiN. Oi8>inl. de eeel. oll. Iit>. II. e. t!) .: Uuod nutein in iiuptiis
aunulun » 8pon8o 8pon8ne datnr, id Nt vel propter mutune di-
leotionis 8>A»um, vel propter icl msgis, ut Iioo pi^nore eordn
eorrun sun^autur.

2) lVInrteno de nntic>u. Loci. eit. Ordo lg.
3) Oe eooles. oll. I. e.: kkunito di^ito nnnulun inseritur, ljuod

i» eo venn ciunsdnin, ut keitur, 8nn^uini8 nd eor uscjue per-
venint. 6k. Ournnd. cot. div. oll. Hb. I. o. !>. Isidor hat diese
Ansicht dem heidnischen Schriftsteller Anlus Gellius entlehnt, der
darüber in seinen „Nocteg ^ttioae" sich also ausdrückt: Vetereo ^rsecos
»niiuluiu Iinbui88e in di^ito aveepiinu8 8ini8tr»e innnu8, <iui nii-
niino e8t proximun; roinanon c/uorjue Iiouiine8, »lunt, 8>e plerunr-
que annulin U8lt»to8. 6nu8n I>usu8 rei ^ppion in libris ne^-
pt>nci8 Iinno dieit, cjuod in8eet,8 spertin^ue Iiuinnni8 eorporibun,
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von dcm vierten Finger eine Ader nach dem Herzen gehen soll.

Während der Bräutigam den Ring der Braut an de» Ringfinger
der linken Hand befestigt, betet der Priester, nachdem er mehrere

Versikeln und Responsorien vorausgcschickt hat, also: „Blicke,
wir bitten dich, o Herr! auf diese deine Diener herab, und sei

in deiner Barmherzigkeit mit jener Einrichtung, durch welche du

die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes angcordnet hast, da¬

mit die, welche auf deine Veranlassung ihre Verbindung schließen,

durch deine Hülfe darin erhalten werden. Durch Christus, unfern
Herrn. Amen."

Den Stoff der Trauringe anlangend, so besteht darüber

ut mos in ^egvpto Mit, guos Oiaeoi Lnatonios appellaut, oeper-

t»m est, nervuin guenclaur tenuissimuui all so uuo cligito, Ne

iguo lkixiinus, aä Iioininis cor pergerv et porvenire. propterea

uon inscitum Visum esse eum potissimum eligitui» eligere. Isidor

weicht von Aulus Gcllins nur darin ab, daß er von einer Blutader

(vena sanguinis) spricht, während dieser von einem sehr feinen Nerve

spricht. Wie verhält e« sich nun mit dieser Behauptung? Wir haben

darüber einen Fachgelehrten, den berühmten Anatomen an hiesiger Uni¬

versität, Herrn Professor De. Bischofs, um Auskunft gebeten, die der¬

selbe uns auch mit größter Bereitwilligkeit sowohl mündlich, als auch

durch die Vorzeigung von anatomischen Präparaten gegeben hat, und»

die wir hier mitthellen wollen. Bon allen Fingern gehe» gleichmäßig

Nerve» aus, die in Einen Stamm am Oberarme zusammcnlaufen und

alle ein gemeinsames Ziel habe», so daß also von keinem einzelnen, wie

Gellins bemerkt, gesagt werden kann, er gehe allein nach dem Herzen.

Bezüglich der venu sanguinis des heiligen Isidor steht wohl das richtig,

daß die sogenannte vena dasiliea zwischen dem Ringfinger und dem

kleinen Finger ihren Anfang nimmt, und, nachdem sie mehrere kleinere

Adern in sich ausgenommen, zum Herzen geht; dasselbe ist jedoch auch

mit der vena ceplialiea, die zwischen dem Daumen und dem Zeige¬

finger beginnt, und ebenfalls mehrere kleine Adern in sich aufnimmt, der

Fall. Die Wahl des sogenannten Ringfingers dürfte hiernach also seinen

Grund in dem schon von Clemens von Aler. angeführten Umstande

haben, daß der Ring hier am wenigsten störend für die Thätigkeit der

Hand ist. Wohl mag auf die Wahl der linken Hand der Umstand

nicht ohne Einfluß geblieben sein, daß das Herz des Menschen aus der

linken Seite sich befindet.
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keine kirchliche Vorschrift; er ist der Wahl der Brautleute über¬
lassen, und richtet sich nach den ökonomischen Verhältnissender¬
selben. Aus der oben citirten Stelle bei Klemens von Ale¬
xandrien ist ersichtlich, daß man in der ältesten Zeit golde¬
ner sich zu bedienen pflegte; indessen kennt doch schon Ter-
tullian r) auch eiserne. Im Abendlande bestehen sic bald
aus Gold, bald aus Silber.

Ein über 500 Jahre altes Missale der Kirche von Nonen
gedenkt auch einer Geldschenkung, welche mit der Darreichung
des Mählringes von Seiten des Mannes an die Braut verbun¬
den war. Sie sollte ohne Zweifel die nun zwischen beiden ein¬
tretende Gütergemeinschaft andentcn. Vielleicht ist die noch heut¬
zutage in manchen Gegenden übliche Sitte, der Braut bei der
Verlobung ein Geschenk an Geld, das sogenannteHandgeld, zu
geben, ein Überbleibsel davon.

2) Der priesterliche Segen. Das gelasianische
Sakramentar schreibt drei Orationeu dafür vor, die auch
in das römische Missale übergegangen sind, und theils nach dem
?gter nostvr, theils nach dem klnvest olo. am Schluffe der Messe
über die vor dem Priester kuieenden Brautleute gesprochen werden.
Sie lauten also:

n. „O Herr! sei gnädig unfern Bitten und schütze huldvoll
deine Einrichtung, wodurch du die Fortpflanzung des menschlichen
Geschlechtes angcordnet hast, damit, was durch dein Ansehen ver¬
bunden wird, durch deine Hülfe bewahrt werde. Durch Chri¬
stum n. s. w."

b. „O Gott! der du durch deine Macht Alles aus Nichts
erschaffen hast; der du gleich im Anfänge, nachdem der Mensch
nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen war, deshalb dem Manne
die unzertrennliche Hülfe des Weibes gegeben, damit du dem
weiblichen Körper seinen fleischlichen Anfang aus dem männlichen
gäbest und zeigtest, daß, was aus Einem entstanden,nie getrennt
werden dürfe; der du durch ein so ausgezeichnetes Geheimniß
das eheliche Band geheiligt hast, indem du die gehcimnißvolle

I) De Iistiit. mvlieb. o. 5-
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Verbindung zwischen Christus und der Kirche als Vorbild des
Ehebundes setztest; Gott! durch den das Weib mit dem Manne
verbunden wird...... siche gnädig ans diese deine Dienerin,
welche für ihre eheliche Verbindung mit dem Manne deinen Schutz
erfleht. Mögen in ihr die Liebe und der Friede sich schwesterlich
vereinigen; möge sie treu und keusch in Christo heirathen und
eine Nachahmerin der heiligen Frauen sein; möge sie ihrem Manne
liebenswürdig sein, wie Rachel, weise wie Rebekka, langlcbend
und treu wie Sara; der Urheber der Sünde möge keine Gewalt
über sie erlangen; möge sie festhaltcn am Glauben, ansharren in
den Geboten; Einem Ehebette verbunden, unerlaubte Verbin¬
dungen fliehen; sie komme ihrer Schwäche durch die Stärke der
Zucht zu Hülfe; sie sei ernst, schamhastig und in den himmlischen
Lehren unterrichtet;sic sei fruchtbar in ihren Nachkommen, be¬
währt und unschuldig; sie gelange zur Ruhe der Seligen und
zu dem himmlischen Reiche! Beide mögen die Kinder ihrer Kin¬
der sehen bis zum dritten und vierten Gliede, und sic gelange
zu einem ersehnten Alter. Durch Christum n. s. w."

o. „Der Gott Abrahams, Jsaakö und Jakobs sei mit euch;
er erfülle euch mit seinem Segen, damit ihr die Kinder eurer
Kinder bis zum dritten und vierten Gliede sehet und nachher mit
der Hülse nnscrs Herrn Jesu Christi das ewige Leben erlanget!"

Dieses Segnungsformnlar findet sich indessen nur in sehr we¬
nigen Diöcesen des Abendlandes vollständig vor; manche haben
es verkürzt, indem sie nur eine der angeführten Orationen ge¬
brauchen, andere haben ganz andere Gebete eingefnhrt. Es ist
ferner zu bemerken, daß von jeher die Einsegnung nicht bei jeder
Ehe, sondern nur bei Monogamen und bei solchen Brautleuten,
die ein sittlich reines Leben geführt, stattfand und auch heute
nicht stattfindet. Ausgeschlossen waren und sind die zweiten oder
gar die dritten Ehen; *) dann solche Brautleute, die in einem

l) 6. 3. X. lte sec. nus>t. Vir nuteni vel inulier Nil biANiniiini trnns-
>ens non liebet a presli^tero benecliei. 6f. 6»n. ^elkric. c. g.
ap. ünränin. toin. VI. toi. 981.: Null, Ii'cent saoeräoti üs Inter¬
esse nuptinruin eelebritstibus, in czuibus aut seeunclae vir uxori
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üblen Rufe stehe». *) Die Einsegnung ist eine Ehrenbezeugung.

Daß die Kirche Brautleuten von unkenschem Lebenswandel die¬

selbe mit Recht vorenthalte, fleht Jeder leicht ein. Worin haben

wir aber den Grund zu suchen, daß sie ein gleiches Verfahren

bei Bigamen oder Trigamen enthalte? Hierüber belehrt uns der

heilige Thomas von Aguin. „Die zweite Ehe," sagt er,

„trägt einen Mangel des Sakramentes an sich (Imliot »liguill cts

cloleetu Ssoramonti), insofern sie nicht die volle Bedeutung des¬

selben hat, indem hier nicht mehr Eine Einem gehört, wie es bei

der Ehe zwischen Christus und der Kirche der Fall ist. Mit Rück¬

sicht ans diesen Mangel wird daher der zweiten Ehe der Segen

entzogen." Daß sich das hier Gesagte noch in viel höherem

Maße ans Trigamen anwcnden lasse, liegt auf der Hand. Wil¬

helm Dur and ns findet darin eine Ermahnung der Kirche an

die Gläubigen, einen keuschen Lebenswandel zu führen. ?)

3) Die Verschleierung. Sic war im Inden - und Hei-

denthnm, wie schon das Wort mipliao svon milioro, vcrhüllcnj §)

andcutct, gebräuchlich; denn dort pflegten die Jungfrauen unver¬

hüllten, die Frauen dagegen verhüllten Angesichtes, wenn sie an

öffentlichen Plätzen erschienen, einherzugehen. Der Schleier (vo-

lamen, pallium, llummoum luigtisle) wurde beim Eintritt in den

-Ehestand angelegt. Ans dem Juden-und Heidenthum ging diese

iunßütur, aut 8ecundo viio temina, nec vel Ü8l1ein bcnediccrc.
Hilar. inter »pp. ^mbro8. commentat. in ep. I. s<I 6or. c. 7.
I,eon. ^Ilat. lib. ltl. c. 13. n. 2. Nicol. I. aä coii8ult. kulA.
c. 3.

1) Innoc. »6 Victric. c. 10.: Nee benedici cum 8pon8a pot«8t jsm

corruptu8. 6t. 6onc. Keniat. a. 850. c. 9.: lVIoncndi a pre8by-

ter>8 8«»t patrC8kamilia8, ut Klialiu8 8UI8 tcmpC8tivc nuptiae pro-
videant et calorem kcrvcnt>8 aetat>8 consu^ali IcA« praeveniant;

pcimum 8c>cntc8, c^uia talk8, ct8i p»8t corruptclam Ic^itimie vici8

copulatae fuerint, non p 088 unt tamen cum 8pon8» pariter bene-
diction>8 a 8acerdote munu8 accipere. Of. 6 ae 8. ^ reI. 8erm. 86.

2) In IV. ll>8t. 42. qu. 3. art. 2.

3) Kat. div. ok. Iil>. I. c. 9-

4) ^mdi 08 . de ^brali. lid. I. c. 9-: Nuptiae dictae, quod pudoria

Gratia puellae 8e olinuberent.

Fluck, Liturgik, l. 23



Sitte in die Kirche über, wo der Priester die Verschleierungder
Braut vornahm, während es im Judenthum die Braut selbst
that. Als einer Ceremvnie bei der kirchlichen Trauung gedenken
ihrer schon die apostolischen Konstitutionen, ') Am¬
brosius,-) P. Nikolaus l. 3) Daß sie auch noch im Mittel-
alter bestanden habe, bezeugt Durand ns. §) In der neuern
Zeit kommt sie nur noch in wenigen Divceseu vor. Vielleicht
ist die Sitte, während der Trauung die Hände des Brautpaares
mit dem Ende der Stola zu bedecken, ein Überbleibsel derselben.
— Der Schleier bestand bei Vornehmen aus Seide, bei Armen
aus feinem Leinen. Die Farbe war die rothc oder gelbliche,
weshalb er llammoumvelainon genannt wurde.

Was nun die Bedeutung dieses Gebrauches anlangt, so ent¬
hält er nach Isidor von Sevilla §) theils eine Hinweisung
auf das Untcrthänigkeitsvcrhältniß der Frau zu dem Manne,
theils eine Ermahnung zur Schamhaftigkeit und Vorsicht im ge¬
schlechtlichenUmgänge, damit den übrigen Gliedern der Familie
kein Ärgerniß gegeben werde.

4) Eine noch heute bei den Griechen übliche Sitte ist die
Krönung (eoroiuüio, <7rL<xcknco,u«). Ihrer bedienten sich auch
die Inden, bis sie ihnen durch ei» Edikt Vespafians untersagt
wurde. Auch den Heiden war sie nicht fremd, wie aus Apn-
lejns (Uetam. 4.) und Clandianns (in ruplu llrosorpinao)
erhellt. Daß sic anfangs unter den Christen nicht üblich gewesen,
beweist Tertnlliau, §) der su als etwas Heidnischestadelt,
desgleichen Justin und Clemens von Alexandrien. 8)

1) OiU. I. e. lg.
2) Lp. 19. »4 Vixil.
3) ^4 eonsult. Lul^. e. 3.
4) O. e.
3) Oe eeel. olk. lili. II. e. 19- Ok. Ourau4. I. c.
6) Oe eoi-o». inilit. o. ick): Loi^onsnt et nuptise 8ponso8. Lt >4eo

non nudimus etliniois, ne nos »4 i4ololatri3>n uscpie clecluesnt,
a qun »pu4 illos nuptlne ineipiunt.

7) Lpol. I. e. 9.
8) Oae4sA. lib. II. c. 8.
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Unter den Christen scheint- ste erst im fünften Jahrhundert allge¬

meine Aufnahme gefunden zu haben; denn zur Zeit des heiligen
Chrysvstvmus ') sehen wir sic bereits in den Trannngsritus
ausgenommen. Für ihr Vorhandensein in der abendländischen

Kirche zeugen Sidonius Apollinaris, ?) Gregor von
Tours 3) und P. Nikolaus I. ">) Von dieser Sitte gibt der

heilige Chrysvstomus Z folgende Erklärung: „Deshalb wer¬
den Kronen, die Zeichen des Sieges, dem Haupte aufgesetzt, weil

sic (die Brautleute), nachdem sie vorher der Wollust unzugäng¬

lich geblieben, von ihr unbesiegt zum Brantgemach kommen."
Die Krönung 'war demnach eine Ehrenbezeugung und Belohnung
für jene Brautleute, welche bisher einen fleckenlosen Wandel ge¬

führt. Selbstredend ergibt sich hieraus, daß sie, wie die Ver¬
schleierung, denen versagt wurde, welche sich der Unzucht ergeben
hatten, was auch Chrysvstvmus andcutet, weun er nach den

cbenangeführten Worten sortfährt: „Denn wenn Jemand, von
der Wollust überwunden, sich den Huren preisgibt, warum soll

ein solcher gekrönt cinhergehen, da er seinen Hals unter die

schändliche Wollust gebeugt hat?" Eine etwas andere Bedeutung

gaben die späteren Griechen dieser Cercmonie. Sie sollte für
die Brautleute eine Ermahnung zur Eintracht und ein Ver¬

sprechen der Fruchtbarkeit ihrer Ehe sei». ")

1) llomil. 9 . in ep. l. scl INmotli.

2) Lp. 5 Iw I.
3) Hist. L,-nno. lib. 1. e. 42.
4) L. o. c. 3.

5) L. o.

6 ) koai^. I. e. kol. 323.: »8uA»ei-unt et nlirun i-stionein Iiustisee ok-
tieii p>ece8 Iiis veivis: avVov;- erp sapx«

«vVorx xapirc» xoi^t'ax, ev^exvt «5 Loion» 819111-

Uein vui-iis eompnetn tioi-it>u8 .<Iivei -808 viri et keniinae eon8pii-nn-

te8ciue in eoneoräinm ntkeetu8 aclunidrnt, quse, eieut uni espiti

e8t iinponenclii, itn et äuobue in uiimn enrneni oon)uAio eonve-
nientibu8 oonceäitur, illucique e8t, quoä llicitur: «v-

eix Sapxcr Lt velut tnndem ki-uotit>u8 oiiunliie praevii
8»nt Noi-e8, itu »oree 8pon8oruin corons. ubei-ein eoinplexu8 eorum

23 »
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Welches Gewicht die Grieche» auf diese Ceremonie legen,

mag daraus ersehe» werde», daß sie die Trauung selbst kurzweg
Krönung neune». Die Handlung selbst findet
in der Weise statt, daß der Priester zuerst dem Bräutigam und

daun der Braut eine Krone aufsetzt, wobei er die Worte spricht:

„Es wird der Knecht Gottes N. wegen der Magd Gottes N.

gekrönt im Namen des Vaters u. s. w." Kuiotis mutanclis wur¬
den diese Worte auch bei der Braut wiederholt.

Bei uns, im Abendlandc, bildet die Krönung keinen integri-

rcnden Bestandtheil des TrauungSritns mehr. Es bleibt der

Braut überlassen, sich selber zu krönen, die dann auch, wie oben

gesagt wurde, mit einem Kranze geschmückt zum Altäre kommt;

der Bräutigam erscheint »»bekränzt. Wann die Krönung aus

dem Trauungsritus verschwunden, läßt sich zwar nicht mit Be¬

stimmtheit augeben; aus dem Umstande indessen, daß schon Du-

randus davon schweigt, vcrmuthen wir, daß dies zwischen dem

achten und dreizehnten Jahrhundert geschehen sei.

5) Isidor von Sevilla gedenkt noch eines andern Ge¬
brauches, welcher zu seiner Zeit bei der Trauung üblich war.

Es ist die sogenannte Hochzeitsbiude (vllla impiiglm), mit

welcher die Brautleute nach der Trauung umschlungen wurden,

um dadurch, wie er sagt, ihre nunmehrige Einheit zu spmbo-
lisiren. Die fragliche Binde war ein weißrothes Band. In

dieser Farbe sieht er eine Hinweisung theils auf die zeitweilige

Enthaltsamkeit, welche die Ehegatten nach dem Rathe des Apo¬
stels Paulus behufs des Gebetes üben sollen, theils auf die

gegenseitig zu leistende eheliche Pflicht. ') Heutzutage ist dieser

truotui» reproniittit; sudclitur icleireo: ^a'p-San «vro5x xcrpiror
xo-zit'«?, evrexv-ax Die Krone bestand bei den Grieche»

aus Ölzweigen, welche mit einem weißrothen Bande zusammengebunden
wurde». (?o>. 397.)

1) De oik. ecel. INi. II. o. 19.: Nubentes post benellictionem vittus

uno invicem vinoulo eopulnntur, viclelioet ne eoinpaAem eonsu-

Aslis unitatis disruinpnnt. .4t vero, czuoä enrlem vitta enncliclo pur-
pureoejue eolore permiscetur, esnclor czuippe arl munclitinm vitae,

purpurn srl sanguinis posteritutem nälridetur, ut Iwe si^no von-
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Gebrauch nicht mehr üblich; er scheint indessen noch nicht so

lange aus dem Trauungsritns verschwunden zu sein, da Bellar¬
min ') desselben noch erwähnt.

(!) Das römische Ritual schreibt nach der Trauung noch

die Bespreng ung der Eheleute mit Weihwasser vor. Es

soll dadurch, wie auch die damit verbundene Formel: „Gott be¬
sprenge euch mit dem Thauc seiner Gnade!" -) oder: „Der Herr

beschütze cucrn Eingang und euern Ausgang jetzt und in Ewig¬
keit!"^) andentet, der Wunsch ansgedrückt werden, daß die Gnade
Gottes im reichsten Maße über die Neuvermählten Herabkommen

möge.

7) In vielen Gegenden Deutschlands,'') desgleichen bei den

Griechen und Russen, findet noch heutzutage eine Darreichung

eines Bechers mit gesegnetem Weine, aus dem die Braut¬
leute dreimal trinken, statt. Aus einem von Martene uns aufbe¬

wahrten über 600 Jahre alten Codex ersehen wir, daß dieser Ge¬

brauch wenigstens bis zum Mittelalter hinaufrciche. Das römische
Ritual schweigt von diesem Gebrauche. Seine Bedeutung

anlangend, so wird durch den Wein, das Sinnbild der Liebe,
der Wunsch ausgesprochen, daß die neuen Ehegatten in gegen¬

seitiger Liebe bis an ihr Ende beieinander ausharren, und Alles
miteinander theilen möchten, eine Bedeutung, die auch klar genug

ans den Orativnen,') welche hier und da mit der Segnung des

tineiitiae >ex tenencl» uli »t,i8g»e nd tewi>u8 udmvnentnr, et >,o8t
Iiaeo »l> , eclcleiiclum debitnm non ne>-st»r. (4»od enii» dieit r»>>o-

8tol»8 eoifiu^atid,: >,^4 b 8 t i » e t e vo8 ad te,ii>, »8, »t vaoet,8
orationi," Iioo il>« vnndor vittue i>i8,'nuut; gu»d ver» 8ubfun»stt:

»Lt iterum i a v e rt i n> i n i in idi>,8ui»," I,oe pue>,u> e»8 oolo,
Nie demon8trnt.

1) Oe mutrim. lik. I. o. 33.

2 ) Ritual von Lüttich.

3) Ritual von Strasburg. Diese Formel ist auch bei uns üblich.
4) In den Diversen Passau, Augsburg, Bamberg. Freising.

Wenn Schmid auch die Mainzer Divcese unter denselben erwähnt, so
hat dies nur seine Richtigkeit für eine frühere Zeit. Heute ist es nicht
mehr der Fall.

3) Schmid a. a. O. S. 370. 6k. 6oar I. o. 324-, der die Bedeutung
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Weines verbunden sind, erhellt. Ergreifend ist die bei den Grie¬

chen hiemit verbundene Sitte, das Gefäß, ans welchem das junge

Ehepaar getrunken, sogleich zu zerbrechen, um sie bannt zu bedeuten,

daß die eheliche Liebe jede Hingabe an dritte Personen ans¬

schließe. i) Hier und da wurde dem neuen Ehepaar nicht blos

Wein, sondern auch Brod gereicht. Die Bedeutung bleibt in¬

dessen dieselbe.

8) Ein gleichfalls in unser» Tagen vielfach verschwundener

Gebrauch war die Spendung von Almosen von Seiten

des neuen Ehepaares. Nach Tcrtullian -) vertheilten sie,

kleine Brodc an die Armen; Chrysostomus 3) empfiehlt über¬

haupt Almosenspcnduug. Ein Überbleibsel dieser Sitte ist die

in vielen Gegenden noch heute vorkommende Gewohnheit, daß

die Ministranten oder arme Kinder dem neugetrauten Ehepaare

beim Herausgehcn die Kirchenthnre mit einem Seile versperren,

um eine Spende zu erhalten. In unsrer Diöcese erinnert daran

die Vorschrift, daß das junge Ehepaar nach der Trauung eine

Gabe für die Waisenkinder gibt. Wie schön ist diese Sitte und

wie natürlich schließt sie sich an das Vvrhcrgegangene an! Noch

tönen die Segenswortc des Priesters in den Ohren der neue»

Ehegatten nach. — Sollten ihre Herzen sich da nicht anch zum

Wohlthun erschließen?

9) Die Einsegnung des Brantbettes, welche, wie

die von Marlene aufbewahrtcn Ordines bezeugen, im Mittel-

alter gewöhnlich war, ist heutzutage außer Gebrauch gekommen.

Ohne Zweifel soll damit der Wunsch ansgcdrückt werden, daß

die Gatten die eheliche Treue einander bewahren möchten.

Schließlich sei auch noch der Heimführnng der Braut

also anglbt: I'oeulum Iioe commune inclivm, convictus 8oeietnti et

eommnni donoi-nm omnium usui et i>v88e88i'o„i ex secjuo Imbenrlse
et eeprsegentanNao <Ie8ervit.

1) Kone I. e. p. 324.: 8e^pkv8 vitreug, pv8t teimsm clelibntionem

tosetu8, tum eoopooum tum snimooum nubentinm sIÜ8 cjuilms-
eunque con8ortium interäictum inüiest.

2) De monogam. e. II.

3) Hoinil. 12. in ep. aä 6ol.
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in die Wohnung des Bräutigams gedacht, die jedoch weniger
zum Trauungsritns als vielmehr zum Hochzeitspompegehörte,
und die zur Zeit Christi m sehr feierlicher Weise vor sich ging.
Denn aus Matthäus K. 2.',. ersehen wir, daß sie von Jungfrauen,
welche Lampen, daö Sinnbild guter Werke, trugen, begleitet
wurde. Daß diese Sitte von den ersten Christen nachgeahmt '
worden sei, wer könnte daran zweifeln? Und wirklich bezeugen
dieselbe Nicep Horns Kallisti i) und Chrysostomns. ?)
Letzterer bemerkt jedoch zugleich, daß dabei große Mißbräuche und
grobe Unsittlichkeiten schon zu seiner Zeit vorgekommcn seien, wo¬
her es wohl zu erklären, daß sie nach und nach gänzlich verschwand,
wenigstens schweigen von ihr die späteren kirchlichen Schriftsteller.

Dritte Unteriltitheituilg.
Die Verkündigung der göttlichen Wahrheit.

8 >W.
Nvthwcndigkcit dieser Verkündigung.

In der Verkündigung der göttlichen Wahrheit dauert das
Lehramt Christi in der Kirche fort. Es fragt sich daher vor
Allem, worin die Fortdauer des Lehramtes Christi ihren Grund
finde, ob und warum sie nothwendig sei.

Die Berechtigung und Verpflichtung der Kirche zur fortge¬
setzten Verkündigung liegt in dem den Aposteln gegebenen aus¬
drücklichen Befehle Christi, sein Evangeliumaller Welt zu
predigen, 3) ausgesprochen. In Christi Namen und an Gottes
Statt solle» sie zu den Wahrheitsbcdürftigen sprechen; «) durch

1) Hist. eevl. lib. XVtll. c. 8.
2) kloinil. 12. in l. ep. sä Lor.
3) Matth. 28, 19. 20. Mark. 16, 15.
4) 2 Kor. 5, 29.
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